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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Am Standort Blumberg plant die BALANCE EnviTec Bio-LNG GmbH & Co. KG, nachstehend "BEB", 
die Errichtung einer Bio-Erdgas-Verflüssigungsanlage, auch „LNG-Anlage“ genannt. Dies umfasst 
alle notwendigen Geräte zur Vorbehandlung und Verflüssigung von Erdgas aus dem Netz sowie 
die Zwischenlagerung von Bio-LNG und die Ausspeisung an Tankfahrzeuge.  

Zur Entnahme und Bereitstellung des Gases wird durch den Netzbetreiber ONTRAS Gastransport 
GmbH ein Gasnetzanschluss errichtet. Zwei Netzkopplungspunkte, einerseits ins ONTRAS- und 
andererseits ins NBB-Netz (Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg), werden errichtet sowie ein 
Gasübergabepunkt zur LNG-Anlage.  

In der LNG-Anlage soll vorrangig aufbereitetes Bio-Erdgas, auch von Biogasanlagen aus der Re-
gion Brandenburg, aus der ONTRAS-Ferngasleitung bilanziell entnommen und in mehreren Pro-
zessschritten so abgekühlt und entspannt werden, dass der Aggregatzustand von der gasförmi-
gen in die flüssige Phase übergeht. Somit handelt es sich dann um Bio-LNG (englisch: liquefied 
natural gas - Flüssigerdgas). 

Die Errichtung von Anlagen zur Lagerung, Be- und Entladung von LNG (brennbaren Gasen) ab 
einem Fassungsvermögen von drei Tonnen ist nach BlmSchG genehmigungspflichtig (Anlage 1 
Nr. 9.1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV oder BlmSchV IV)). 
Maßgeblich für die Bestimmung des Fassungsvermögens sind alle Anlagenteile, die zum Betrieb 
notwendig sind und Nebeneinrichtungen, die in einem räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang stehen und für das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen von Bedeutung sein können 
(§ 1 Abs. 2 BlmSchV IV).  

Somit ergibt sich nach Anlage 1 der 4. BImSchV, Nr. 9.1.1.1 ein förmliches 
Genehmigungsverfahren, da die Anlage mit einem Fassungsvermögen ab 30 Tonnen oder mehr 
eingeordnet wird. Die Einordnung der LNG-Anlage gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV [1] ist nach-
stehend aufgeführt: 

• Nr. 9.1.1.1 G „Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei einer Tem-
peratur von 293,15 Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollständig gas-
förmig vorliegen und dabei einen Explosionsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), in 
Behältern oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z.B. als Treibmittel oder 
Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die von 
Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehältnisse mit 
einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fas-
sungsvermögen von 30 Tonnen oder mehr.“ 

Gemäß Anlage 1 UVPG [2] ergibt sich für die LNG-Anlage die Einstufung in Nr. 9.1.1.2 (A) und 
damit die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG: 

• Nr. 9.1.1.2 A „Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Stoffen oder Ge-
mischen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen absoluten Dampfdruck von 
mindestens 101,3 Kilopascal und einen Explosionsbereich mit Luft haben (brennbare 
Gase), in Behältern oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z. B. als 
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Treibmittel oder Brenngas enthalten, dient, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und An-
lagen, die von Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich nicht ausschließlich um Einzel-
behältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 cm³ handelt, mit einem 
Fassungsvermögen von 30 t bis weniger als 200 000 t.“  

Durch die geplante LNG-Anlage werden die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach § 6 
UVPG zur Durchführung einer UVP nicht erreicht bzw. überschritten. Der Antragssteller hat sich 
dazu entschieden, gemäß § 7 (3) UVPG auf die Vorprüfung zu verzichten und für das Vorhaben 
direkt die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu beantragt. Der entsprechende 
UVP-Bericht gemäß § 7 Abs. 3 UVPG wird hiermit vorgelegt. Damit geht der Vorteil einher, dass 
eine tiefere Auseinandersetzung mit den Schutzgütern, sowie den anlagenbezogenen Umwelt-
auswirkungen im Vergleich zu einer allgemeinen Vorprüfung stattfindet. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist als unselbständiger Teil des geplanten Genehmigungs-
verfahrens durchzuführen. 

 

 

 

  



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 12 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

2 Methodik 

2.1 Grundlagen der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die UVP nach UVPG bildet einen unselbständigen Teil des Genehmigungsverfahrens. In dem da-
für vom Vorhabenträger vorzulegenden UVP-Bericht werden die Angaben zusammengestellt, die 
u. a. der Behörde zur Durchführung der UVP als Grundlage dienen. Der Prüfungsumfang und da-
mit Inhalt und Umfang der vorzulegenden Unterlagen ergibt sich aus den fachgesetzlichen An-
forderungen der jeweiligen für die Zulassung anzuwendenden Rechtsgrundlagen sowie den An-
forderungen des UVPG.  

Durch die UVP soll sichergestellt werden, dass bei dem geplanten Vorhaben die Auswirkungen 
auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden, um so 
Maßnahmen zu einer wirksamen Umweltvorsorge zu treffen. Zur Umwelt und ihren Bestandtei-
len zählen folgende Schutzgüter (§ 2 Abs. 1 UVPG): 

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Inhalt und Umfang der Unterlagen, in denen die Umweltverträglichkeit des Vorhabens zu be-
schreiben ist (UVP-Bericht), werden im § 4e der 9. BImSchV bzw. dem § 16 UVPG festgelegt. Diese 
sind 

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und 
zur Ausgestaltung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens, 

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens, 

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auf-
treten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, ver-
mindert oder ausgeglichen werden soll, 

4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher 
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder aus-
geglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen, 

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens, 

6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, und die Angabe 
der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umweltauswirkungen sowie 

7. eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts. 
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Der UVP-Bericht muss den gegenwärtigen Wissensstand und gegenwärtige Prüfmethoden be-
rücksichtigen. Er muss die Angaben enthalten, die der Vorhabenträger mit zumutbarem Aufwand 
ermitteln kann. Die Angaben müssen ausreichend sein, um der zuständigen Behörde eine be-
gründete Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens zu ermöglichen und Dritten die 
Beurteilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens betroffen sein können. 

Die UVP bezieht sich auf die für das Genehmigungsverfahren entscheidungserheblichen Umwelt-
auswirkungen. Es sind deshalb nur die Umweltauswirkungen zu erfassen, die – bezogen auf den 
Einzelfall – für das Genehmigungsverfahren erheblich und umweltrelevant bzw. für die Zulas-
sungsentscheidung rechtlich geboten sind. Aussagen, die für die Zulassungsentscheidung uner-
heblich sind, sind somit nicht Gegenstand der Ermittlung und Beschreibung. 

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden sowohl für die Errichtung als auch für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb und Stilllegung der Anlage untersucht. Damit sollen der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde die erforderlichen Informationen für das verwaltungsbehördliche 
Prüfverfahren, die UVP, bereitgestellt werden. 

 

2.2 Erarbeitung UVP-Bericht 

Die Erarbeitung des UVP-Berichtes erfolgt in folgenden Phasen. 

1. Phase 

Es erfolgt die Abstimmung des Antragsstellers mit der Behörde zum räumlichen und inhaltlichen 
Untersuchungsrahmen (Scoping-Termin). Der Vorhabenträger legt dazu der Behörde eine Sco-
ping-Unterlage vor. In diesem Termin werden weiterhin Art und Umfang der zu beauftragenden 
Fachgutachten festgelegt. Die Vorhabenträgerin hat sich dazu entschieden, auf den Scoping-Ter-
min zu verzichten. 

2. Phase 

Es werden Aussagen zu Art und Umfang des Vorhabens getroffen sowie eine kurze technische 
Beschreibung der Anlagentechnik und der Verfahrensabläufe gegeben. 

Von besonderer Bedeutung für den weiteren Ablauf sind die aus dem Vorhaben abzuleitenden 
potenziellen Wirkfaktoren, wie z. B. Emissionen und Ressourcenverbrauch. Die Bestimmung der 
potenziellen Wirkfaktoren ist unabhängig von den konkreten Standortbedingungen und wird erst 
in der Wirkungsanalyse mit den Standortbedingungen in Beziehung gesetzt (4. Phase). 

3. Phase 

Die Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorhabens wird beschrieben und analysiert (Zu-
standsanalyse). Es erfolgt eine Standortbeschreibung zur Erfassung der Ist-Situation vor den mit 
dem geplanten Vorhaben verbundenen Auswirkungen im Untersuchungsraum. Im Rahmen der 
Zustandsanalyse werden zunächst die Empfindlichkeit der Schutzgüter sowie deren Wechselwir-
kungen ermittelt und gutachterlich bewertet. Die Zustandsanalyse soll die Empfindlichkeit der 
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Umwelt im Untersuchungsraum aufzeigen. Untersuchungsumfang und –tiefe orientieren sich 
hierbei an den zu erwartenden Wirkungen. Dabei erfolgt bereits im Vorgriff auf die Wirkungs-
analyse eine Abschätzung der für den Untersuchungsraum zu erwartenden Konflikte. 

Die Empfindlichkeit, d. h. die Reaktionsmöglichkeit eines Schutzgutes gegenüber einem zu erwar-
tenden Eingriff, wird vom Gutachter anhand der beiden Kriterien Schutzwürdigkeit und Vorbe-
lastung mittels drei Bewertungsstufen beschrieben, die in nachfolgender Tabelle dargestellt sind. 

Tabelle 2-1: Bewertungsstufen der Empfindlichkeit eines Schutzgutes 

Empfindlichkeit Erläuterung und Bewertung 

hoch • die Empfindlichkeit wird als „hoch“ eingeschätzt, wenn schon bei einem kleinen Ein-
griff erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet zu erwarten sind 

• Grenz- oder Richtwerte werden erreicht oder überschritten (hohe Vorbelastung) 

• hohe Schutzwürdigkeit, z. B. explizite Schutz(-gebiets)-ausweisungen 

mäßig • die Empfindlichkeit für Belastungen durch einen potenziellen Eingriff wird als „mäßig“ 
eingeschätzt 

• gewisse Vorbelastungen sind feststellbar, sie erreichen jedoch keine Grenz-  
oder Richtwerte 

• gewisse Schutzwürdigkeit feststellbar (z. B. „unberührte Natur“, aber ohne Schutzsta-
tus) 

gering • die Empfindlichkeit für Belastungen durch einen potenziellen Eingriff wird als „gering“ 
eingeschätzt 

• geringe Schutzwürdigkeit, z. B. kein Schutzstatus und/oder bereits erfolgte Eingriffe 
aufgrund anderer Projekte 

• Grenz- und Richtwerte werden deutlich unterschritten (geringe Vorbelastung) 

 

4. Phase 

Die Ergebnisse aus den Phasen 2 und 3 werden in der Wirkungsanalyse in Beziehung gesetzt. 
Dabei erfolgen eine Beschreibung und Bewertung der vom Vorhaben ausgehenden zusätzlichen 
Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen (Auswirkungen) für die Schutzgüter im Untersu-
chungsraum. Die Beschreibung und Bewertung erfolgt unter Einbezug von separaten Fachgut-
achten. Grundlage für die umfassende Beurteilung bilden die einschlägigen Gesetze und Richtli-
nien sowie fachwissenschaftliche Veröffentlichungen. 

Grundlage für die gutachterliche Bewertung der Umweltwirkungen des Vorhabens bildet die in 
der folgenden Tabelle aufgeführte Bewertungsskala. 
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Tabelle 2-2: Bewertungsskala der Umweltwirkungen des Vorhabens 

Bewertung der Auswirkun-
gen 

Erläuterung 

Umweltentlastung Durch das Vorhaben ist eine Verbesserung gegenüber der bisherigen  
Situation zu erwarten. 

keine Auswirkungen Es sind keine zusätzlichen Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben zu 
erwarten/festzustellen (Status Quo) 

geringe Auswirkungen Zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen sind durch das Vorhaben zu erwarten/ 
festzustellen, bei denen aber eine Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten 
wird. 

mäßige Auswirkungen Erhebliche zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben sind 
festzustellen, die jedoch durch entsprechende Maßnahmen potenziell ausgegli-
chen oder ersetzt werden können. 

hohe Auswirkungen Erhebliche zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben sind 
feststellbar, die potenziell nicht ausgeglichen oder ersetzt werden können. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbereichen werden soweit diskutiert, wie es nach dem 
allgemeinen Kenntnisstand möglich und sinnvoll ist. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter werden in der Wirkungsanalyse 
separat beurteilt. In einer abschließenden Gesamtbewertung werden die Ergebnisse, die Bedeu-
tung der einzelnen Schutzgüter sowie ggf. erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ag-
gregiert und eine zusammenfassende Bewertung der Umweltverträglichkeit und der Genehmi-
gungsfähigkeit des Vorhabens gegeben. 

Die Informationen werden in einem UVP-Bericht gemäß § 4e der 9. BImSchV bzw. § 16 UVPG in 
Verbindung mit Anlage 4 des UVPG zusammengefasst. 

 

2.3 Bewertungsmethodik 

Derzeit gibt es noch keine vorgeschriebenen Bewertungsverfahren im Rahmen von UVP. Es wur-
den jedoch zahlreiche Bewertungsansätze und -methoden entwickelt. Im Falle der Bewertung 
der von der geplanten Anlage ausgehenden Umweltbeeinträchtigungen wird eine verbal-argu-
mentative Methode angewandt, die im Weiteren kurz beschrieben wird. 

Das Gesamtsystem Umwelt wird in überschaubare Bereiche und Teilprobleme untergliedert, die 
für sich selbständig bearbeitet und anschließend zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt 
werden. Die Teilbereiche sind die Schutzgüter gemäß § 1a der 9. BImSchV.  

Jeder Umweltbereich wird im Rahmen der UVP zunächst einzeln unter zwei Fragestellungen be-
wertet: 
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1. Bewertung der Empfindlichkeit des Umweltbereiches gegenüber weiteren Beeinträchti-
gungen (Zustandsanalyse), 

2. Bewertung der vorhabenbedingten Zusatzbelastung und der prognostizierten Gesamtbe-
lastung des Umweltbereiches (Wirkungsanalyse). 

Das Zustandekommen solcher Bewertungsaussagen wird in Abbildung 2-1 dargestellt. Dabei wird 
deutlich, dass die Bewertung der Empfindlichkeit eines Umweltbereiches auf seiner natürlichen 
bzw. nutzungsbedingten Struktur und Funktion im Natur- bzw. Kulturraum (Ist-Zustand), seiner 
Vorbelastung sowie auf seiner Schutzwürdigkeit beruht. 

Während die Bedeutung für die Nutzung und die Schutzwürdigkeit der Umweltbereiche durch 
das Einfließen von fachlichen Leitbildern und Umweltqualitätszielen für den jeweiligen Raum von 
sachlichen Zielvorgaben abhängt, werden Struktur und Vorbelastung über die Beschreibung re-
levanter Eigenschaften berücksichtigt. 

Solche Eigenschaften, wie z. B. „Grundwasservorbelastung“, lassen sich über Kriterien, wie z. B. 
„Inhaltsstoffe“ beschreiben, für die wiederum Indikatoren, wie z. B. „Nitratgehalt“, erfasst wer-
den. Handelt es sich um Kriterien, für die Güteanforderungen in Grenz-, Richt- oder Empfehlungs-
werten festgelegt sind, kann die bestehende Belastung diesen Werten einordnend gegenüber-
gestellt werden. Da nicht für alle Eigenschaften, wie z. B. im Bereich „Landschaft“, ein Vergleich 
mit Grenz- oder Richtwerten vorgenommen werden kann, werden solche Bereiche ausschließlich 
verbal-argumentativ bewertet.  

Diese Bewertungsmethode bietet erfahrungsgemäß einige Vorteile gegenüber schematisierten 
Methoden, wie z.B. der Nutzwertanalyse. Bei einem sehr schematischen Vorgehen wird die Zu-
ordnung der einzelnen Indikator-Merkmale zu Wertstufen im Voraus festgelegt. Die Summe die-
ser Indikator-Wertstufen und die festgelegten Gewichtungsfaktoren bestimmen dann das Ergeb-
nis. Diese Verfahren geben außerdem eine Quantifizierung von Einflüssen vor, die miteinander 
nicht vergleichbar sind. Vor allem die subjektive Festlegung der Wertstufen und Gewichtungsfak-
toren sowie die mangelhafte Flexibilität solcher Bewertungsschemata, in denen es praktisch 
nicht möglich ist, Zusatzinformationen und Randbedingungen zu berücksichtigen, sind von gro-
ßem Nachteil. 

Bei der oben beschriebenen anzuwendenden verbal-argumentativen Bewertungsmethode er-
folgt auf der Grundlage der recherchierten und erfassten Daten und Informationen eine Zuord-
nung zu ordinalen Wertstufen. Besonderer Wert wird bei der verbal-argumentativen Verknüp-
fung auf eine schlüssige, transparente und nachvollziehbare Begründung der Zuordnung gelegt. 

Die Bewertungsmethodik sowie der Aufbau der UVP ist übersichtlich in Abbildung 2-1 dargestellt. 
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Abbildung 2-1: Bewertungsmethodik der UVP 

  

Kriterium/ Eigenschaft

Empfindlichkeit
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ZUSTANDSANALYSE

VORHABENSANALYSE
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UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DES VORHABENS

Wirkfaktor des Vorhabens

Wirkfaktor des Vorhabens

Wirkfaktor des Vorhabens

Wirkfaktoren
Empfindlichkeiten

• Ist-Zustand

• Vorbelastung

• Schutzwürdigkeit
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5-stufige Bewertungsskala

• Entlastung

• keine Auswirkungen

• geringe Auswirkungen
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3-stufige Bewertungsskala

• geringe Empfindlichkeit

• mäßige Empfindlichkeit

• hohe Empfindlichkeit

...

...

...

...
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3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Beschreibung des Standorts 

Der Standort der geplanten LNG-Anlage befindet sich auf dem Flurstück 213 (hist. 8), Flur 16 so-
wie die Gas-Druckregel- und Messanlage (GDRMA) auf dem angrenzenden Flurstücken 209 (hist. 
116) und Flurstück 211 (hist. 136), auf Flur 16 in der Gemarkung Blumberg. Die geplante Anlage 
befindet sich direkt an der L312, die Zufahrt liegt an der Birkholzer Straße in Ahrensfelde. Die 
Grundstücke (Flurstücke 209, 211, 213) der geplanten Anlage haben eine gemeinsame Grenze 
mit den Flurstücken 1, 117, 210 und 214.  

Auf dem benachbarten östlichen Flurstück 117 einschließlich der benachbarten Flurstücke 11/1, 
13/1 befindet sich der Netzknotenpunkt Blumberg der NBB (Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG). vorgenannte Flächen sind teilweise mit Gebäuden und technischen Anlagen der 
NBB sowie ONTRAS Transport GmbH bebaut. 

Das Flurstück 1 ist das Straßengrundstück der L312 "Birkholzer Straße". Die Flurstücke 210 und 
214 sind landwirtschaftliche Nutzflächen.       

Der Anlagenstandort liegt nördlich der Bundesautobahn A10, dem Berliner Autobahnring, mit 
einer direkten Anbindung zu der Autobahn A11 in Richtung polnischer Grenze und der Bundes-
straße B 158 nach Berlin sowie Angermünde. Somit ist der Standort begünstigt durch eine gute 
Erreichbarkeit mit überregionalen Verkehrsanbindungen. 

Die Fläche des Untersuchungsgebietes liegt fast vollständig innerhalb der Gemeinde Ahrensfelde, 
ca. 10% des nordwestlichen Untersuchungsgebiets befindet sich im Gebiet der Stadt Bernau bei 
Berlin. 

Der Ortsteil Blumberg gilt als Entwicklungsgebiet. Ein Entwicklungsziel in der langfristigen Pla-
nung war die Sicherung und Entwicklung von Industrie und mittelständischer Wirtschaft entlang 
der Autobahn (Ca. 1,2 km südlich des Vorhabenstandortes) [3]. 

Für die Vorhabenfläche liegt ein, seit dem 11.03.2014 rechtskräftiger, Flächennutzungsplan (FNP) 
der Gemeinde Ahrensfelde vor, jedoch kein Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan weist die 
Vorhabenfläche teilweise als Zweckbestimmung: Gas / Gasreglerstation und teilweise als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche aus. Umschlossen wird der geplante Anlagenstandort gemäß FNP 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Eine Darstellung des Standortes und der näheren Umgebung kann der Abbildung 3-1 entnommen 
werden.  
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Abbildung 3-1:  Luftbild des Standortes und der näheren Umgebung (©Google Satellite) 

Es befinden sich mehrere Ferngasleitungen mit unterschiedlichem Drücken in Blumberg welche 
in unmittelbarer Nähe zu den oben genannten Flurstücken liegen. 

 

3.2 Beschreibung der physischen Merkmale des Vorhabens 

Die folgende Verfahrensbeschreibung stellt eine Beschreibung über das Zusammenwirken und 
die Prozessschritte der einzelnen Betriebseinheiten dar. 

 

BE 01 – Gasaufbereitung  

Die Gasaufbereitung besteht aus mehreren Untereinheiten: Entfernung von schweren Kohlen-
wasserstoffen (HHC), Entfernung von saurem Gas, Gastrocknung und eine Schutzeinrichtung zur 
Entfernung von Quecksilber. Die Schutzeinrichtung dient jedoch lediglich als Polizeifilter, da das 
Gas gemäß Regelwerk DVGW G 260 technisch frei von Quecksilber ist.  

 

BE 02 – Erdgasverflüssigung 

Die Verflüssigung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird das zugeführte Erdgas aus der Gasauf-
bereitung gegen einen Kaskadenkältekreislauf vorgekühlt (Gasaustrittstemperatur -50 °C). Im 
zweiten Schritt verflüssigt die Turbo-Brayton-Verflüssigungseinheit das vorgekühlte Erdgas ge-
gen ein tiefgekühltes Helium/Stickstoff-Gemisch. 
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BE 03 – LNG-Lagerung 

Das LNG wird in zehn identischen vakuumisolierten Tanks mit einem Volumen von 250 m³ gela-
gert. Die Tanks werden liegend gelagert. Der Auslegungsdruck beträgt 8 barg und die Auslegungs-
temperatur des Innenbehälters -196 °C / 50 °C.  

 

BE 04 – LNG-Beladung 

Es werden vier Tankwagen-Verladesysteme bereitgestellt, die jeweils aus einer LNG-Tankwagen-
Verladepumpe und einer LNG-Tankwagen-Verladestation bestehen. Alle vier Ladebuchten kön-
nen gleichzeitig genutzt werden. 

 

BE 05 – Nebenanlagen 

Die Anlagenkomponenten unter BE 05 bilden die Hilfskreisläufe ab, die für den Betrieb der Anlage 
notwendig sind.  

Es sind zwei unabhängige Kühlwassersysteme (Gasaufbereitung/Verflüssigung) vorgesehen. Mit 
Ausnahme des Kühlwassererhitzers, der in den Gasaufbereitungskreislauf eingebunden wird, 
sind sie identisch aufgebaut. 

Die Feuerungsanlage erzeugt Dampf für den Hochtemperaturheizbedarf der Gasaufbereitungs-
einheit. 

Der Überschussdampfkondensator ist dazu vorgesehen, um Wärme-Überschüsse aus dem Sys-
tem mittels Kondensation zu reduzieren, da es nicht möglich ist, die Durchflussrate der Brenn-
stoffzufuhr in der Feuerungsanlage zu drosseln.  

Durch den Kaltausbläser können im Notfall kontrolliert Gasströme gefahrlos in die Atmosphäre 
ausgeblasen werden. Der Kaltausbläser hat eine Höhe von ca. 15 m. 

Die Expansionsturbine wird zur Druckreduktion von Erdgas H eingesetzt.  

 

BE 06 – Sonstige Einrichtungen 

Unter sonstige Einrichtungen fallen Gebäude, Räume und Anlagen, welche im räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang stehen. 
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3.3 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase des 
Vorhabens 

3.3.1 Energiebedarf und Energieverbrauch  

Die BEB versorgt die Anlage mit Gas aus dem ONTRAS-Netz unter hohem Druck und nahezu Um-
gebungstemperatur. Die Bio-LNG-Anlage führt die notwendige Gasvorbehandlung und -verflüs-
sigung durch, um bis zu 200 t/d LNG zu produzieren, das in zehn vakuumisolierten Tanks (VITs) 
gelagert wird. Die Tanks werden liegend gelagert. 

LNG wird auf LNG-Straßentankwagen über vier zugehörige Ladesysteme geladen, die LNG jeweils 
mit einer Auslegungsdurchflußrate von 54 m³/h bzw. 900 l/min laden können.  

Für die Wärmeversorgung aller zu beheizenden Gebäude und Gebäudeteile sind jeweils elektri-
sche Heizungen vorgesehen. Eine Gasversorgung zur Beheizung ist nicht vorgesehen. 

Die Stromversorgung erfolgt per Mittelspannungseinspeisung durch den örtlichen Verteilnetzbe-
treiber (e-dis). Mittels Trafos werden die erforderlichen Spannungsebenen für die verschiedenen 
Einheiten erzeugt. Um bei Netzausfall ein sicheres Herunterfahren der Komponenten gewähr-
leisten zu können werden 2 Netzersatzanlagen errichtet. Für die unterbrechungsfreie Versorgung 
von kritischen Verbrauchern bei Spannungsausfall wird eine USV inkl. Batterieanlage vorgesehen. 

Des Weiteren sind zur Deckung des Energiebedarfs Photovoltaik-Module vorgesehen. 

In der nachstehenden Tabelle sind Angaben zu den verwendeten und anfallenden Energien des 
Anlagenequipments, explizit der Expansionsturbine, den Wärmeüberträgern und der Feuerungs-
anlage mit Dampfkessel gelistet. 
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Tabelle 3-1 Anfallende Energien der Expansionsturbine, der Wärmeüberträger und der Feue-
rungsanlage mit Dampfkessel 

Anlagen-
equipment 

Expansionsturbine Wärmeübertrager 
(9 Stück) 
Gas-Wasser Wär-
meübertrager 

Wärmeübertrager 
(1 Stück) 
Elektrischer Wär-
meübertrager 

Feuerungsanlage 
mit Dampfkessel 

Leistung 5,5 MW Gesamtwärme-
leistung ca. 8,5 
MW 

Gesamtwärme-
leistung ca. 150 
kW 

1,5 MW 

Medium Erdgas Primärseite:
 Erdgas 
Sekundärseite:
 Wasser-/ 
Glykolgemisch 

Primärseite:
 Erdgas 
Sekundärseite:
 elektrisch 

Erdgas / Höhere 
Kohlenwasser-
stoffe / Konden-
sat 

Energie-
gewin-
nung 

Bis zu 4,5 MW aus 
Generator, 
bei Volllast 

- - - 

Wärme-
rückge-
winnung 

- bis zu 30,0°C im 
Gasstrom, aus Ab-
wärme der Ver-
flüssigungsanlage. 
 
bis zu 65 bis 80°C 
im Gasstrom, aus 
Abwärme der 
Gasaufbereitungs-
anlage + Feue-
rungsanlage mit 
Dampfkessel 

- 
 

- 

 

3.3.2 Art und Menge der verwendeten Rohstoffe 

Im Folgenden sind die verwendeten Rohstoffe grob beschrieben, um in der Folge eine Bewertung 
der Auswirkungen auf die Schutzgüter zu ermöglichen. Die Antragsunterlagen nach BImSchG ent-
halten im Kapitel 3.5 eine detaillierte Auflistung. 

Der Einsatzstoff für die LNG-Anlage ist Erdgas, getrocknet. 

Als Produkt erzeugt die Anlage Erdgas, verflüssigt (LNG).  

Nebenprodukte sind unter Anderem schwere Kohlenwasserstoffe, welche im Zuge der Erdgas-
verflüssigung anfallen. Darüber hinaus werden schadstoffhaltige Kondensate (Abfälle) in Sam-
melbehältern aufgefangen und der Entsorgung zugeführt. 
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Hilfsstoffe sind unter anderem Kältemittel für das Kühlwassersystem, Instrumentenluft für den 
Antrieb pneumatisch betätigter Ventile, Stickstoff zur Dichtheitsprüfung, Spülung und Inertisie-
rung im Zuge der Tankkraftwagen-Verladung, sowie Dampf für den Hochtemperaturheizbedarf 
der Gasaufbereitungseinheiten. Des Weiteren werden Schmieröle für die Hydraulischen Anlagen-
bestandteile, sowie Adsorptionsmittel für die Entfernung von bspw. potentiellen Quecksilber aus 
dem Erdgas genutzt. Die Einrichtung zur Entfernung von Quecksilber dient jedoch lediglich als 
Polizeifilter, da das Gas gemäß Regelwerk DVGW G 260 technisch frei von Quecksilber ist. 

 

3.3.3 Art und Menge der natürlichen Ressourcen 

Fläche / Boden 

Folgende Grundstücke befinden sich im Eigentum der BEB: 

Gemeinde  Gemarkung  Flur  Flurstück 

Ahrensfelde  Blumberg  16  213 

Ahrensfelde  Blumberg  16  209 

Ahrensfelde  Blumberg  16  211 

Die Zuwegung erfolgt über die Birkholzer Straße L312. 

Die Anlage gliedert sich in einen Anlagenbereich für die Verflüssigung von Gas, die Lagerung von 
Flüssiggas und die Betankung von Tankwagen mit Flüssiggas im westlichen Grundstücksteil und 
den Anlagenbereich Netzanschluss an das Gasnetz im östlichen Teil.  

Die betrachtete Gesamtfläche des Areals beträgt ca. 3,69 ha. Die vollversiegelte Fläche beträgt 
ca. 10.780 m², die teilversiegelten, gepflasterten Verkehrsflächen betragen ca. 1.800 m². Das ge-
samte Baufeld der Station innerhalb und außerhalb der Einfriedung wird weitgehend dem jetzi-
gen Gefälle angeglichen. Somit werden größere Auffüllungen oder Abgrabungen vermieden. Die 
Höhen werden an die bestehenden Flächen außerhalb der Einfriedung angeglichen.  

Anlagenstraßen und befestigte Flächen werden teils als Pflaster-, teils als Asphaltflächen befahr-
bar für Schwerlastverkehr ausgeführt. Technikflächen werden als Schotterflächen mit Splittüber-
zug hergestellt. Zum Teil sind diese Flächen befahrbar. Teile der Anlagenflächen werden als Be-
tonflächen ausgeführt. Sonstige Flächen werden als Grünflächen mit Landschaftsrasen herge-
stellt. Sofern die Flächen in Grünflächen befahrbar herzustellen sind, werden diese Flächen als 
Schotterrasen ausgeführt. 

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg stellt für eine Zufahrt zum geplanten Vorhaben 
eine Genehmigung in Aussicht. Für die Genehmigung wird der zukünftig zu erwartenden Liefer-
verkehr bei kompletter Fertigstellung der Anlage, und die Angabe, welche Fahrzeuggrößen die 
Zufahrt in beiden Richtungen nutzen, zur Stellungnahme eingereicht. Die Größe der Zufahrt wird 
entsprechend ihrer Frequentierung mit den dazugehörigen Schleppkurven und dem Nachweis 
der Sichtweiten auf Grundlage einer mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg abge-
stimmten Planung genehmigt. Alle im Zusammenhang mit dieser Anlage neuen, oder zu 
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ändernden Versorgungsleitungen sind separat über einen Leitungsvertrag mit dem Landesbe-
trieb Straßenwesen Brandenburg zu vereinbaren. Für die Errichtung der Zufahrt muss ein Allee-
baum gefällt werden, wofür gemäß § 67 BNatSchG eine Befreiung beantragt wird. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche wird auf den oben genannten Grundstücken errichtet. In der 
Errichtungsphase werden potentiell auch unversiegelte Bodenflächen in Anspruch genommen. 
Diese werden überwiegend anschließend anlagenbedingt versiegelt oder nach Abschluss der Ar-
beiten durch Grünflächen ersetzt. Neben der regulären Zufahrt zum Gelände wird für Bauzeit 
ebenfalls eine temporäre Baustellenzufahrt beantragt. 

Baukörper 

Die Bio-LNG-Anlage erfordert eine Vielzahl von Gebäuden und technischer Anlagen zur Vorbe-
handlung und Verflüssigung von Erdgas. Die Gebäude umfassen das Betriebsgebäude, Gebäude 
für die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, ein GDRMA-Gebäude, eine Feuerungs-
anlage mit Dampfkessel, jeweils zwei Gebäude mit der Verflüssigungseinheit und zur elektrischen 
Verteilung, sowie ein Transformator- und ein Turbinenhaus. Die technischen Anlagen umfassen 
die Beladungsanlagen für LNG Tankfahrzeuge, die Gasaufbereitungseinheit, die LNG-Lagertanks, 
sowie das LNG Auffangbecken. Das höchste Gebäude für das geplante Vorhaben stellt der Kalt-
ausbläser mit einer Höhe von 15 m ü. GOK dar.  

Die durchzuführenden Baumaßnahmen sind baugenehmigungspflichtig. Die Ausführungsunter-
lagen werden statisch und statisch-konstruktiv geprüft. Gleichzeitig wird die statisch-konstruk-
tive Bauüberwachung beauftragt. Es werden nur Bauprodukte eingesetzt, welche die Anforde-
rungen der Brandenburgischen Bauordnung erfüllen und gebrauchstauglich sind. Der Nachweise 
der Verwendbarkeit von Bauprodukten werden von den Unternehmern abgefordert. 

Wasserverbrauch 

Für den Betrieb der Erdgasverflüssigungsanlage wird Wasser für die Sanitärbereiche im Betriebs-
gebäude sowie teilweise den Prozess benötigt. Weiterhin gibt es im Brandfall einen Bedarf an 
Löschwasser. 

Geplant ist der Trinkwasseranschluss an die örtliche Trinkwasserversorgungsleitung (DEST Blum-
berg).  

Folgende Entnahmestellen und Mengen für Trinkwasser sind vorgesehen: 

Wasserbedarf Menge Einheit 

Betriebsgebäude/ Sozialräume 130 m³/a 

Prozessheißwasser-Druckhaltung  
(aus Feuerungsanlage) 

33,6 m³/a 

Betriebszwecke/ Oberflächenreinigung 50 m³/a 

 
Darüber hinaus wird ebenfalls Trinkwasser für die Bauzeit benötigt. Es handelt sich zum einen 
um Sanitärwasser und zum anderen um Bauwasser für die Errichtung, z. B. für das Anmischen 
von Beton. Im Sinne einer worst-case Betrachtung ist von maximal 1.252 m³/a auszugehen. 
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Löschwasser wird aus dem Löschwasserbecken bereitgestellt, welches für ein Volumen von 
265 m³ vorgesehen ist. Löschwasser wird für das Hydrantensystem und für die Schaumlöschan-
lage am Flüssiggas-Auffangbecken bereit gestellt. Aus dem Löschwasserbecken wird über Druck-
haltungs- und Druckerhöhungspumpen die Löschwasserringleitung bis zu den Hydranten ver-
sorgt. Über eine zweite Pumpenanlage wird die Schaumlöschanlage beschickt (50 m³/h). 

Die Löschwasserversorgung erfolgt im Betrieb aus dem Regenrückhaltebecken. Dieses wird früh-
zeitig errichtet, um bereits während der Bauphase Niederschlagswasser zu sammeln. Das Regen-
rückhaltebecken fasst ein Rückhaltevolumen von ca. 720 m². Es wird sichergestellt, dass stets ein 
Mindestfüllstand im Regenrückhaltebecken vorhanden ist, aus dem die Nachspeisung des unter-
irdisch angesiedelten Löschwasserbeckens aus Stahlbeton gesichert wird. Die Erstbefüllung so-
wie die Nachspeisung des Löschwasserbehälters erfolgt im Betrieb aus Niederschlägen. Falls es 
während der Bauphase und oder der Betriebsphase nicht regnet, wird die Erstbefüllung vor In-
betriebnahme bzw. die Nachspeisung während der Betriebsphase durch Tankfahrzeuge sicher-
gestellt. 

Abwasserentsorgung 

Während der Bauphase fällt Abwasser aus den Sanitärprozessen sowie von dem Bauwasser für 
die Errichtung an. Im Sinne einer worst-case Betrachtung ist von maximal 352 m³/a auszugehen. 
Die Sanitärabwässer aus der Bauphase werden durch einen Entsorger abgeholt und entsorgt. 

Im Betrieb fallen folgende Abwasserströme an: 

- Häusliches Schmutzwasser, 
- Kondensate, 
- Niederschläge, 
- Löschwasser. 

Die Entsorgung von häuslichem Abwässer aus dem Sanitärbereich ist über die Zuführung in ein 
Kanalisationssystem aus Hochlastrohr KG (Kanalgrundrohr) in eine abflusslose Grube (Glasfaser-
verstärkter Kunststoff mit 10 m³ Volumen) mit bauaufsichtlicher Zulassung angedacht.  

Ausgehend von 5 Personen im maximal 2-Schicht-Betrieb (WC, Dusche, Handwaschbecken, Tee-
küche) ergibt sich ein Schmutzwasseranfall von ca. 0,6 m³/d bzw. 0,075 m³/h. Es ist eine monat-
liche Entleerung der Sammelgrube vorgesehen.  Für die Abwässer aus dem Betriebsgebäude/ 
Sozialräume sowie für Betriebszwecke/ Oberflächenreinigung ist von ca. 220 m³/a. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 28 und § 29 BbgWG wird parallel bei der zuständigen 
unteren Wasserbehörde eingeholt. Weiterhin ergeht eine Anzeige für eine abflusslose Sammel-
grube und Schmutzwasserentsorgung an den WAZV Ahrensfelde/Eiche. 

Unbelastete bzw. mit Schadstoffen belastete Kondensate werden örtlich über technische dichte 
Leitungen in einen geeigneten doppelwandigen Kondensatsammelbehälter abgeleitet (z.B. Gas-
kondensate aus Gasturbinen, Gasaufbereitungsanlagen, Kaltausbläser). Aus diesen Sammelbe-
hältern werden die Kondensate über stationäre oder mobile Auffangwannen nach Bedarf abge-
pumpt und entsorgt. Stationäre Auffangwannen sind an das Entwässerungssystem angeschlos-
sen. Vor einem Umschlagevorgang werden die Flächen mit einem Schieber vom Regenwasser-
system getrennt. Der Pumpvorgang ist bei einsetzendem Regen abzubrechen. Somit ist für diesen 
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Fall mit technischen und organisatorischen Maßnahmen die Beaufschlagung des Regenwassers 
mit wassergefährdenden Stoffen verhindert. Die Kondensate werden als Abfall entsorgt. 

Eine Versickerung des zukünftig auf befestigten Flächen anfallenden Regenwassers ist nicht nach-
weisbar, somit wird eine Einleitung in eine Vorflut erforderlich. Das nächste Gewässer (Fließgra-
ben Birkholz – Wasserkörper-Nr. 1334 – Planungseinheit Untere Spree 2 HAV_PE07, Gewässer II. 
Ordnung) befindet sich in ca. 860 m Entfernung zum Standort in westlicher Richtung nahe des 
Autobahndreiecks Barnim und durchquert die Autobahn. Zuständig für die Unterhaltung ist der 
Wasser- und Bodenverband Finowfließ. Die Einleitung von Oberflächenwasser bedarf der was-
serrechtlichen Genehmigung. 

Regenwasser von den befestigten Flächen wird zunächst in ein Regenrückhaltebecken eingelei-
tet. Das Regenrückhaltebecken ist als Erdbecken mit Direkteinleitung in die Vorflut über eine 
Druckleitung geplant. Dem Regenrückhaltebecken ist eine Sedimentationsanlage vorgeschaltet. 

Sofern Öl, Schmiermittel oder Diesel als wassergefährdende Stoffe in Regenwasser nicht auszu-
schließen sind (z.B. bei Öltrafos in Freiaufstellung, Betankungsstelle LNG), wird zuerst anfallendes 
Regenwasser in Auffangbecken und Behältern mit WHG-Zulassung gesammelt. Sofern nach Prü-
fung keine wassergefährdenden Stoffe festgestellt werden, kann das Regenwasser in die Regen-
wasseranlage gepumpt werden. Ansonsten ist die Entleerung durch den Betreiber nach Bedarf 
anzufordern. 

Sofern Glykol als wassergefährdender Stoff im Regenwasser nicht auszuschließen ist, wird zuerst 
anfallendes Regenwasser komplett auf der Fläche gesammelt. Die Fläche wird nach WHG abge-
dichtet. Sofern nach Prüfung keine wassergefährdenden Stoffe festgestellt werden, kann das Re-
genwasser in die Regenwasseranlage gepumpt werden. Ansonsten ist die Entleerung durch den 
Betreiber nach Bedarf anzufordern. 

Eine Löschwasserrückhaltung ist nicht vorgesehen. Im Falle des Löschwassereinsatzes werden 
die Regenwasser-Pumpen insgesamt außer Betrieb genommen und somit verbleibt ggf. anfallen-
des Löschwasser innerhalb der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem Grundstück. 

 

3.4 Rückstände, Emissionen und Abfälle 

3.4.1 Rückstände und Emissionen 

Luftschadstoffemissionen 

Erdgas und LNG werden in einem geschlossenen System gehandhabt. Potentielle Emissionen 
während der Befüll- und Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von Gasen werden über 
ein Gaspendelverfahren innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zurückgehalten. Eine 
Abscheidung von Emissionen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist daher nicht erforder-
lich, da keine Emissionen entstehen.  

Im Rahmen der Erdgas-Verflüssigung entstehen schwere Kohlenwasserstoffe (heavy hydrocar-
bon, auch HHC genannt). Gasförmige Kohlenwasserstoffe werden mittels einer Absorptionsko-
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lonne und einer Stripperkolonne entfernt und zur Verbrennung einer Feuerungsanlage zuge-
führt. Die Feuerungsanlage wird mit den durch die Filterung und CO2-Abscheidung abgeschiede-
nen Gasstrom betrieben. Die Grenzwerte und Massenströme der Luftschadstoffemissionen der 
Feuerungsanlage können der Tabelle 3-2 entnommen werden. 

Tabelle 3-2: Grenzwerte und Massenströme Feuerungsanlage 

Parameter Grenzwert 
in mg/m³ 

Massenstrom in 
kg/h 

Bagatellschwelle 
nach TA Luft in 
kg/h 

Anteil Massen-
strom an Baga-
tellschwelle in % 

Staub  10  0,015  1  1,50% 

CO  80  0,12  -  

NOx  200  0,3  15  2,00% 

SOx  35  0,0525  15  0,35% 

 

Geruchsemissionen 

Die LNG-Anlage wird so konzipiert, dass während des bestimmungsgemäßen Betriebs keine Ge-
ruchsemissionen freigesetzt werden. 

Lärm und Geräusche 

Es ist zu erwarten, dass von der Anlage Geräuschemissionen ausgehen. Maßgebliche Schallquel-
len der Anlage sind: 

• Gasaufbereitung 

• Feuerungsanlage mit Dampfkessel  

• Kühlwasserluftkühler 

• Verflüssigungseinheit 

• Überschussdampfkondensator 

• Ausbläser-Schalldämpfer 

• Mengen- bzw. Druckregelgeräte der Mess- und Regelschienen 

• Netzersatzanlage 

• Expansionsturbine  

• EMSR-Raum 

• Staubabscheider im Freien 

• Die Tankverladung von LNG bei einem LKW-Aufkommen von ca. 12 LKW am Tag 

Der Werksverkehr wird auf die Tageszeiten von 06.00 bis 22.00 Uhr beschränkt. LNG Transporte 
finden Montag bis Freitag sowie Samstag halbtags statt. 

Die Anlagenkomponenten der Anlage sind so ausgelegt, dass tieffrequente Geräuschimmissio-
nen vermieden werden können.  
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Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Schallimmissionsprognose durch die GfBU-Consult er-
stellt.  

Licht 

Die genehmigungsbedürftige Anlage wird gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so errichtet und 
zu betrieben, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Licht nicht hervorgerufen werden kön-
nen.   

Sonstige Emissionen 

Sonstige Immissionen, wie z. B. Wärme, elektromagnetische Strahlung und Erschütterungen sind 
durch die geplante Änderung nicht zu erwarten. 

 

3.4.2 Abfälle 

Mit Schadstoffen belastete Kondensate (AS: 16 10 02) werden gesammelt und einer externen 
Entsorgung zugeführt. 

Die Adsorptions- und Absorptionsmittel (Aminlösung, Aktivkohle, nicht regenerierbares Queck-
silber-Adsorptionsmittel), die in der Gasaufbereitung eingesetzt werden, werden solange im Pro-
zess (in der BE 1 – Gasaufbereitung) genutzt ehe sie im Zuge der Anlagenwartung durch den Lie-
feranten gewechselt und anschließend von diesem entsorgt werden. Die Abfälle werden nicht in 
der Anlage gelagert und nicht durch die BALANCE EnviTec Bio-LNG GmbH & Co. KG entsorgt. 

Die schweren Kohlenwasserstoffe (HHCs) dienen dem Prozess als Brennstoff. Es handelt sich um 
einen Gasstrom, welcher sobald er entsteht, der Feuerungsanlage zur Dampferzeugung zuge-
führt wird. Wenn die Anlage bzw. die BE 1 nicht in Betrieb ist, entstehen demzufolge auch keine 
schweren Kohlenwasserstoffe. Die HHCs werden nicht als Abfall angesehen. 

Bauliche Maßnahmen im Rahmen der Errichtung der Anlage, führen zum baubedingten Anfall 
von Abfällen. Die Abfälle werden entsprechend den rechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß ent-
sorgt. 
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4 Vom Vorhabenträger geprüfte vernünftige Alternativen 

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG hat der Vorhabenträger eine Übersicht über die von ihm geprüften 
Verfahrensalternativen unter Nennung der wichtigsten Auswahlgründe mitzuteilen. Grundsätz-
lich ist eine Darstellung von anderweitigen Lösungsmöglichkeiten nur dann erforderlich, wenn 
der Vorhabenträger Alternativen erwogen hat und nicht schon dann, wenn aus objektiver Sicht 
ein Anlass zur Prüfung besteht. 

Der Flächennutzungsplan weist die Vorhabenfläche teilweise als Zweckbestimmung: Gas / Gas-
reglerstation und teilweise als landwirtschaftlich genutzte Fläche aus. Darüber hinaus ist der 
Standort in Blumberg ist für den geplanten Prozess günstig gelegen, da mehrere Ferngasleitun-
gen mit unterschiedlichen Drücken in unmittelbarer Nähe zu den angedachten Flurstücken lie-
gen. Dadurch können einerseits die anliegenden Betriebsdrücke optimal genutzt und anderer-
seits CO2-Minderungen in nachgelagerten Netzen erzielt werden, da diese den Effekt der ohnehin 
anfallenden Abkühlung bislang durch eine zusätzliche Vorwärmung kompensieren müssen. 

Es wurden keine weiteren Alternativen geprüft.  
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5 Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer 
Bestandteile 

5.1 Vorgehen Zustandsanalyse / Ableitung Untersuchungsraum 

In der in diesem Kapitel erfolgenden Zustandsanalyse werden die Ausprägungen der Schutzgüter 
in den jeweiligen Untersuchungsräumen mit den vorhandenen Empfindlichkeiten und Vorbelas-
tungen ermittelt, dargestellt und bewertet. 

In einem ersten Schritt wird die räumliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes begründet 
dargestellt. Die Definition des Untersuchungsgebietes erfolgt im Hinblick auf die Reichweite mög-
licher Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter. Falls durch mögliche Auswirkungen, die 
in Kapitel Wirkungsanalyse beschrieben werden, eine Ausweitung des Untersuchungsgebietes 
nachträglich für einzelne Schutzgüter für notwendig gehalten wird, wird dies an entsprechender 
Stelle in der Wirkungsanalyse diskutiert. 

In einem zweiten Schritt wird der Ist-Zustand der Schutzgüter für das jeweilige Untersuchungs-
gebiet beschrieben und eine verbal-argumentative Bewertung der Empfindlichkeit, ggf. auch ein 
Vergleich mit vorhandenen Grenz- und Richtwerten, vorgenommen. 

Die Abgrenzung der Untersuchungsräume erfolgt einerseits in Abhängigkeit vom zu untersuchen-
den Schutzgut (Mensch, Boden, Wasser usw.) sowie andererseits in Abhängigkeit von den jeweils 
zu betrachtenden Auswirkungen auf dieses Schutzgut. So ist das Untersuchungsgebiet für die 
Betrachtung der Auswirkungen von Luftverunreinigungen auf das Schutzgut Luft in einer größe-
ren Ausdehnung zu erfassen als beispielsweise Lärmauswirkungen der Anlage auf die Schutzgüter 
Mensch oder Tiere und Pflanzen. 

Die engste Bezugsebene von der Anlage zu räumlichen Wirkungen ist das Grundstück, also der 
Standort der Anlage selbst. 

Erfahrungen zeigen, dass Luftschadstoffemissionen die Wirkfaktoren mit der größten Reichweite 
darstellen, so dass durch Annahme dieses Untersuchungsgebietes auch für die anderen Schutz-
güter, das Untersuchungsgebiet i.d.R. ausreichend dimensioniert ist.  

Gemäß Nr. 4.6.2.5 TA Luft ist als Beurteilungsgebiet für Luftschadstoffe eine Fläche definiert, die 
sich vollständig innerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befin-
det, der dem 50-fachen der tatsächlichen Schornsteinhöhe entspricht und in der die Zusatzbelas-
tung mehr als 3 % der Langzeitkonzentrationswerte nach TA Luft beträgt.  

Der Schornstein der Feuerungsanlage hat eine Höhe von 12 m, womit sich ein Radius von 600 m 
ergeben würde. Konservativ wird ein Radius von 1 km für den Untersuchungsraum festgelegt. 
Die tatsächlichen Distanzwirkungen potentieller Umweltauswirkungen werden je nach Art des 
Schutzgutes variieren. 

Erhebliche Auswirkungen über die Grenzen des angegebenen Untersuchungsgebietes hinweg 
können i. d. R., sofern nicht in der Wirkungsanalyse abweichend diskutiert, ausgeschlossen wer-
den. Das Untersuchungsgebiet wurde so festgelegt, dass alle potentiell möglichen erheblichen 
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Auswirkungen innerhalb des Raumes auftreten. Damit können die Belastungsintensitäten außer-
halb des Untersuchungsgebietes maximal die an den Grenzen vorliegenden Werte annehmen. 
So ist z. B. bei der Irrelevanz der Auswirkungen an der Grenze auch von einer Irrelevanz außerhalb 
des Untersuchungsgebietes liegender Orte auszugehen.  

Das Untersuchungsgebiet ist in seiner räumlichen Lage im Anhang 1 dargestellt. 

 

5.2 Zustandsanalyse Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit 

Darstellung gegenwärtiger Flächennutzungen 

Der Standort der geplanten LNG-Anlage befindet sich nordwestlich von Berlin in der Gemarkung 
Blumberg (Flur 16, auf den Flurstücken 209, 211 und 213) der Gemeinde Ahrensfelde an der Birk-
holzer Straße im Landkreis Barnim des Landes Brandenburg.  

Ein Entwicklungsziel in der langfristigen Planung war die Sicherung und Entwicklung von Industrie 
und mittelständischer Wirtschaft entlang der Autobahn (Ca. 1,2 km südlich des Vorhabenstan-
dortes) [3]. 

Für die Vorhabenfläche liegt ein, seit dem 11.03.2014 rechtskräftiger, Flächennutzungsplan (FNP) 
der Gemeinde Ahrensfelde vor, jedoch kein Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan weist die 
Vorhabenfläche teilweise als Zweckbestimmung: Gas / Gasreglerstation und teilweise als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche aus. Umschlossen wird der geplante Anlagenstandort gemäß FNP 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ca. 190 m nordwestlich der Vorhabenfläche befinden 
sich eine Hundepension und eine Hundeschule, welche als Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
stimmung „Hundeübungsplatz“ ausgewiesen sind. Ca. 450 m südöstlich beginnt ein teilweise be-
wohntes Gebiet des Ortsteils Blumberg, welches im FNP einer gemischten Baufläche zugewiesen 
wird. 240 m südwestlich, sowie 160 m nordwestlich der Vorhabenfläche befinden sich angren-
zende Waldflächen.  

Auf dem vom Antragssteller gekauften Grundstück befand sich eine Hundeschule, welche bereits 
vor Durchführung des Genehmigungsverfahrens geräumt wurde. 

Es befinden sich südlich der geplanten Anlage temporäre und perennierende Gewässer im Un-
tersuchungsgebiet.  

Im Untersuchungsgebiet liegen keine nationalen oder internationalen Schutzgebiete nach Natur-
schutzrecht, sowie FFH-Richtlinie und EU-Vogelschutzrichtlinie (NSG, FND, LSG, NAP, FFH, SPA). 
Ebenso befinden sich keine Wasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet.  

Darstellung gegenwärtigen Bebauungsplan 

Der Standort des Vorhabens befindet sich an der Birkholzer Straße im Landkreis Barnim, im Bun-
desland Brandenburg. Ein Bebauungsplan existiert für die Vorhabenfläche nicht. 
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Nähe zu Siedlungsgebieten 

Der Abstand wurde als geringste Entfernung zwischen der Grenze des Vorhabenstandortes der 
geplanten LNG-Anlage und der nächstgelegenen ausgewiesenen Wohnbaufläche definiert. So-
fern sich Wohnbebauungen außerhalb der ausgewiesenen Wohnbauflächen befinden, wurden 
diese mitberücksichtigt.  

Die nächstgelegene Wohnbebauung ist der ca. 450 m südöstlich entfernte Ortsteil Blumberg. 

Direkt an den Standort angrenzend ist keine Wohnbebauung ausgewiesen.  

Tabelle 5-1: Nächstgelegene Wohnbebauungen im Untersuchungsgebiet 

Wohnbebauung  Abstand [m] Richtung 

Ortsteil Blumberg (Ahrensfelde) 450 Südosten 

Wohnansiedlung am Feldweg 1.700 Nordwesten 

Ortsteil Neu-Lindenberg (Ahrensfelde) 2.000 Westen 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit, wird auf-
grund der Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen als gering eingestuft. 

Nähe zu empfindlichen Nutzungen 

Zu den empfindlichen Nutzungen zählen u. a. Schulen, Kindertagesstätte, Krankenhäuser, Klein-
gärten und Grünanlagen. Bei der nächstgelegenen empfindlichen Nutzung handelt es sich um 
eine Dienststelle der Bundespolizei in ca. 1550 m südwestlich Entfernung. 

Der Abstand der empfindlichen Nutzungen wurde auf Grundlage des Datenpools des Geoportals 
Brandenburg [4] ermittelt und kann der Tabelle 5-2 entnommen werden.  

Tabelle 5-2: Entfernungen zu den nächstgelegenen empfindlichen Nutzungen im Untersu-
chungsgebiet 

Bezeichnung Abstand [m] Richtung 

Öffentliche Einrichtung der Bundespolizei 

Bundespolizeiabteilung Blumberg, Bundespolizeiallee 1, 16356 
Ahrensfelde 

1550 Südwesten 

Schulen 

Friedrich von Canitz Grundschule Blumberg, Schulstraße 10, 
16356 Ahrensfelde 

1.900 Südosten 

Kindertagesstätten 

Kindertagesstätte „Spielhaus“ 2.100 Südosten 
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Der Tabelle 5-2 kann entnommen werden, dass keine empfindlichen Nutzungen in unmittelbarer 
Umgebung des Vorhabenstandortes vorhanden sind. Die Entfernung des Gebietes der geplanten 
Anlage zu den nächstgelegenen empfindlichen Nutzungen ist in Entfernungen von >1.000 m auf-
zuführen. Entsprechend kann die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich 
menschlicher Gesundheit, hinsichtlich der Lage der nächstgelegenen empfindlichen Nutzungen 
als gering eingeschätzt. 

Erholungsgebiete und -infrastruktur 

In der Tabelle 5-3 sind die empfindlichen Nutzungen von Parkanalagen, Sport- und Freizeitanla-
gen, Friedhöfe und Kleingartenanlagen aufgeführt. 

Tabelle 5-3: Abstand der Anlage zu den nächstgelegenen öffentlichen Grünanlagen im Untersu-
chungsgebiet 

Bezeichnung Abstand [m] Richtung 

Sport- und Freizeitanlagen 

Lenné-Park, Freienwalder Ch. 15, 16356 Ahrensfelde 2.000 Südosten 

Sportplatz am Bollensdorfer Weg, Bollensdorfer Weg, 15345 Alt-
landsberg 

2.500 Südosten 

Es sind keine Erholungsgebiete in unmittelbarer Nähe des Vorhabenstandortes zu eruieren (Ta-
belle 5-3).  

Da die nächstgelegenen Erholungsgebiete in einer Entfernung von mehr als 2.000 m vom geplan-
ten Standort entfernt liegen und somit außerhalb des Untersuchungsgebiets sind, sind keine Aus-
wirkungen auf die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesund-
heit, hinsichtlich der Lage der Erholungsgebiete zu erwarten. 

Gewerbliche Nutzungen 

Die der Vorhabenfläche nächstgelegenen Gewerbe sind eine ca. 220 m nordwestlich entfernte 
Hundepension und ein ca. 450 m entfernter Reithof. Des Weiteren befinden sich südöstlich im 
Ortsteil Blumberg vereinzelte Gewerbe wie ein Campingservice, sowie Baumaschinen- und 
Wohnmobilverleih und eine Schornsteinfegerei. 

Generell ist das Untersuchungsgebiet primär landwirtschaftliche geprägt und weist nur zu einem 
geringen Prozentsatz Versiegelungsflächen auf. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, 
einschließlich menschlicher Gesundheit, kann hinsichtlich der gewerblichen Nutzungen im Un-
tersuchungsgebiet als gering eingestuft werden. 
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5.2.1 Verkehrssituation 

Straßenanbindung 

Der Standort ist über die Birkholzer Straße direkt an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 
Die Birkholzer Straße kreuzt im südlichen Verlauf in ca. 1.400 m Entfernung von der Vorhaben-
fläche die Bundesstraße B158, welche direkt an die A10 angeschlossen ist. Die A10 wiederrum 
hat eine direkte Anbindung zu der A11. 

Die Verkehrsanbindung kann demnach als gut eingeschätzt werden.  

Verkehrsstärken 

Die nachfolgende Tabelle 5-4 gibt eine Übersicht über die durchschnittliche tägliche Verkehrs-
stärke (DTV) auf einzelnen Streckenabschnitten in der Nähe des geplanten Standortes [5].  

Tabelle 5-4: Zusammenstellung Verkehrsaufkommen im Jahr 2021 

 Messstelle 
 

DTV* 
[Kfz/24h] 

DTV 
[SV/24h] 

Anteil SV** 
an DTV [%] 

A10 

AD Barnim (A 11) 

AS Berlin-Hohenschönhausen (2)  

(Zählstelle: 3347 1001) 

59.603 7.537 11,2 

A11 

AD Barnim (A 10)  

AS Bernau-Süd (16) 

(Zählstelle: 3347 3629) 

48.670 4.016 7,6 

B158 

Blumberg (L 312) 
AS Berlin-Hohenschönhausen (A 10) 

(Zählstelle: 3347 2006) 

17.077 1.258 6,7 

* DTV= Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke beider Richtungen (aufgerundet auf 100 Kfz) 

**SV-Anteil: Anteil des Schwerverkehrs (Busse, Lkw > 3,5 t zul. Gesamtgewicht mit und ohne Anhänger, Sattelzüge) an allen Kfz 

Schienenverkehr und öffentlicher Nahverkehr 

Der nächstgelegene Bahnhof ist der Bahnhof Blumberg, ca. 1300 m südöstlich entfernt vom Vor-
habenstandort. Des Weiteren befindet sich direkt am Anlagengelände die Bushaltestelle „Blum-
berg (BAR), Gutshof“, an welcher der Bus 899 verkehrt.  

Luftverkehr 

Es ist kein Flughafen im Untersuchungsgebiet vorhanden. Der nächstgelegene nationale Flugha-
fen Berlin-Brandenburg befindet sich in ca. 28 km Entfernung. 

In ca. 1.550 m südwestlicher Entfernung befindet sich die Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg.  
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Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit, kann hin-
sichtlich der Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet als gering bis mäßig aufgrund der ver-
kehrstechnischen Prägung eingestuft werden. 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kann als gering bis mäßig 
eingestuft werden. 

 

5.2.2 Luftbelastung 

Potentiell erhöhte Luftschadstoffemissionen im Untersuchungsgebiet sind aufgrund des erhöh-
ten Verkehrsaufkommens der umliegenden Bundesautobahnen, sowie umliegender Bundesstra-
ßen (siehe Tabelle 5-4) potentiell möglich. Hohe Luftschadstoffvorbelastungen sind demnach in 
der näheren Umgebung der Anlage zu nennen. 

Charakterisierung der Luftbelastung 

Zur Ermittlung der Luftschadstoffe wird die dem Standort nächstgelegene und dem Standorttyp 
ähnliche Luftmessstation des Luftmessnetzes Brandenburg betrachtet (siehe Tabelle 5-5). Es han-
delt sich um eine Messstation mit dem Stationstyp Hintergrund und der Stationsumgebung länd-
lich, regional [6]. Das Untersuchungsgebiet des Vorhabenstandorts ist überwiegend ländlich mit 
landwirtschaftlichen Flächen geprägt. Es wird deshalb an der Stelle auf die Messstation mit dem 
Stationstyp Hintergrund zurückgegriffen.  

Tabelle 5-5: Übersicht nächstgelegene repräsentative Luftmessstation zum Vorhabenstandort 

Luftmessstation 
 

Abstand, 
Richtung 

Parameter 
 

Messstation Hasenholz (Buckow) 
(Stationscode: DEBB053; ) 

ca. 29 km 
Osten 

PM10, PM2,5, NOx, NO, NO2, O3, Depo-
sition, Meteorologische Parameter 

Nachfolgend wird der Parameter Ozon nicht weiter betrachtet, da der Betrieb der Anlage nicht 
mit einer Ozon-Emission einhergeht.  

Der Tabelle 5-6 sind für die ausgewählte Messstation die Immissionskonzentrationen an Fein-
staub (PM10) und Feinstaub (PM2,5) im Jahr 2020 zu entnehmen[6]. 

Tabelle 5-6: Immissionskonzentrationen von Feinstaub an der Messstation Hasenholz (Buckow) 
für das Jahr 2020 

Messstation 
Hasenholz 
(Buckow) 

Grenzwerte der  
39. BImSchV (1) 

Immissionswerte 
TA Luft 

PM2,5 Jahresmittelwert [μg/m³] 9 25 - 

PM10-Jahresmittelwert [μg/m³] 14 40 40 
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Messstation 
Hasenholz 
(Buckow) 

Grenzwerte der  
39. BImSchV (1) 

Immissionswerte 
TA Luft 

PM10- max. Tagesmittel [μg/m³] 50 50 50 

PM10- Anzahl der Tage pro Jahr 
mit Tagesmittelkonzentrationen 
über 50 μg/m³ 

2 
35 zulässige Über-

schreitungen pro Ka-
lenderjahr 

35 zulässige Überschreitun-
gen pro Kalenderjahr 

 

Es kann aus der Tabelle entnommen werden, dass alle Grenzwerte im Jahresmittel für PM10 bzw. 
PM2,5 nach der 39. BImSchV und TA Luft an der Messstation Hasenholz (Buckow) eingehalten 
werden. 

Die Immissionskonzentrationen an Stickstoffoxiden sind der Tabelle 5-7 für das Jahr 2020 zu ent-
nehmen [6]. 

Tabelle 5-7: Immissionskonzentrationen von Stickstoffoxiden an der Messstation Hasenholz 
(Buckow) für das Jahr 2020 

Messstation Hasenholz (Buckow) 
Grenzwerte der 39. 

BImSchV 
Immissionswerte 

TA Luft 

NO2-Jahresmittelwert  
[μg/m³] 

8 40 40 

Anzahl der Überschreitungen 
des NO2-1-Std.-MW von 
200 μg/m³ 

0 
18 zulässige Über-
schreitungen pro 

Kalenderjahr 
- 

1) Grenzwert zum Schutz der Vegetation 

Alle Grenzwerte für Stickstoffoxide nach 39. BImSchV und TA Luft an der Messstation Hasenholz 
(Buckow) werden deutlich für das Jahr 2020 unterschritten. 

Die BALANCE EnviTec Bio-LNG GmbH & Co. KG plant eine LNG-Anlage im Ortsteil Blumberg (Ge-
meinde Ahrensfelde) zu errichten. Das Untersuchungsgebiet ist von Wald- und landwirtschaftli-
chen Flächen sowie kleinen Ortschaften geprägt. Durch die Bundesstraße B158 und die Autobah-
nen A10 und A11 ist von einer Vorbelastung mit Luftschadstoffen in der näheren Umgebung der 
geplanten Anlage auszugehen. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes bezüglich Luftschadstoffe 
kann als gering angesehen werden. 

 

5.2.3 Lärmbelastung 

In unmittelbarer Umgebung der geplanten Anlage befindet sich der Berliner Autobahnring A10. 
Am Vorhabenstandort sind durch den resultierenden Verkehrslärm gemäß Lärmkartierung Bran-
denburg 2022 am Tag (LDEN) ab 60 dB(A) – 64 dB(A) und in der Nacht (LNight) ab 55 dB(A) bis 59 
dB(A) zu eruieren [7]. Eine Vorbelastung in Bezug auf Lärm ist schlussfolgernd vorhanden. 
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5.3 Zustandsanalyse Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

5.3.1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Fauna  

Gemäß artenschutzrechtlichen Stellungnahmen bietet die Vorhabenfläche, sowie die umlie-
gende Fläche wenig Potential als Habitat für Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Fische und Rund-
mäuler sowie Insekten. Ein Vorkommen von Bodenbrütern ist auf Grund der Habitat Ausstattung 
als unwahrscheinlich anzusehen. Gehölzbrüter finden keine Lebensstätten auf den Flächen. Vor-
kommen der Zauneidechse oder weiterer Streng geschützter Arten können auf Grund fehlender 
Strukturen am Vorhabenstandort ebenfalls ausgeschlossen werden. [8,9] 

Flora  

Direkt am Standort der geplanten LNG-Anlage befindet sich derzeit Ackerbrache. In der Saison 
2022 erfolgte auf den Flächen noch eine landwirtschaftliche Nutzung. Es sind generell typisch 
anthropogene Einflüsse sehr deutlich erkennbar. Die Flächen sind überwiegend durch Ruderal-
vegetation geprägt. Gehölze und Baumbestand ist nicht vorhanden. Lediglich auf der Birkholzer 
Straße ist eine Allee (Linden). [9] 

Geschützte Biotope 

Die flächendeckende Erfassung von Biotoptypen im Land Brandenburg erfolgte im Jahr 2009. Der 
Vorhabenstandort ist einer Grünland-, sowie Ackerlandbrache zuzuordnen. Dem Vorhabenstand-
ort nächstgelegene ausgewiesene geschützte Biotope gemäß §30 BNatSchG befinden sich südlich 
des Untersuchungsgebiets. Das nächstgelegene Biotop befindet sich ca. 600 m südlich der ge-
planten Anlage. Es handelt sich hierbei um perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle 
etc., < 1 ha). Weiter südlich in ca. 900 m Entfernung befinden sich weitere temporäre und peren-
nierende Kleingewässer [10]. 

Eine Übersicht der im Untersuchungsgebiet befindlichen geschützten Biotope nach §30 
BNatSchG kann dem Anhang 2, sowie der Tabelle 5-8 entnommen werden. 

Tabelle 5-8: Nächstgelegene geschützte Biotope zum Vorhabenstandort im Untersuchungsge-
biet 

Geschützte Biotope Abstand [m] Richtung 

perennierende Kleingewässer 600 Südlich 

temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet 870 Südlich 

perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), 
naturnah, unbeschattet 

900 Südlich 

perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), 
naturnah, unbeschattet 

910 Südlich 
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Geschützte Biotope Abstand [m] Richtung 

perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), 
naturnah, unbeschattet 

970 Südlich 

temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet 980 Südlich 

Es ist aus der Tabelle 5-8 zu entnehmen, dass in unmittelbarer Umgebung (< 600 m) keine ge-
schützten Biotope vorhanden sind.  

FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) 

In der nachfolgenden Tabelle sind die nächstgelegenen FFH-LRT aufgeführt [10].  

Tabelle 5-9: Nächstgelegene FFH-LRT mit dazugehörigen Biotoptyp zum Vorhabenstandort im 
Untersuchungsgebiet  

Natura Code Lebensraumtypen Abstand 
[m] 

Richtung 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

600 Südlich 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

870 Südlich 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

900 Südlich 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

910 Südlich 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

970 Südlich 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-

tamions oder Hydrocharitions 

980 Südlich 

Die der geplanten Anlage nächstgelegenen vorkommenden FFH-LRT befinden sich in >= 600 m 
Entfernung.  

Das nähere Umfeld ist schlussfolgernd landwirtschaftlich geprägt. Bedeutsame Tier- und Pflan-
zenarten sind aufgrund der Nutzung nicht zu erwarten. Ferner ist eine niedrige biologische Viel-
falt anzunehmen. Das Untersuchungsgebiet ist mit seinen großen Wald- und landwirtschaftlichen 
Flächen hinsichtlich der Biodiversität und der Habitatschaffung für Tiere und Pflanzen weitaus 
bedeutsamer aufgestellt. Insgesamt kann die Empfindlichkeit des Schutzguts Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt am Vorhabenstandort und im Untersuchungsgebiet als mäßig eingestuft 
werden. 
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5.3.2 Geschützte Bereiche 

Die Angaben zu den nationalen Schutzgebieten stammen vom Landesbetrieb Geoinformation 
und Vermessung und dem Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) [11]. 

Naturschutzgebiet  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (DE 3347-503: NSG Faule Wiesen bei Bernau) befindet 
sich nordwestlich in einer Entfernung von ca. 6,6 km vom Standort. Weitere Naturschutzgebiete 
liegen ca. 7,7 km östlich (DE 3348-501: NSG Weesower Luch) und ca. 8 km südöstlich (DE 3448-
503, NSG Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ) vom Vorhabengebiet. 

Nationalpark 

Der Nationalpark „Unteres Odertal“ befindet sich ca. 50 km nordöstlich vom Vorhabenstandort. 
Im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung befinden sich keine nationalen Naturmo-
numente. 

Naturparks 

Es befinden sich keine Naturparks im zu untersuchenden Gebiet. 

Biosphärenreservat 

Das nächstgelegene Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ befindet sich ca. 28 km nördlich 
vom Vorhabenstandort. Im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung befinden sich je-
doch keine Biosphärenreservate. 
Landschaftsschutzgebiet 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet (DE 3447-601: LSG Südostbarnimer Weiherketten) 
liegt ca. 5,7 km südöstlich vom Vorhabensstandort. Weitere Landschaftsschutzgebiete sind das 
LSG „Westbarnim“ (DE 3246-602), ca. 7 km nordwestlich vom Vorhabenstandort und das LSG 
„Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ (DE 3448-602) ca. 8 
km westlich entfernt vom Vorhabensstandort. 

Wasserschutzgebiete  

Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet „Zepernick“ (WSG_ID 7410) befindet sich ca. 3 km (Zone 
III B) nördlich vom Vorhabenstandort. Ein weiteres Wasserschutzgebiet ist „Werneuchen“ (Zone 
III) in ca. 10 km östlicher Entfernung [12].  

Da sich kein WSG innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet, kann die Empfindlichkeit als 
gering eingestuft werden. 

Natura 2000 

Nachfolgend werden die internationalen Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet genannt. Es sind 
keine Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltquali-
tätsnormen bereits überschritten sind, vorhanden. 
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Schutzgebiete nach dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000 (FFH-Richtlinie, Vogel-
schutz-Richtlinie) werden durch den Standort nicht berührt [13]. Das nächstgelegene Schutzge-
biet nach FFH-Richtlinie (FFH-Gebiet Börnicke) erstreckt sich östlich in ca. 2,3 km Entfernung. 
Vogelschutzgebiete gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie befinden sich keine im Umfeld der ge-
planten Anlage.  

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind die Folgenden: 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 2,3 km östlich 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 4,2 km nördlich 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 4,7 km nördlich 

− DE 3447-301, Falkenberger Rieselfelder (FFH-Gebiet), ca. 4 km südwestlich 

− DE 3347-303, Schloßpark Buch (FFH-Gebiet), ca. 6,5 km nordwestlich 

− DE 3348-301, Weesower Luch (FFH-Gebiet), ca. 7,6 km nordöstlich  

− DE 3448-301, Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ (FFH Gebiet), ca. 8 km süd-
östlich 

Auf dem Vorhabenstandort und innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich weder 
Schutzgebiete des internationalen (FFH-Gebiete, SPA-Gebiete) noch des nationalen Naturschutz-
rechtes (Biosphärenreservate, Naturdenkmäler, Landschafts- und Naturschutzgebiete, National-
parke, Naturparke).  

Es sind darüber hinaus keine Naturparks und Biosphärenreservate im Untersuchungsgebiet zu 
eruieren.  

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt kann als gering 
eingestuft werden. Es sind keine Schutzgebiete auf oder in unmittelbarer Umgebung des Stan-
dortes vorhanden. 

 

5.4 Zustandsanalyse Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaft 

5.4.1 Fläche 

Die Darstellung der gegenwärtigen Flächennutzungen wurde bereits im Kapitel 5.2 bei der Zu-
standsanalyse des Schutzgutes Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, betrach-
tet. 

 

5.4.2 Boden 

Geologie und Morphologie 

Die Landschaftsformen Brandenburgs entstanden durch Aufschüttungs- und Erosionsprozesse 
während des Vordringens und des Rückzugs des Inlandeises der jüngeren Saale-Kaltzeit und der 
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Weichsel-Kaltzeit. Naturräumlich gehört das Untersuchungsgebiet zu dem südlichen Areal der 
ostbrandenburgischen Platte. Diese bildet einen Ausschnitt des Jungmoränenlandes des Nord-
deutschen Flachlandes und umschließt zu gleichen Teilen Formen und Ablagerungen des Bran-
denburger und Frankfurter Stadiums. Vorherrschend sind vor allem jungpleistozäne Geschiebe-
lehme sowie glazifluvatile und fluvatile Sande, Kiese und Talsande. Geprägt ist der Naturraum im 
Allgemeinen durch wellige bis flachhügelige Sand- und Lehmplatten. Die zu untersuchende Süd-
liche Grenze der ostbrandenburgischen Platte ist geprägt durch die weithin ebene Talsandflächen 
des Berliner Tales. Da die westlichen und zentralen Regionen des Naturraumes Höhen zwischen 
40 und 130 m über NN erreichen findet das Hauptgefälle, sowie die Entwässerung der Ostbran-
denburgischen Platte zum Großteil nach Süden zum Berliner Tal sowie zur Havelniederung statt 
[14]. 

Hydrogeologie 

Die Menge an Wasser, die ein Boden speichern kann, hängt stark von den Bodeneigenschaften 
ab. Ein Teil des Niederschlags verlässt den Wurzelraum als Sickerwasser und trägt so zur Grund-
wasserneubildung bei. Mit dem Wasser werden Nähr- und Schadstoffe im Boden transportiert.  

Der geologische Aufbau bzw. die Böden des Plangebietes stellen eine wichtige Rahmenbedingung 
für den Grundwasserhaushalt dar. Sie beeinflussen insbesondere den Grundwasserschutz, die 
Grundwasserneubildung und die Grundwasserfließgeschwindigkeit. Durch die lehmigen, sandi-
gen Böden im Plangebiet ist der oberste Grundwasserleiter gegenüber flächenhaft eindringen-
den Schadstoffen nur gering geschützt. Das Rückhaltevermögen durch die Bodenzone ist ent-
sprechend dem Substratflächentyp zu ermitteln, der im Vorhabengebiet überwiegend lehmiger 
Sand darstellt.  

Hydrogeologisch ist das Untersuchungsgebiet geprägt von Schmelzwasserablagerungen, Fluss-
schotter, sowie Sanden und Kiesen der Elster- und Saalekaltzeit. Der Durchlässigkeitsbeiwert von 
„Sand, lehmig, schluffig“ wird nach Schultze/Muhs überwiegend mit einem kf-Wert von ca. 10-6 

m/s beurteilt [15].  

Gemäß hydrogeologischer Karte des Landes Brandenburg liegt die Verweildauer des Sickerwas-
sers des bedeckte Grundwasserleiterkomplex 1 an dem geplanten Standort zwischen 10 bis mehr 
als 25 Jahren. Das Rückhaltevermögen kann somit als hoch bis sehr hoch bewertet werden [16]. 

 

5.4.2.1 Bodeneigenschaften 

Pufferungsvermögen 

Unter Pufferungsvermögen wird die Fähigkeit des Bodens verstanden, Änderungen des chemi-
schen Milieus (besonders pH-Wert) entgegenzuwirken oder zu verzögern. Böden mit hohem  
Ton-, Humus- und Carbonatgehalten weisen ein hohes Pufferungsvermögen auf und dienen so-
mit als Filter und Puffer für Schadstoffe (hier auch als Bindungsvermögen bekannt).  

Die Böden in landwirtschaftlichen Bereichen sind teilweise durch Bodenabtrag oder andere land-
wirtschaftliche Maßnahmen in ihrer natürlichen Bodenfunktion gestört. 
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Der Vorhabenstandort ist von der Bodenart lehmiger Sand geprägt, so dass die Puffer- und Fil-
terfunktion der Böden als gering einzustufen ist. 

Ertragsfunktion 

Die Ertragsfunktion und Leistungsfähigkeit der Böden für Kulturpflanzen stellen das Potential der 
Böden für eine Eignung zur landwirtschaftlichen und/oder gartenbaulichen Nutzung und Produk-
tion dar. Die Ertragsfunktion hängt von den jeweiligen Standortbedingungen eines Bodens ab. 
Diese werden im Wesentlichen von den Bodeneigenschaften, vor allem vom standörtlichen Was-
ser- und Nährstoffhaushalt bestimmt. Die Wasserversorgung ergibt sich aus dem Wasserspei-
chervermögen der Böden und einer möglichen Zusatzversorgung der Pflanzen mit Wasser aus 
dem Grundwasser durch kapillaren Aufstieg. Dabei sind lehmige und/oder grundwassernahe 
Standorte deutlich besser mit Wasser versorgt als sandige und/oder grundwasserferne Stand-
orte. Die Nährstoffversorgung ist eng mit der Mächtigkeit der Humusschicht, dem Gehalt an or-
ganischer Substanz und der Bodenart verknüpft.  

Eine gut ausgebildete Humusdecke stellt ein erhebliches Nährstoffreservoir dar, sowohl an basi-
schen Nährstoffen (Ca2+, K+, Mg2+) als auch an Stickstoff und Phosphor. Lehmige Böden sind mit 
Mineralnährstoffen besser versorgt als sandige Böden und können zudem die Nährstoffe besser 
festhalten und speichern.  

Die Ertragsfunktion der Böden am Vorhabenstandort ist als mittel bis hoch einzustufen. Wie im 
Kapitel 5.4.2 dargelegt, fungiert die südliche Talebene der ostbrandenburgischen Platte bzw. das 
Vorhabengebiet als Entwässerungssenke des Westbarnim, der Barnimplatte und des Waldhügel-
lands des Oberbarnims. Am Standort selbst herrscht als Substrat lehmiger Sand vor.  

Am Vorhabenstandort sind Bodenzahlen von 30 – 50 laut dem Geoportal Brandenburg vorherr-
schend [4].  

Daraus kann abgeleitet werden, dass der Vorhabenstandort eher ungeeignet bzw. wenig geeig-
net für die landwirtschaftliche Nutzung ist 

5.4.2.2 Standortcharakterisierung 

Das Untersuchungsgebiet liegt in dem nördlichen Areal der Gemeinde Ahrensfelde. Der Standort 
wird naturräumlich in die südliche Talebene der ostbrandenburgischen Platte eingegliedert [4]. 
Die Gemeinde Ahrensfelde ist geprägt durch lehmige Sande (70%), schwach lehmige Sande 
(12%), Torfe (7%), sowie Sande [17]. 

Das Untersuchungsgebiet ist geprägt durch lehmige Sande. Ca. 200 m westlich der geplanten 
Anlage erstecken sich nach Süden hin ebenfalls schwach lehmige Sand. Am Südlichen Rand des 
Untersuchungsgebiet bestehen geringe Vorkommen von Torfböden mit Sanduntergrund [18]. 

Die Wasserdurchlässigkeit kann aufgrund des vorliegenden Substrates als mäßig angesehen wer-
den. Die Puffer- und Filterfunktion des Bodens ist begründet durch die vorherrschende Bodenart 
weiterhin als gering einzustufen. 
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Es kann festgehalten werden, dass als Substrat lehmiger Sand und schwach lehmiger Sand am 
Vorhabenstandort und im nächstgelegenen repräsentativen Bodenprofil zu eruieren sind. Es ist 
weiterhin keine organische Mächtigkeit vorhanden [18]. 

 

5.4.2.3 Darstellung gegenwärtiger Flächennutzungen 

Das Untersuchungsgebiet ist hauptsächlich geprägt durch landwirtschaftliche Flächen. Der Stand-
ort der geplanten Anlage ist geprägt durch Grünflächen. Es schließen sich Waldflächen und land-
wirtschaftliche Flächen sowie im Süden Wohnflächen des Ortsteils Blumberg an. 

 

5.4.3 Wasser 

Oberflächengewässer 

Stillgewässer 

Am Standort selbst sowie im Untersuchungsgebiet befinden sich, bis auf die ca. 600-900 m süd-
lich gelegenen pennerierenden und temporären Gewässer (siehe Kapitel 5.3.1, gesetzlich ge-
schützte Biotope nach §30 BNatSchG), keine natürlichen Oberflächengewässer. 

Fließgewässer 

Das nächstgelegene Fließgewässer zum Vorhabenstandort ist der ca. 860 m westlich der geplan-
ten Anlage gelegene Fließgraben Birkholz-1334. Dieser gehört zum Typ der kleinen Niederungs-
fließgewässer und wurde künstlich angelegt. Darüber hinaus befindet sich ca. 1750 m östlich der 
Vorhabenfläche der Hellersdorfer Graben-1333, welcher ebenfalls zum Typ der kleinen Niede-
rungsfließgewässer gehört und künstlich angelegt wurde. Ca. 2 km südlich der geplanten Anlage 
befindet sich der Oberlauf der Wuhle, ein natürliches Gewässer des Typus „organische geprägte 
Bäche“. Eine Trinkwassernutzung der zu betrachtenden Wasserkörper ist zu verneinen. Die Zu-
ständigkeit obliegt dem Land Brandenburg bzw. im Falle des Hellersdorfer Grabens dem Land 
Brandenburg mit der Beteiligung des Landes Berlin [19], [20], [21]. 

Darüber hinaus gehören alle Fließgewässer gemäß § 3 Abs. 1 Brandenburgisches Wassergesetz 
zu Gewässer II. Ordnung (Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) [22]), da sie keine Wasser-
straßen sind [23]. 

Die Empfindlichkeit der Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet ist hinsichtlich der che-
misch-physikalischen und biologischen Gewässergüte als gering einzustufen. 

Überschwemmungsgebiete und Heilquellenschutzgebiete 

Die geplante LNG-Anlage liegt weder in einem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet noch in 
einem Hochwasserrisikogebiet.  

Im Untersuchungsgebiet existieren keine Heilquellenschutzgebiete [24] [25]. 
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Grundwasser 

Hydrogeologische Grundlagen 

Lehmiger Sand ist als Bodenart am Vorhabenstandort aufzuführen. Großräumig bilden die an der 
Oberfläche anstehenden lehmigen Sande den ersten, weitgehend unbedeckten Grundwasserlei-
ter. Gemäß hydrogeologischer Karte des Landes Brandenburg liegt die Verweildauer des Sicker-
wassers des bedeckten Grundwasserleiterkomplex 1 an dem geplanten Standort zwischen 10 bis 
mehr als 25 Jahren. Das Rückhaltevermögen kann somit als hoch bis sehr hoch bewertet werden 
[26]. 

Des Weiteren befindet sich an dem Standort ein oberflächig anstehender Grundwassergeringlei-
ter mit hohem Sandgehalt, was auf ein Vorkommen von vorwiegend Geschiebemergel und -
lehme des Brandenburger Stadiums der Weichselkaltzeit zurückzuführen ist [27].  

Die Gesamtmächtigkeit des Grundwasserleiterkomplexes 2 liegt bei >3-10 m [28].  

Grundwasserqualität 

Das Untersuchungsgebiet wird dem Grundwasserkörper Untere Spree 1 (Kennung: 
DEGB_DEBB_HAV_US_3-1) zugeordnet. Der Grundwasserkörper gehört zur Flussgebietseinheit 
Elbe und dem Bearbeitungsgebiet Havel. Es handelt sich bei dem Grundwasserhorizont um einen 
Grundwasserkörper und -gruppen in Hauptgrundwasserleiter. Die Flächengröße des Körpers be-
trägt 1.357,8 km². Die Zuständigkeit für den Grundwasserkörper obliegt dem Land Brandenburg 
in Beteiligung des Landes Berlin [29].  

Der Grundwasserkörper wird entsprechend Art. 7 der Wasserrahmenrichtlinie zur Trinkwasser-
entnahme genutzt. Chemische Belastungen des Grundwasserkörpers liegen nicht vor [29].  

Grundwasserneubildung 

Die Faktoren Versiegelung, Bodenart, Grundwasserflurabstand, Niederschlagsverteilung u. a. be-
einflussen die Grundwasserneubildung. Die Menge an Wasser, die ein Boden speichern kann, 
hängt stark von den Bodeneigenschaften ab. Ein Teil des Niederschlags verlässt den Wurzelraum 
als Sickerwasser und trägt so zur Grundwasserneubildung bei. Mit dem Wasser werden Nähr- 
und Schadstoffe im Boden transportiert.  

Die durchschnittliche jährliche Sickerwasserrate am Standort ist mit 61 – 80 mm/a gering bis mä-
ßig. Südöstlich des Standorts erhöhen sich die Sickerwasserraten auf durchschnittlich 101-
120 mm/a und betragen auf den Forstflächen <=0mm/a. Nordöstlich bis in den Südosten vom 
Standort erhöhen sich die Sickerwasserraten auf durchschnittlich 201-220 mm/a, was einer gu-
ten Versickerung entspricht [30].  

Die Grundwasserneubildungsrate beträgt am Standort 150 – 200 mm/a, was einer guten Neubil-
dungsrate entspricht [31]. 

Grundwasserempfindlichkeit 

Gemäß hydrogeologischer Karte des Landes Brandenburg liegt die Verweildauer des Sicker-was-
sers des bedeckte Grundwasserleiterkomplex 1 an dem geplanten Standort zwischen 10 bis mehr 
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als 25 Jahren. Das Rückhaltevermögen kann somit als hoch bis sehr hoch bewertet wer-den [26]. 
Die Sickerrate ist gemäß Daten des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Branden-
burg (LBGR) am Anlagenstandort gering bis mäßig (durchschnittlich 61-80 mm/a) und mittelmä-
ßig bis gut um den Standort herum (durchschnittlich 101-220 mm/a). Demnach kann ein Großteil 
der Schadstoffe durch Niederschlag um den Standort herum in den Boden ausgewaschen werden 
[4]. 

Der Grundwasserkörper Untere Spree 1 (Kennung: DEGB_DEBB_HAV_US_3-1) ist mengenmäßig 
und chemisch in einem guten Zustand gemäß Anlage 2 GrwV. Bezogen auf die Gesamtheit des 
Grundwasserkörpers liegen zu 60,6% keine Belastungen vor. Zu 31,5% stellen diffuse Quellen wie 
bspw. die Landwirtschaft sowie die Wasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung Be-
lastungen dar. Weitere Belastungen sind künstliche Grundwasser-Anreicherungen (3,2%) und 
Punktquellen (4,7%) [29]. 

Daraus ableitend kann die Empfindlichkeit des Grundwassers am Vorhabenstandort als gering 
eingestuft werden.  

Grundwassernutzung 

Der Grundwasserkörper Untere Spree 1 (Kennung: DEGB_DEBB_HAV_US_3-1) wird für die Trink-
wassergewinnung genutzt [29].  

Die Empfindlichkeit des Grundwassers im Untersuchungsgebiet ist insgesamt als gering zu beur-
teilen.  

 

5.4.4 Luft 

In der Zustandsbeschreibung des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit 
wurde bereits die im Untersuchungsgebiet vorhandene Luftbelastung ausführlich diskutiert. Da 
sich die Untersuchungsgebiete der Schutzgüter Mensch und Luft räumlich decken, wird hinsicht-
lich der Beschreibung des Ist-Zustandes des Schutzgutes Luft auf Kapitel 5.2.2 verwiesen. 

Zusammenfassend ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher 
Gesundheit hinsichtlich der Vorbelastung durch Luftschadstoffe aufgrund der Unterschreitung 
aller Beurteilungswerte als gering einzustufen.  
 
 
 

5.4.5 Klima 

Regionalklima 

Deutschland und somit auch das Untersuchungsgebiet gehören vollständig zur gemäßigten Kli-
mazone Mitteleuropas im Bereich der Westwindzone und befinden sich im Übergangsbereich 
zwischen dem maritimen Klima in Westeuropa und dem kontinentalen Klima in Westeuropa und 
dem kontinentalen Klima in Osteuropa. 
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Die windoffene Lage Brandenburgs sorgt für eine gute Frischluftzufuhr, auch im Untersuchungs-
gebiet. Einflussfaktoren stellen die offenen Wald-, Landwirtschafts- und Wasserflächen für die 
Luftströmungen dar.  

Die ausbreitungsrelevanten meteorologischen Verhältnisse, die durch die Windrichtung, die 
Windgeschwindigkeit und die Ausbreitungsklasse (Stabilitätsklasse der Atmosphäre) beschrieben 
werden, bestimmen im Wesentlichen das Ausbreitungsverhalten von Luftschadstoffen. Das Jah-
resmittel der Windgeschwindigkeit (80 m über Grund) beträgt im Bezugszeitraum 1981 bis 2000 
laut DWD am Vorhabenstandort 5.7 bis 6.0 m/s [32]. Die nachfolgenden Klimadaten stammen 
von der Klimamessstation Angermünde (ca. 50 km entfernt) im betrachteten Zeitraum vom 
01.01.1981 bis 31.01.2010 (Tabelle 5-10) [33].  

Tabelle 5-10: Klimadaten der Klimamessstation Angermünde 

Klimamessstation Angermünde 

Durchschnittliche Jahresmitteltemperatur. 8,9 °C 

Durchschnittliche Jahresniederschlag. 521 mm 

Durchschnittliche Sonnenscheindauer: 1.714 h 

 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Klima wird als gering angesehen, da die räumliche Ausdeh-
nung des zu betrachtenden Gebietes keinen Einfluss auf das regionale und globale Klima hat. 

Lokalklima 

Der Vorhabenstandort selbst ist durch Grünflächen gekennzeichnet. Weiterhin verläuft parallel 
zum Standort die Autobahn A10. Einerseits ist das nähere Umfeld des Standortes von der Auto-
bahn geprägt andererseits stellen die im Untersuchungsgebiet großflächigen Wald- und Land-
wirtschaftsflächen klimatische und lufthygienische Entlastungsgebiete dar. 

Kaltluftabflüsse 

Als Kaltluftabfluss bezeichnet man den nächtlichen Abfluss von lokal gebildeter Kaltluft bei genü-
gendem Gefälle. Kaltluft entsteht in wolkenarmen, windschwachen Nächten – so genannten 
Strahlungsnächten – auf Grund der Auskühlung der bodennahen Luftschichten. Während die bo-
dennahe Kaltluftschicht in Muldenlagen an Ort und Stelle verbleibt und Kaltluftseen bildet, ent-
wickelt sich an unbewaldeten und unverbauten Hang- und Höhenlagen ein mehr oder weniger 
starker Kaltluftfluss, dessen Geschwindigkeit in erster Linie von der Hangneigung (bereits ab 2°) 
und der Bodenrauhigkeit bestimmt wird. Auf Freiflächen (Äcker/Wiesen) entstehen dabei die 
größten Produktionsraten, so dass diese eine hohe klimaökologische Ausgleichswirkung aufwei-
sen. 

Die Ausgleichsleistung wird dabei von Leitbahnen erbracht, welche den Kaltluftaustausch zwi-
schen Kaltluftentstehungsgebieten und Belastungsbereiche bewirken. Die besondere Bedeutung 
von Kaltluft im Zusammenhang mit lufthygienischen Fragestellungen ergibt sich zum einen 
dadurch, dass Luftschadstoffe, die von einem Kaltluftabfluss erfasst werden, vergleichsweise 
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unverdünnt mit der Kaltluft verlagert werden. Zum anderen ist eine gute Durchlüftung von Sied-
lungsgebieten von hoher Bedeutung für den Abbau der Wärmebelastung des Menschen und ei-
ner Verbesserung der lufthygienischen Situation. Die durch starke Erwärmung der Stadt aufstei-
genden Luftmassen bewirken ein Nachströmen kühlerer in der Regel unbelasteter Luft aus dem 
Umland/ vom Stadtrand, wodurch das Temperaturniveau gesenkt wird. 

Die Waldflächen sowie weitere Grünflächen im Untersuchungsgebiet dienen als Kaltluftentste-
hungsgebiete. Den landwirtschaftlich genutzten Flächen kommt ebenfalls eine hohe klimaökologi-
sche Bedeutung für das lokale Klima als Ausgleichsfunktion zu. 

Der Vorhabenstandort selbst liegt in einer Grünfläche 

Insgesamt kann daher die Kaltluftproduktivität am Standort mit mäßig bis hoch bewertet wer-
den. 

 

5.4.6 Landschaft 

Die Umwelterheblichkeit des Vorhabens in Bezug auf das Schutzgut Landschaft wird qualitativ 
erfasst und bewertet. Dabei wird die Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber dem geplanten 
Vorhaben nach den Aspekten 

- ästhetische Eigenwerte, 

- visuelle Empfindlichkeit sowie 

- Schutzwürdigkeit  

ermittelt.  

 

5.4.6.1 Ästhetischer Eigenwert der Landschaft 

Im Folgenden wird der Ist-Zustand der Landschaft bezüglich des ästhetischen Eigenwertes näher 
charakterisiert. Der ästhetische Eigenwert wird durch die Merkmale 

- Vielfalt, 

- Naturnähe und  

- Eigenart der Landschaft  
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bestimmt. Die Kriterien dieser Merkmale sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 5-1: Schema - Ästhetischer Eigenwert der Landschaft 

 

Vielfalt 

Vegetationsvielfalt 

Der Vorhabenstandort sowie die unmittelbare Umgebung, ist hauptsächlich durch Grünflächen 
geprägt. Im Südosten sind Wohnbebauungen des Ortsteils Blumberg konzentriert. Waldflächen 
sind westlich und südwestlich des Vorhabenstandorts zu verzeichnen.  

Als Wasserflächen sind das Fließgewässer Birkholz-1334 am westlichen Rand sowie temporäre 
und perennierende Gewässer südlich des Untersuchungsgebiets aufzuführen. 

Weiterhin verläuft nahegelegen die Autobahn A10 und Bundesstraße B158. Die nähere Umge-
bung der geplanten LNG-Anlage ist von Grünflächen und Waldflächen geprägt. Die biologische 
Vielfalt in der näheren Umgebung der geplanten LNG-Anlage kann als mäßig eingeschätzt wer-
den. Außerhalb der geplanten LNG-Anlage sind ein Teil des Untersuchungsraums weitere Wald-
flächen, sowie Landwirtschaftsflächen und Wohnbebauungen. 

Aufgrund der Habitatschaffung für waldbewohnende Arten in den großflächigen Waldgebieten, 
die bedeutend für die Diversität an Arten sind, kann die Vegetationsvielfalt in der näheren Um-
gebung als mäßig angesehen werden, am Standort selbst jedoch als gering (siehe Kapitel 5.3). 

Nutzungsvielfalt 

Das Kriterium der Nutzungsvielfalt bezieht sich sowohl auf die natürlichen Nutzungen durch die 
Land- und Forstwirtschaft als auch auf die gewerblichen und industriellen Nutzungen.  

ÄSTHETISCHER EIGENWERT DER LANDSCHAFT 

VIELFALT NATURNÄHE EIGENART 

Gewässer 

Reliefvielfalt 

Nutzungsvielfalt 

Vegetationsvielfalt 

Strukturvielfalt 
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Der Standort selbst, sowie die umliegenden Flächen sind ländlich und forstwirtschaftlich geprägt. 
Gewerbliche Nutzungen und Bauflächen liegen im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt vor (Siehe 
Kapitel 5.2). Wohnbebauungen befinden sich nur im Südosten des Untersuchungsgebiets.  

Das Untersuchungsgebiet kann in Bezug auf die Nutzungsvielfalt insgesamt als gering bewertet 
werden.  

Reliefvielfalt 

Zur Beschreibung der Reliefvielfalt werden die topographischen Gegebenheiten im Untersu-
chungsgebiet betrachtet. 

Die Oberflächengestalt Brandenburgs wird im Wesentlichen von drei Reliefgroßeinheiten be-
stimmt:  

• Südlicher Landrücken mit Fläming und Niederlausitzer Grenzwall, begrenzt im Süden 
durch das Lausitzer Tal (Breslau-Magdeburger Urstromtal) 

• Das breite, aber sehr heterogene Zwischengebiet der Platten und Niederungen mit einer 
Vielzahl größerer und kleinerer, vielgestaltiger Hochflächenareale und dem Durchzug der 
drei großen Urstromtäler (Golgai-Baruther, Warschau-Berliner und Thorn-Eberswalder 
Urstromtal) sowie 

• Der Nördliche oder Baltische Landrücken, der im Brandenburgischen die Uckermark um-
fasst. 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der ostbrandenburgischen Platte. Die Höhenlage auf dem Vor-
habenstandortes liegt bei 69 bis 84 m Höhe über NN.  

Das Untersuchungsgebiet ist durch ebene Flächen gekennzeichnet. Die Reliefvielfalt ist demnach 
als gering zu werten.  

Gewässer 

Gewässer stellen einen positiven Beitrag zur Vielfalt einer Landschaft dar. Im Untersuchungsge-
biet befinden sich jedoch bis auf kleinere temporäre und perennierende Gewässer am südlichen 
Rand des Untersuchungsgebietes keine Oberflächengewässer.  

Aufgrund dessen ist der Beitrag der Gewässer zur Vielfalt der Landschaft mit gering zu bewerten. 

Strukturvielfalt 

Zur Beschreibung der Vielfalt einer Landschaft wird auch die Struktur- und Formenvielfalt bewer-
tet.  

Das Untersuchungsgebiet setzt sich hinsichtlich der Flächennutzung zu ca. 85% aus Grün-, Wald- 
und Landwirtschaftsflächen zusammen. Rund 15% bestehen aus gewerblicher Nutzung und 
Wohnbebauungen. Die Struktur- und Formenvielfalt ist insgesamt als gering bis mäßig zu bewer-
ten. 

Zusammenfassend kann die landschaftliche Vielfalt aus der Summe der Kriterien Vegetation (mä-
ßig), Nutzung (gering), Relief (gering), Gewässer (gering) sowie Struktur (gering bis mäßig) insge-
samt als gering eingeschätzt werden. 
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Naturnähe und Eigenart der Landschaft 

Der Vorhabenstandort und das Untersuchungsgebiet sind überwiegend durch Wald- und Land-
wirtschaftsflächen gekennzeichnet. 

Der Vorhabenstandort wird gemäß § 35 Abs. 1 BauGB dem Außenbereich zugeordnet und liegt 
in unmittelbarer Nähe zu der Autobahn A10 und der Bundesstraße B158. Südöstlich des Unter-
suchungsgebiets befinden sich Wohnbebauungen des Ortsteils Blumberg.  

Die Naturnähe und Eigenart der Landschaft können insgesamt als mäßig bewertet werden. 

Der ästhetische Eigenwert der Landschaft, gebildet aus der Bewertung von Vielfalt, Naturnähe 
und Eigenart der Landschaft, ist insgesamt als gering bis mäßig zu bewerten. 

 

5.4.6.2 Visuelle Empfindlichkeit der Landschaft 

Das Untersuchungsgebiet ist eben und weist keine besonderen Tal- und Höhenlagen auf. 

Der Vorhabenstandort ist aus dem Westen und Südwesten auf Grund von Waldflächen und 
Baumreihen an der A10 nur schwer einsehbar. Unmittelbar nördlich und östlich der Anlage be-
finden sich auf beiden Seiten der Birkholzer Str. ebenfalls Baumreihen, welche eine natürliche 
Sichteinschränkung auf den Vorhabenstandort aus dem Norden und dem Osten bieten. Südöst-
lich der Anlage befinden sich ebenfalls Bäume als natürlicher Sichtschutz.  

Aus diesem Grund ist die Vorbelastung in Bezug auf die visuelle Empfindlichkeit der Landschaft 
als gering bis mäßig einzuschätzen. 

 

5.4.6.3 Schutzwürdigkeit der Landschaft 

In die Bewertung der Schutzwürdigkeit einer Landschaft gehen nicht nur die vorhandenen natur-
schutzrechtlichen Schutzgebietskategorien ein, sondern auch die prinzipielle Schutzwürdigkeit 
jeder Freifläche, vor allem der siedlungsnahen. 

Eine detaillierte Aufstellung der geschützten Naturbestandteile, wie Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete und geschützten Biotope, ist in Kapitel 5.3 zu finden. Zu Denkmälern sind 
weiterführende Aussagen dem Kapitel 5.5 zu entnehmen. 

Die Schutzobjekte liegen nicht in der näheren Umgebung des Vorhabenstandortes, sodass die 
Schutzwürdigkeit der Landschaft als gering eingestuft werden kann. 

 

5.4.6.4 Erholungsnutzen der Landschaft 

Den Großteil des Untersuchungsgebiets stellen landwirtschaftliches Areal, Grünflächen, sowie 
Waldflächen dar, die als Erholungsnutzung der Landschaft aufzuführen sind. Erholungsstätten 
befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet 
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Der Erholungsnutzen der Landschaft ist im Untersuchungsgebiet als gering bis mäßig zu bewer-
ten. 

 

5.5 Zustandsanalyse kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

5.5.1 Darstellung des Ist-Zustandes des Schutzgutes kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter 

Denkmäler 

Am Vorhabenstandort bzw. den Flurstücken 209, 211 und 213 der Gemeinde Ahrensfelde befin-
den sich keine Denkmäler. Gemäß Stellungnahme des Landesdenkmalamtes befinden sich eben-
falls keine Bodendenkmal-Verdachtsflächen an dem Standort. 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ca. 500 m südlich des Vorhabenstandorts das Boden-
denkmal „Siedlung Urgeschichte“ mit der Kennung 40564 [34]. 

Unter Denkmalschutz stehende Flächen mit Abgrabungen befinden sich nicht innerhalb des Un-
tersuchungsgebiets [35]. 

Naturdenkmale 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Naturdenkmale vorhanden. Das nächstgelegene Naturdenk-
mal ist ein gewöhnlicher Trompetenbaum (ID: 028-08) in ca. 2km Entfernung südöstlich zum Vor-
habenstandort. Bei den weiteren Naturdenkmälern in der Gemeinde Ahrensfelde handelt es sich 
ebenfalls vor allem um Baumdenkmäler [36]. 

Aufgrund der ausreichenden Entfernung der vorhandenen Denkmale zum geplanten Anlagen-
standort wird die Empfindlichkeit als gering bewertet. 

 

5.6 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung 
des Vorhabens 

Gemäß UVPG soll eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-
durchführung des Vorhabens gegeben werden, soweit diese Entwicklung gegenüber dem aktu-
ellen Zustand mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformatio-
nen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann. 

Die direkte Umgebung des Vorhabenstandorts wird hauptsächlich als landwirtschaftliche Acker-
fläche genutzt. Die Relevanz für die Entwicklung der Umwelt ist deshalb als gering zu betrachten. 

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind, wie im folgenden Kapitel detailliert bewertet, als 
gering zu bewerten. Relevante Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten.  

Ohne die geplante LNG-Anlage würde das Planungsgebiet auch weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Unter Berücksichtigung der Standorteigenschaften und der gering bis mäßigen 
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Umweltauswirkungen hätte eine Nichtdurchführung entsprechend keine relevanten Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der Umwelt. 
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6 Beschreibung der möglichen erheblichen 
Umweltauswirkungen des Vorhabens 

Zur Ermittlung der durch die geplante LNG-Anlage verursachten Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter ist es notwendig, Umweltauswirkungen, wie z. B. die zu erwartenden Emissionen sowie den 
Ressourcenverbrauch durch die Anlage auf der Grundlage der technischen Anlagenplanung zu 
bestimmen. 

Die dargestellten Umweltauswirkungen können potenziell Auswirkungen verursachen. Inwieweit 
Umweltauswirkungen jedoch tatsächlich Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter 
hervorrufen und wie diese zu bewerten sind, ist insbesondere abhängig von den örtlichen Gege-
benheiten des Standortes und der Umgebung sowie den getroffenen Vermeidungsmaßnahmen. 

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen und ihrer Ursachen erfolgen unterteilt nach: 

• bestimmungsgemäßem Betrieb, 

• Errichtung, 

• Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes und 

• Einstellung des Betriebes. 

 

6.1 Bestimmungsgemäßer Betrieb 

Die Angaben der zu erwartenden Emissionen, Abfälle aus dem Anlagenbetrieb und Ressourcen-
verbräuche beziehen sich auf den Normalbetrieb am Auslegungspunkt. Weiterhin gehört der An- 
und Ablieferverkehr zum bestimmungsgemäßen Betrieb und wird dem Normalbetrieb zugerech-
net. 

 

6.1.1 Betriebszeiten 

Der Betrieb der Anlage ist ganzjährig, 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag geplant. Die 
Verfügbarkeit der Anlage ist mit einer Jahresstundenzahl von 8.760 Stunden anzusetzen. Im Be-
trieb vor Ort sind 5 Personen im maximal 2-Schicht-Betrieb angedacht.  

 

6.1.2 Fahrzeugaufkommen 

Für den Abtransport des LNG sind täglich durchschnittlich 7-12 Transport-Trailer angedacht. Wei-
teres Fahrzeugaufkommen ergibt sich durch die An- und Abfahrt der Mitarbeiter und den Liefe-
rantenverkehr.  

Durch den anlagenbedingten Verkehr sind geringe Schallemissionen und diffuse Staubemissio-
nen zu erwarten.  
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6.1.3 Luftschadstoffemissionen 

Die LNG-Anlage wird als geschlossene Anlage konzipiert. Im bestimmungsgemäßen Betrieb wer-
den gemäß Nr. 5.2.6 TA Luft Emissionen weitestgehend vermieden bzw. vermindert.  

Potentielle Emissionen während der Befüll- und Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von 
Gasen werden über ein Gaspendelverfahren innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zu-
rückgehalten. Eine Abscheidung von Emissionen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist da-
her nicht erforderlich, da keine Emissionen entstehen.  

Im Rahmen der Erdgas-Verflüssigung entstehen schwere Kohlenwasserstoffe (heavy hydrocar-
bon, auch HHC genannt). Gasförmige Kohlenwasserstoffe werden mittels einer Absorptionsko-
lonne und einer Stripperkolonne entfernt und zur Verbrennung einer Feuerungsanlage zuge-
führt. Die Feuerungsanlage wird mit den durch die Filterung und CO2-Abscheidung abgeschiede-
nen Gasstrom betrieben. Die Grenzwerte und Massenströme der Luftschadstoffemissionen der 
Feuerungsanlage können der Tabelle 6-1 entnommen werden. 

Tabelle 6-1  Grenzwerte und Massenströme Feuerungsanlage 

Parameter Grenzwert 
in mg/m³ 

Massenstrom in 
kg/h 

Bagatellschwelle 
nach TA Luft in 
kg/h 

Anteil Massen-
strom an Baga-
tellschwelle in % 

Staub  10  0,015  1  1,50% 

CO  80  0,12  -  

NOx  200  0,3  15  2,00% 

SOx  35  0,0525  15  0,35% 

 

Die Emissionen der geplanten LNG-Anlage liegen somit unterhalb der Bagatellschwellen nach TA-
Luft. 

Die Auswirkungen der geplanten LNG-Anlage bzgl. der Emission von Luftschadstoffen sind somit 
vernachlässigbar. 

 

6.1.4 Geruchsemissionen 

Es werden durch das geplante Gaspendelverfahren in der LNG-Anlage keine Geruchsfrachten 
freigesetzt. Aufgrund dieser Randbedingungen ist davon auszugehen, dass durch die LNG-Anlage 
keine Geruchsemissionen stattfinden. 
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6.1.5 Schallemissionen durch die Anlage und den anlagenbedingten Verkehr 

Die LNG-Verflüssigungsanlage bekommt mehrere Verdichter, die in speziell schallisolierten Kabi-
nen aufgestellt werden. 

Die ca. 12 LKW-Transporte pro Tag, die das Produkt LNG abholen werden, tragen nur in geringem 
Umfang zu erhöhten Geräuschemissionen bei. Die eingesetzten kälteisolierten Spezialfahrzeuge 
sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und daher mit neuester Lärmschutzreduktion aus-
gerüstet. 

Die Produktionsausrüstungen befinden sich hauptsächlich in einem neuen, geschlossenen Pro-
duktionsgebäude. Vereinzelt befinden sich Pumpen auf dem freien Anlagengelände. 

Schallemittenten innerhalb der Produktionsgebäude sind: 

• Aggregate  

• Luft-Ansaugöffnungen 

Schallemittenten auf dem freien Anlagengelände sind: 

• anlagenbezogener LKW- und Schienen-Verkehr 

• Pumpen 

Der Werksverkehr wird auf die Tageszeiten von 06.00 bis 22.00 Uhr beschränkt. LNG Transporte 
finden Montag bis Freitag sowie Samstag halbtags statt. 

Die Anlagenkomponenten der Anlage sind so ausgelegt, dass tieffrequente Geräuschimmissio-
nen vermieden werden können.  

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Schallimmissionsprognose durch die GfBU-Consult er-
stellt. Im Ergebnis werden unter den im Gutachten dargestellten Betriebsbedingungen für die 
geplante Anlage die schalltechnischen Anforderungen, die hinsichtlich des Immissionsschutzes 
der Nachbarschaft an den Betrieb zu stellen sind, erfüllt [37]. 

 

6.1.6 Sonstige Emissionen 

Licht 

Die Beleuchtung des Betriebsgeländes hat die Anforderungen eines sicheren Betriebs der tech-
nischen Anlagen zu berücksichtigen. Die Außenbeleuchtung wird entsprechend der Vorschriften 
für Arbeitsstätten im Freien ausgelegt. Im Wesentlichen umfasst das die Beleuchtung der Ver-
kehrswege und -zonen auf dem Werksgelände. Die Beleuchtung wird so erfolgen, dass die Lichte-
missionen nicht in einem die Umgebung störenden Maß auftreten. Die erforderliche Gebäude-
außen- und Hofbeleuchtung wird so ausgerichtet bzw. ausgeführt (Blendungsbegrenzung, Blend-
schutz), dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der Allgemeinheit und der Nachbarschaft kommt.  
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Elektromagnetische Strahlung 

Die elektromagnetische Strahlung im Sinne der 26. BImSchV kann von Eigenbedarfstransforma-
toren und Schaltanlagen ausgehen. Die Vorschriften der 26. BImSchV werden eingehalten. Mit 
relevanter elektromagnetischer Strahlung aus dem Anlagenbetrieb ist daher nicht zu rechnen. 
Diese wird deshalb im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Erschütterungen  

Die Aggregate sind schwingungsgedämpft aufgestellt. Mit relevanten Erschütterungen aus dem 
Anlagenbetrieb ist nicht zu rechnen. Diese werden deshalb im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

 

6.1.7 Baukörper / Flächenverbrauch 

Die Bio-LNG-Anlage erfordert eine Vielzahl von Gebäuden und technischer Anlagen zur Vorbe-
handlung und Verflüssigung von Erdgas. Die Gebäude umfassen das Betriebsgebäude, Gebäude 
für die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, ein GDRMA-Gebäude, eine Feuerungs-
anlage mit Dampfkessel, jeweils zwei Gebäude mit der Verflüssigungseinheit und zur elektrischen 
Verteilung, sowie ein Transformator- und ein Turbinenhaus. Die technischen Anlagen umfassen 
die Beladungsanlagen für LNG Tankfahrzeuge, die Gasaufbereitungseinheit, die LNG-Lagertanks, 
sowie das LNG Auffangbecken. 

Die durchzuführenden Baumaßnahmen sind baugenehmigungspflichtig. Die Ausführungsunter-
lagen werden statisch und statisch-konstruktiv geprüft. Gleichzeitig wird die statisch-konstruk-
tive Bauüberwachung beauftragt. Es werden nur Bauprodukte eingesetzt, welche die Anforde-
rungen der Brandenburgischen Bauordnung erfüllen und gebrauchstauglich sind. Der Nachweise 
der Verwendbarkeit von Bauprodukten wird von den Unternehmern abgefordert. 

Die Tanks werden liegend gelagert und eine Aufstellhöhe von ca. 7 m über OKG haben. Der neu 
geplante Schornstein der Feuerungsanlage wird eine Höhe von 12 m haben. Der Kaltausbläser 
hat eine Höhe von 15 m über OKG. 

Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und 
Technikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) an-
gedacht. 

 

6.1.8 Abfälle aus dem Anlagenbetrieb 

Prozessbedingte Abfälle sind auf Grund der Anlagenfunktion nicht zu erwarten. Mit Schadstoffen 
belastete Kondensate (AS: 16 10 02) werden gesammelt und einer externen Entsorgung zuge-
führt. 

Die Adsorptions- und Absorptionsmittel (Aminlösung, Aktivkohle, nicht regenerierbares Queck-
silber-Adsorptionsmittel), die in der Gasaufbereitung eingesetzt werden, werden solange im Pro-
zess (in der BE 1 – Gasaufbereitung) genutzt ehe sie im Zuge der Anlagenwartung durch den 
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Lieferanten gewechselt und anschließend von diesem entsorgt werden. Die Abfälle werden nicht 
in der Anlage gelagert und nicht durch die BALANCE EnviTec Bio-LNG GmbH & Co. KG entsorgt. 

Die schweren Kohlenwasserstoffe (HHCs) dienen dem Prozess als Brennstoff. Es handelt sich um 
einen Gasstrom, welcher sobald er entsteht, der Feuerungsanlage zur Dampferzeugung zuge-
führt wird. Wenn die Anlage bzw. die BE 1 nicht in Betrieb ist, entstehen demzufolge auch keine 
schweren Kohlenwasserstoffe. Die HHCs werden nicht als Abfall angesehen. 

Bauliche Maßnahmen im Rahmen der Errichtung der Anlage, führen zum baubedingten Anfall 
von Abfällen. Die Abfälle werden entsprechend den rechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß ent-
sorgt. 

 

6.1.9 Wasser / Abwasser 

Wasserbedarf 

Für den Betrieb der Erdgasverflüssigungsanlage wird Wasser für die Sanitärbereiche im Betriebs-
gebäude sowie teilweise den Prozess benötigt. Geplant ist der Trinkwasseranschluss an die örtli-
che Trinkwasserversorgungsleitung. Weiterhin gibt es im Brandfall einen Bedarf an Löschwasser. 

Folgende Entnahmestellen für Trinkwasser sind vorgesehen: 

• Betriebsgebäude/ Sozialräume 

• Prozessheißwasser-Druckhaltung (aus Feuerungsanlage) 

• Betriebszwecke/ Oberflächenreinigung 

Darüber hinaus wird ebenfalls Trinkwasser für die Bauzeit benötigt. 

Löschwasser wird aus dem Löschwasserbecken bereitgestellt. Die Löschwasserversorgung erfolgt 
im Betrieb aus dem Regenrückhaltebecken. 

 

Abwasseranfall 

Im Betrieb fallen folgende Abwasserströme an: 

- Häusliches Schmutzwasser, 
- Kondensate, 
- Niederschläge, 
- Löschwasser. 

Die Entsorgung von häuslichem Abwässer aus dem Sanitärbereich ist über die Zuführung in ein 
Kanalisationssystem aus Hochlastrohr KG (Kanalgrundrohr) in eine abflusslose Grube (Glasfaser-
verstärkter Kunststoff mit 10 m³ Volumen) mit bauaufsichtlicher Zulassung angedacht. Es ist eine 
monatliche Entleerung der Sammelgrube vorgesehen. Für die Abwässer aus dem Betriebsge-
bäude/ Sozialräume sowie für Betriebszwecke/ Oberflächenreinigung ist von ca. 220 m³/a. 
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Unbelastete bzw. mit Schadstoffen belastete Kondensate aus Anlagenteilen (z. B. aus der Kühl-
technik der Energiegebäude) werden in einem Kondensatsammelbehälter gesammelt und als Ab-
fall entsorgt. 

Regenwasser von den befestigten Flächen wird zunächst in ein Regenrückhaltebecken und an-
schließend als Direkteinleitung in den nahegelegenen Fließgraben Birkholz eingeleitet. Dem Re-
genrückhaltebecken ist eine Sedimentationsanlage vorgeschaltet und es wird als Erdbecken her-
gestellt. 

Niederschlagswasser in Auffangräumen von Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden 
Stoffen wird fallweise entfernt. Dabei werden ausgetretene wassergefährdende Flüssigkeiten ge-
sondert aufgenommen und nach Möglichkeit wiederverwertet. Anderenfalls werden sie ord-
nungsgemäß entsorgt.  

 

6.1.10 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

In der Anlage werden Betriebs- und Hilfsstoffe benötigt, welche wassergefährdende Eigenschaf-
ten innehaben, u. a. Schwere Kohlenwasserstoffe, mit Schadstoffen belastete Kondensate, Öl / 
Schmiermittel / Diesel und Kühlmittel wie bspw. Glykol. 

Die Lagerung und der Umgang dieser Stoffe erfolgt nach Maßgabe der AwSV. 

Mit Schadstoffen belastete Kondensate werden örtlich über technische dichte Leitungen in einen 
geeigneten doppelwandigen Kondensatsammelbehälter abgeleitet (z.B. Gaskondensate aus Gas-
turbinen, Gasaufbereitungsanlagen, Kaltausbläser). Aus diesen Sammelbehältern werden die 
Kondensate über stationäre oder mobile Auffangwannen nach Bedarf abgepumpt und entsorgt. 
Stationäre Auffangwannen sind an das Entwässerungssystem angeschlossen. Vor einem Um-
schlagevorgang werden die Flächen mit einem Schieber vom Regenwassersystem getrennt. Der 
Pumpvorgang ist bei einsetzendem Regen abzubrechen. Somit ist für diesen Fall mit technischen 
und organisatorischen Maßnahmen die Beaufschlagung des Regenwassers mit wassergefäh 
rdenden Stoffen verhindert. Die Kondensate werden als Abfall entsorgt. 

Sofern Öl, Schmiermittel oder Diesel als wassergefährdende Stoffe in Regenwasser nicht auszu-
schließen sind (z.B. bei Öltrafos in Freiaufstellung, Betankungsstelle LNG), wird zuerst anfallendes 
Regenwasser in Auffangbecken und Behältern mit WHG-Zulassung gesammelt. Sofern nach Prü-
fung keine wassergefährdenden Stoffe festgestellt werden, kann das Regenwasser in die Regen-
wasseranlage gepumpt werden. Ansonsten ist die Entleerung durch den Betreiber nach Bedarf 
anzufordern. 

Sofern Glykol als wassergefährdender Stoff im Regenwasser nicht auszuschließen ist, wird zuerst 
anfallendes Regenwasser komplett auf der Fläche gesammelt. Die Fläche wird nach WHG abge-
dichtet. Sofern nach Prüfung keine wassergefährdenden Stoffe festgestellt werden, kann das Re-
genwasser in die Regenwasseranlage gepumpt werden. Ansonsten ist die Entleerung durch den 
Betreiber nach Bedarf anzufordern. 
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6.2 Errichtung 

Die Bauphase wird voraussichtlich mehrere Monate dauern und stellt deshalb eine zeitlich be-
grenzte Beeinträchtigung der Schutzgüter dar. 

 

6.2.1 Art und Menge zu erwartender Emissionen 

Erdbauarbeiten werden in geringem Umfang für Gründungen durchgeführt. Es ist nicht mit bau-
bedingten Grundwasserbewegungen zu rechnen. Auch eine Grundwasserabsenkung ist mit der 
geplanten Baumaßnahme nicht verbunden. Die Belästigung der Nachbarschaft wird in der Bau-
phase möglichst geringgehalten. Unvermeidbare Belästigungen beschränken sich zumeist auf 
den Nahbereich. 

Folgende Emissionen treten in der Bauphase auf: 

• Schallemissionen, 

• Staubemissionen,  

• Schadstoffemissionen durch Baufahrzeuge, 

• Erschütterungen und 

• Lichtemissionen. 

Schallemissionen während der Bauphase der geplanten Anlage werden v. a. durch Kompresso-
ren, akustische Signale, Betonpumpen und LKW-Verkehr verursacht. 

Staubemissionen werden durch die Verwehung von Bodenpartikeln bzw. die Aufwirbelung von 
Partikeln durch Fahrzeuge bedingt. Diese Emissionen werden jedoch durch entsprechende Maß-
nahmen, wie z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung der Fahrzeuge im Baustellenbereich, Be-
feuchtung der Flächen und der ausschließlichen Nutzung von befestigten Flächen geringgehalten. 

Im Rahmen der Bautätigkeiten ist verstärkter Fahrzeugverkehr gegeben. Die Emissionen dieser 
Fahrtbewegungen werden sich jedoch hauptsächlich auf das Betriebsgelände selbst erstrecken, 
da es sich um bodennahe Freisetzungen handelt, die sich in der Regel nur in unmittelbarer Nähe 
der Fahrbahnen auswirken. 

Während der Errichtungsphase werden Lichtquellen bei den Bauarbeiten benötigt und sind für 
einen sicheren Baustellenbetrieb notwendig. Sie werden räumlich und zeitlich auf das notwen-
dige Maß beschränkt. Diese werden deshalb im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

 

6.2.2 Flächenversiegelung / Grundwasser 

Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und 
Technikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) an-
gedacht. Für die Baustellenzufahrt werden temporär zusätzliche ca. 113 m² versiegelt. 



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 60 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

Das gesamte Baufeld der Station innerhalb und außerhalb der Einfriedung wird weitgehend dem 
jetzigen Gefälle angeglichen. Somit werden größere Auffüllungen oder Abgrabungen vermieden. 
Die Höhen werden an die bestehenden Flächen außerhalb der Einfriedung angeglichen. Stations-
straßen und befestigte Flächen werden teils als Pflaster-, teils als Asphaltflächen befahrbar für 
Schwerlastverkehr ausgeführt. Für die Fundamente der Gebäude werden Streifenfundamente 
und Flachgründungen aus Stahlbeton genutzt.  

Bei Baugrunduntersuchungen für die Vorhabenfläche wurde ein Grundwasserflurabstand von ca. 
10 m unter GOK ermittelt. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass während der Bauphase 
für die entsprechenden Tiefbauarbeiten keine Grundwasserhaltung erforderlich wird [38].  

 

6.2.3 Flächeninanspruchnahme (Arbeits-, Lagerflächen, Baustraßen) 

Als Arbeits- oder Lagerflächen in der Errichtungsphase werden potentiell auch unversiegelte Bo-
denflächen in Anspruch genommen. Die beanspruchten Flächen während der Bauzeit, werden 
überwiegend anschließend anlagenbedingt versiegelt oder nach Abschluss der Arbeiten durch 
Grünflächen ersetzt. Während der Bauzeit wird zudem eine temporäre Baustellenzufahrt errich-
tet. 

 

6.2.4 Angaben zu Baumaterialien 

Als Baumaterialien für die Anlage kommen überwiegend Stahlbeton und Stahl zum Einsatz. De-
taillierte Angaben hierzu sind der Baubeschreibung des dem vorliegenden Genehmigungsantrag 
beigefügten Bauantrag zu entnehmen.  

 

6.2.5 Abfälle 

Sollten Verschmutzungen festgestellt werden, wird das Material entsprechend des Verschmut-
zungsgrades entsorgt. Verpackungsmaterialen und anfallende Abfälle bei Wartungen (Öle, Fette, 
etc.) werden, soweit möglich, getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt.  

 

6.2.6 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Auf der Baustelle wird nur in geringem Maße mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen. In 
dem Fall, dass mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, wird darauf geachtet, dass 
ausschließlich zugelassene Behälter verwendet werden und der Umgang mit den wassergefähr-
denden Stoffen vorschrifts- und ordnungsgemäß erfolgt. 
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6.3 Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 

Die geplante LNG-Anlage überschreitet ein LNG-Volumen von 200 t, womit sich die Einordnung 
gemäß 12. BImSchV, § 1 Abs. 1 Satz 2, sowie Anhang 1, Stoffliste Nr. 2.1, 12. BImSchV in die obere 
Klasse ergibt. 

 

6.3.1 Brandereignis 

Stoffe mit Brandschutzrelevanz werden nur in geschlossenen Systemen und Kreisläufen geführt. 
Die Abluft wird so abgeführt, dass sich hieraus kein Brandrisiko ableiten lässt. Darüber hinaus 
finden permanente Überwachungsvorgänge statt (z. B. Füllstandskontrollen, automatischen 
Durchflussmengenmessungen etc.), die ein Abweichen der Norm durch bspw. Leckagen frühzei-
tig erkennen und signalisieren. Die Bauausführung erfolgt entsprechend den Ausführungen des 
Brandschutzkonzeptes und des bauaufsichtlich geprüften Brandschutznachweises unter Beach-
tung des Prüfberichtes und der Auflagen.  

In Vorbereitung der Ausführungsplanung wird ein Brandmeldekonzept erstellt und mit der 
Brandschutzdienststelle des Landkreises abgestimmt.  

Das Notabschaltsystem schaltet die Anlage definiert ab, die Feuer- und Gassysteme überwachen 
und leiten entsprechende Maßnahmen ein. Die Melder in den Gebäuden werden an die Brand-
meldezentrale angeschlossen 

 

6.3.2 Explosionen 

Explosionen können bei Vorhandensein von Explosivstoffen oder explosionsfähigen Gemischen 
(von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben mit Luft) und entsprechenden Zündquellen auftre-
ten.  

Erdgas bzw. LNG weist gesamtheitlich brennbare und explosive Eigenschaften auf. In Verbindung 
mit Umgebungsluft kann der Stoff entzündliche Gemische bilden. Bei einer Freisetzung des Stof-
fes sind in Verbindung mit einer entsprechenden Zündquelle als wahrscheinlich einzustufen.  

Vor Inbetriebnahme wird ein Explosionsschutzdokument gemäß § 6 Absatz 9 der Gefahrstoffver-
ordnung für den gesamten Betriebsbereich erstellt, in welchen die notwendigen Maßnahmen 
dargestellt werden. Auf Grundlage des Explosionsschutzdokumentes werden die Prüfung gemäß 
§§ 15 und 16 Betriebssicherheitsverordnung für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 
durchgeführt. Im Explosionsschutzdokument werden relevante Sachverhalte, die den Explosions-
schutz innerhalb des Betriebsbereichs betreffen, betrachtet. Das Dokument enthält u. a.: 

• die Festlegung der Zonen, in denen mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre (g.e.A.) gerechnet werden muss. 

• die Festlegung sonstiger organisatorischer Maßnahmen zur Vermeidung von g. e. und zur 
Vermeidung von Zündquellen in Zonen. 
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• die Festlegungen zur Kennzeichnung der explosionsgefährdeten Bereiche. 

Bei der Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände im Sinne des § 3 Abs. 5c) BImSchG sind die 
Abstandskriterien gemäß dem Leitfaden KAS 18 anzusetzen. Diese sind für den Explosionsdruck 
bei 0,1 bar, für die Wärmestrahlung bei 1,6 kW/m² oder für toxische Auswirkungen bei dem 
ERPG-2-Wert für 60 Minuten festgelegt.  

Gemäß dem Sicherheitsbericht für den Betriebsstandort der LNG-Anlage Blumberg wird empfoh-
len, den angemessenen Sicherheitsabstand bei 180 m festzulegen. Dies ist bedingt durch die 
Überschreitung des Akzeptanzkriteriums für den Explosionsdruck von 0,1 bar bei einer Gaswol-
kenzündung [39]]. 

 

6.3.3 Austritt wassergefährdender Stoffe 

Die Relevanz des Austritts von wassergefährdenden Stoffen lässt sich anhand des Stoffinventars 
der Anlage abschätzen. Hier spielen insbesondere die wassergefährdenden Stoffe eine Rolle. Es 
wird mit einer relevanten Menge an umweltgefährdenden Stoffen in der Anlage umgegangen. Es 
sind entsprechende Maßnahmen (Beschichtung, Rückhaltevolumen, Leckagewarngeräte etc.) 
getroffen. Somit wird eine potenzielle Gefahr der Kontamination von Boden und Grundwasser 
durch Unfälle und Leckagen unwahrscheinlich. 

 

6.4 Einstellung des Betriebs 

Bei einer Betriebseinstellung und in der Zeit danach stellt der Anlagenbetreiber sicher, dass 

• von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteile und erheblichen Belästigungen für die Allgemein-
heit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können,  

• vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und  

• die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Betriebsgeländes gewährleis-
tet ist. 

Nach erfolgter Betriebseinstellung werden zuerst alle restlichen Betriebsstoffe ordnungsgemäß 
entfernt und einer Nutzung in anderen Anlagen, eventuell über die Lieferanten zugeführt. Alle 
betriebsbedingten Abfälle werden gemäß den gültigen Vorschriften und der daraus resultieren-
den Abgabewege verwertet oder entsorgt. 

Bei Einstellung des Betriebes ist die Demontage der maschinentechnischen Anlagenteile und, 
wenn möglich, eine Weiternutzung der Anlagenkomponenten vorgesehen.  

Mit der Durchführung der Abbrucharbeiten und der Verwertung/ Entsorgung werden qualifi-
zierte Fachfirmen beauftragt. Die Entsorgung oder Wiederverwertung aller Anlagenteile sowie 
der nicht weiter zu nutzenden Bauteilen erfolgt nach dem dann gültigen Stand der Technik. 
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6.5 Zusammenfassung der wesentlichen Umweltauswirkungen 

In den folgenden Tabellen sind die Umweltauswirkungen in den einzelnen Phasen der potentiel-
len Betroffenheit von Schutzgütern gegenübergestellt. Die tatsächlichen Auswirkungen der Um-
weltauswirkungen auf die Schutzgüter im Untersuchungsgebiet werden im Folgenden unter-
sucht.  

Tabelle 6-2: Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebs 
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Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb X X   X X  X 

Schallemissionen aus Anlagenbetrieb X X     X  

Geruchsemissionen         

Baukörper / Flächenverbrauch  X X X X  X X 

Abfälle         

Wasser / Abwasser   X X     

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen X  X X     

Tabelle 6-3: Wirkfaktoren während der Errichtung 
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Staub- und Luftschadstoffemissionen X X X      

Schallemissionen  X X     X  

Erschütterungen X X      X 

Flächenversiegelung / Grundwasser  X X X     

Bodenverdichtung   X      

Abfälle   X      

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen    X     
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Tabelle 6-4: Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 
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Schadstoffemissionen bei Brand X X X   X   

Einsatz von Löschwasser bei Brand   X X     

Explosionen X        

Austritt wassergefährdender Stoffe X X X X     

Tabelle 6-5: Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebs 
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Staub- und Luftschadstoffemissionen X X X   X   

Erschütterungen X X      X 

Schallemissionen X X     X  

Anfall von Abfällen   X      
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6.6 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch, 
insbesondere die menschliche Gesundheit 

6.6.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Luftschadstoffemissionen aus Anlagenbetrieb 

• Schallemissionen aus Anlagenbetrieb 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Anlagenbetrieb 

 

Wirkfaktoren während Errichtung: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

• Schallemissionen  

• Erschütterungen 

• Flächenversiegelung 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Schadstoffemissionen bei Brand 

• Explosionen 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

• Erschütterungen 

• Schallemissionen 

 



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 66 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

6.6.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Ge-
sundheit während des bestimmungsgemäßen Betriebes 

Luftschadstoffemissionen aus Anlagenbetrieb 

Die LNG-Anlage wird als geschlossene Anlage konzipiert. Im bestimmungsgemäßen Betrieb wer-
den gemäß Nr. 5.2.6 TA Luft Emissionen weitestgehend vermieden bzw. vermindert. Alle pro-
zessbedingten Abluftströme werden gefasst, den Reinigungssystemen zugeführt und über 
Schornsteine oder Abluftöffnungen abgeleitet. Potentielle Emissionen während der Befüll- und 
Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von Gasen werden über ein Gaspendelverfahren 
innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zurückgehalten. Eine Abscheidung von Emissio-
nen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist daher nicht erforderlich, da keine Emissionen 
entstehen.  

Im Rahmen der Erdgas-Verflüssigung entstehen schwere Kohlenwasserstoffe (heavy hydrocar-
bon, auch HHC genannt). Gasförmige Kohlenwasserstoffe werden mittels einer Absorptionsko-
lonne und einer Stripperkolonne entfernt und zur Verbrennung einer Feuerungsanlage zuge-
führt. Die Feuerungsanlage wird mit den durch die Filterung und CO2-Abscheidung abgeschiede-
nen Gasstrom betrieben.  

Die Emissionen sind nicht geeignet, auf Grund der Geringfügigkeit, für die menschliche Gesund-
heit schädliche Immissionen zu verursachen (Siehe Tabelle 6-1). 

Schallemissionen 

Nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm ist im 
Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nachzuweisen, dass von 
der Anlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche für die Allgemeinheit und 
die Nachbarschaft hervorgerufen werden können und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche getroffen ist. 

Die LNG-Verflüssigungsanlage bekommt mehrere Verdichter, die in speziell schallisolierten Kabi-
nen aufgestellt werden. 

Die ca. 12 LKW-Transporte pro Tag, die das Produkt LNG abholen werden, tragen nur in geringem 
Umfang zu erhöhten Geräuschemissionen bei. Die eingesetzten kälteisolierten Spezialfahrzeuge 
sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und daher mit neuester Lärmschutzreduktion aus-
gerüstet. 

Die Produktionsausrüstungen befinden sich hauptsächlich in einem neuen, geschlossenen Pro-
duktionsgebäude. Vereinzelt befinden sich Pumpen auf dem freien Anlagengelände. 

Schallemittenten innerhalb der Produktionsgebäude sind: 

• Aggregate  

• Luft-Ansaugöffnungen 
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Schallemittenten auf dem freien Anlagengelände sind: 

• anlagenbezogener LKW- und Schienen-Verkehr 

• Pumpen 

 

Der Werksverkehr wird auf die Tageszeiten von 06.00 bis 22.00 Uhr beschränkt. LNG Transporte 
finden Montag bis Freitag sowie Samstag halbtags statt. 

Die Anlagenkomponenten der Anlage sind so ausgelegt, dass tieffrequente Geräuschimmissio-
nen vermieden werden können.  

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Schallimmissionsprognose durch die GfBU-Consult er-
stellt. Im Ergebnis werden unter den im Gutachten dargestellten Betriebsbedingungen für die 
geplante Anlage die schalltechnischen Anforderungen, die hinsichtlich des Immissionsschutzes 
der Nachbarschaft an den Betrieb zu stellen sind, erfüllt [37] 

Wassergefährdende Stoffe 

In der Anlage werden Betriebs- und Hilfsstoffe benötigt, welche wassergefährdende Eigenschaf-
ten innehaben, u. a. Schwere Kohlenwasserstoffe, Öl / Schmiermittel / Diesel und Kühlmittel wie 
Glykol. 

Die Lagerung und der Umgang dieser Stoffe erfolgt nach Maßgabe der AwSV. Nähere Infos zur 
Handhabung wassergefährdender Stoffe sind im Kapitel 6.1.10. dargelegt. 

 

6.6.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Ge-
sundheit während der Errichtung 

Staub- und Luftschadstoffemissionen 

Temporär können bei Bautätigkeiten durch fahrzeugbedingte Verwehung und Aufwirbelung von 
Partikeln Staubemissionen entstehen, die allerdings durch die Minderungsmaßnahmen gemäß 
dem Stand der Technik (Geschwindigkeitsbegrenzung der Fahrzeuge im Baustellenbereich, be-
festigte Straßen etc.) so gering wie möglich gehalten werden. 

Weiterhin werden Luftschadstoffemissionen durch den Fahrzeugverkehr und die eingesetzten 
Baumaschinen verursacht. Im Rahmen der Bautätigkeiten ist verstärkter Fahrzeugverkehr gege-
ben, welcher insbesondere in der Nähe des Vorhabenstandortes stattfinden wird. Die Emissionen 
dieser Fahrtbewegungen werden sich jedoch hauptsächlich auf das Betriebsgelände selbst er-
strecken, da es sich um bodennahe Freisetzungen handelt, die sich in der Regel nur in unmittel-
barer Nähe der Fahrbahnen auswirken. 
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Schallemissionen 

Schallemissionen werden in der Bauphase im Wesentlichen durch Baumaschinen und  
-geräte hervorgerufen. Gemäß AVV Baulärm sind grundsätzlich bei Bauarbeiten in Wohngebieten 
oder anderen besonders schutzbedürftigen Bereichen möglichst lärmarme Baumaschinen einzu-
setzen. Die eingesetzten Baumaschinen müssen nach der 32. BImSchV den Vorgaben der EG-
Richtlinie 2000/14/EG genügen. 

Da die Wirkungsdauer der zu erwartenden Schallemissionen zeitlich begrenzt ist und den Vorga-
ben der AVV Baulärm zum Schutz vor den Bauschallimmissionen entsprochen wird, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Erschütterungen 

Die Bauarbeiten werden so ausgeführt, dass keine Beeinträchtigungen an umliegenden Gebäu-
den auftreten können. Auf Grund der Entfernung zur nächstgelegenen Wohnbebauung und emp-
findlichen Nutzung zum Anlagenstandort und der eingesetzten Bautechnik, ist eine mögliche Be-
einflussung des Schutzgutes Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit, als gering einzu-
stufen. 

 

6.6.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Ge-
sundheit bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes 

Schadstoffemissionen bei Brand 

Die Relevanz von Brandereignissen lässt sich aufgrund einer Abschätzung der in den einzelnen 
Anlagenteilen vorliegenden brennbaren Stoffe bzw. Brandlasten ermitteln.  

Folgende organisatorische Brandschutzmaßnahmen zur Minimierung der Gefahr eines Brandes 
kommen zur Anwendung: 

• Gewährung eines ausreichend großen Abstands heißer Bauteile von Wänden und Wand-
verkleidungen, 

• Vermeidung von Brandlasten, die zum Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile 
führen können. 

• Zum Verhindern eines Übergreifens auf benachbarte Anlagen werden die erforderlichen 
Schutzabstände eingehalten 

• wiederkehrende Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen (Brandmeldeanlage) 
und nutzbarer Löschwassereinrichtungen. 

• Ausweisung von Rauchverboten und Verboten gegen Feuer und offenes Licht mit gut 
sichtbarer Beschilderung. 

Weitere durch den Betrieb eingehaltene Vorschriften und Regeln zum Brandschutz sind: 

• ASR A2.2 „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern". 
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Auf den Flächen im Betriebsbereich werden keine brennbaren Stoffe gelagert und das Gelände 
wird regelmäßig frei von feuergefährdendem Bewuchs (Bäume, Sträucher u. ä.) gehalten. 

Für die Anlage wurde ein Bandschutzkonzept erstellt, welches alle anzuwendenden Regelwerke 
umfasst. Die Ausführung der Anlage erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes bzw. 
eines Brandschutznachweises erstellt [39, 40].  

Falls es in den neuen Lagertanks oder der Verflüssigungsanlage zu einer Überschreitung des Be-
triebsdrucks kommen sollte, wird überschüssiges Methan mittels eine Notablasses abgeleitet. 

Explosionen 

Explosionen können bei Vorhandensein von Explosivstoffen oder explosionsfähigen Gemischen 
(von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben mit Luft) und entsprechenden Zündquellen auftre-
ten.  

Erdgas bzw. LNG weist gesamtheitlich brennbare und explosive Eigenschaften auf. In Verbindung 
mit Umgebungsluft kann der Stoff entzündliche Gemische bilden. Bei einer Freisetzung des Stof-
fes sind in Verbindung mit einer entsprechenden Zündquelle als wahrscheinlich einzustufen.  

Bis zur Inbetriebnahme wird ein Explosionsschutzdokument gemäß § 6 Absatz 9 der Gefahr-
stoffverordnung für den gesamten Betriebsbereich erstellt, in welchen die notwendigen Maß-
nahmen dargestellt werden. Auf Grundlage des Explosionsschutzdokumentes wird die Prüfung 
gemäß §§ 15 und 16 Betriebssicherheitsverordnung für Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen durchgeführt. Im Explosionsschutzdokument werden relevante Sachverhalte, die den Ex-
plosionsschutz innerhalb des Betriebsbereichs betreffen, betrachtet. Das Dokument enthält u. 
a.: 

• die Festlegung der Zonen, in denen mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre (g.e.A.) gerechnet werden muss. 

• die Festlegung sonstiger organisatorischer Maßnahmen zur Vermeidung von g. e. und zur 
Vermeidung von Zündquellen in Zonen. 

• die Festlegungen zur Kennzeichnung der explosionsgefährdeten Bereiche. 

Bei der Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände im Sinne des § 3 Abs. 5c) BImSchG sind die 
Abstandskriterien gemäß dem Leitfaden KAS 18 anzusetzen. Diese sind für den Explosionsdruck 
bei 0,1 bar, für die Wärmestrahlung bei 1,6 kW/m² oder für toxische Auswirkungen bei dem 
ERPG-2-Wert für 60 Minuten festgelegt.  

Gemäß dem Sicherheitsbericht für den Betriebsstandort der LNG-Anlage Blumberg wird empfoh-
len, den angemessenen Sicherheitsabstand bei 180 m festzulegen. Dies ist bedingt durch die 
Überschreitung des Akzeptanzkriteriums für den Explosionsdruck von 0,1 bar bei einer Gaswol-
kenzündung [39]. 

Austritt wassergefährdender Stoffe  

Die Relevanz des Austritts von wassergefährdenden Stoffen lässt sich anhand des Stoffinventars 
der Anlage abschätzen. Hier spielen insbesondere die wassergefährdenden Stoffe eine Rolle. Es 
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wird mit einer relevanten Menge an umweltgefährdenden Stoffen in der Anlage umgegangen. Es 
sind entsprechende Maßnahmen (Beschichtung, Rückhaltevolumen, Leckagewarngeräte etc.) 
getroffen. Somit wird eine potenzielle Gefahr der Kontamination von Boden und Grund-wasser 
durch Unfälle und Leckagen unwahrscheinlich. 

 

6.6.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Ge-
sundheit bei Einstellung des Betriebes 

Staub- und Luftschadstoffemissionen 

Temporär können bei Abbrucharbeiten Staubemissionen entstehen, die durch die beschriebenen 
Minderungsmaßnahmen für Bauarbeiten geringgehalten werden. 

Weiterhin werden Luftschadstoffemissionen durch den Fahrzeugverkehr und die eingesetzten 
Baumaschinen verursacht. Im Rahmen der Abbruchtätigkeiten ist verstärkter Fahrzeugverkehr 
gegeben. Die Emissionen dieser Fahrtbewegungen werden sich jedoch hauptsächlich auf das Be-
triebsgelände selbst erstrecken, da es sich um bodennahe Freisetzungen handelt, die sich in der 
Regel nur in unmittelbarer Nähe der Fahrbahnen auswirken. 

Erschütterungen 

Die Erschütterungen sind auf den Nahbereich begrenzt, so dass nicht von einer Betroffenheit der 
nächstgelegenen Wohnbebauungen auszugehen ist. 

Schallemissionen 

Sofern bei der Einstellung des Betriebes ein Abbau der Anlage vorgesehen ist, können temporär 
Schallemissionen auftreten, die vergleichbar mit den Schallemissionen während der Errichtungs-
phase sind. Es wird dafür Sorge getragen, dass die festgelegten Immissionsrichtwerte gemäß AVV 
Baulärm eingehalten werden, so dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich 
menschlicher Gesundheit, als gering einzustufen sind. 

 

6.7 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, 
Tiere und biologische Vielfalt 

6.7.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Luftschadstoffemissionen aus Anlagenbetrieb 

• Schallemissionen aus Anlagenbetrieb 

• Baukörper / Flächenverbrauch 
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Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

• Schallemissionen 

• Erschütterungen 

• Flächenversieglung 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Schadstoffemissionen bei Brand 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

• Erschütterungen 

• Schallemissionen 

 

6.7.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
während des bestimmungsgemäßen Betriebes 

Luftschadstoffemissionen aus Anlagenbetrieb 

Für eine Betrachtung der Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Natura 2000-Gebiete wird auf 
Kapitel 11 verwiesen. 

Schallemissionen aus Anlagenbetrieb 

Der Anlagenbetrieb erfolgt ganztägig, so dass sich in der näheren Umgebung Tiere, die dort ihre 
Schlafplätze haben, sowie nachtaktive Tiere durch Lärm gestört fühlen können. Auf besonders 
sensible Tierarten kann dies eine vertreibende Wirkung haben. 

Eine Empfindlichkeit gegenüber Schallemissionen ist vor allem für Säugetiere und Vögel gegeben, 
die ein vergleichsweise hoch entwickeltes Wahrnehmungsvermögen haben. Die Empfindlichkeit 
ist artspezifisch unterschiedlich und hängt davon ab, welche Habitatstrukturen bevorzugt und 
welche Lebensraumgrößen benötigt werden. Wie in Abschnitt 5.3.1 dargelegt, bietet die Vorha-
benfläche sowie die umliegende Grünland-Fläche gemäß artenschutzrechtlicher Stellungnahme 
wenig Potential als Habitat für heimische Brutvogel-Arten und Baum- und Gebüschbrüter. Auf 
Grund der Nähe zum Berliner Autobahnring A10 ist das Vorkommen Lärmsensibler Arten eher 



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 72 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

unwahrscheinlich. Selbst bei ganztägigem Anlagenbetrieb ist daher nicht mit einer Störung oder 
Vergrämung durch direkte Schalleinwirkung zu rechnen. 

Schallemittenten im Zuge der geplanten LNG-Anlage liegen zum Großteil innerhalb der Gebäude.  

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Schallimmissionsprognose durch die GfBU-Consult er-
stellt. Im Ergebnis werden unter den im Gutachten dargestellten Betriebsbedingungen für die 
geplante Anlage die schalltechnischen Anforderungen, die hinsichtlich des Immissionsschutzes 
der Nachbarschaft an den Betrieb zu stellen sind, erfüllt [37] 

Somit ist eine Vergrämung von Tieren durch direkte Schalleinwirkung im Zuge des steigenden 
Verkehrsaufkommens eher unwahrscheinlich.  

Baukörper / Flächenverbrauch 

Durch Maßnahmen mit größerer Flächenausdehnung kann es neben dem Verlust von Lebens-
raum auch eine Barrierewirkung, d.h. zu einer Unterbrechung tradierter Wanderwege (z.B. Wild-
wechsel) zwischen Reproduktionsort und Nahrungsgebiet, Winter- und Sommerquartier, Tages-
einstand und nächtlichem Aufenthaltsgebiet kommen. Dies kann die Zerteilung und Isolation von 
Populationen und dadurch Verminderung oder sogar Unterbindung des Genaustausches zwi-
schen ihnen zur Folge haben. Durch die Zerschneidung können gewachsene Biotopstrukturen 
zersplittert werden, so dass bei Unterschreitung der Größe von Minimalarealen die Splitterfläche 
für den Erhalt evolutiv intakter Populationen oder als Nahrungsgebiet zu klein ist. 

Durch das Vorhaben ergeben sich durch die Baukörper (Gebäude zur LNG-Produktion, LNG-La-
gertanks, Werkzeughallen, EMSR-Gebäude, GRDMA-Gebäude, Kühlwasseranlagen, Regenbe-
wirtschaftungsanlagen und weitere) gering bis mäßige Auswirkungen bezüglich der Zerschnei-
dungs- und Trennwirkung auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.  

 

6.7.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
während der Errichtung, Einstellung und Störung des Betriebs 

Für das Vorhaben liegt eine artenschutzrechtliche Stellungnahme vor. Im Ergebnis der Stellung-
nahme wurde festgestellt, dass „[…] die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG 
nicht erfüllt werden, wenn die Beräumung der Flächen, insbesondere die Entfernung der Ge-
hölze, außerhalb der Brutzeiten stattfindet (also von Oktober bis Ende Februar) [8].  

Das gilt für die Avi- als auch für die Herpetofauna sowie für weitere potentiell vorkommende 

Artgruppen. 

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gelten des Weiteren die Ausführungen 
in den Abschnitten 6.6.3, 6.6.4 und 6.6.5 analog. 
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6.8 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
und Boden 

6.8.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

• Wasser / Abwasser 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen (Wechselwirkung) 

• Flächenversiegelung 

• Bodenverdichtung 

• Abfälle 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Schadstoffemissionen bei Brand (Wechselwirkung) 

• Einsatz von Löschwasser bei Brand 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

• Anfall von Abfällen 
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6.8.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden während des bestim-
mungsgemäßen Betriebes 

Baukörper / Flächenverbrauch 

Die Bio-LNG-Anlage erfordert eine Vielzahl von Gebäuden und technischer Anlagen zur Vorbe-
handlung und Verflüssigung von Erdgas. Die Gebäude umfassen das Betriebsgebäude, Gebäu-de 
für die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, ein GDRMA-Gebäude, eine Feuerungs-
anlage mit Dampfkessel, jeweils zwei Gebäude mit der Verflüssigungseinheit und zur elektrischen 
Verteilung, sowie ein Transformator- und ein Turbinenhaus. Die technischen Anlagen umfassen 
die Beladungsanlagen für LNG Tankfahrzeuge, die Gasaufbereitungseinheit, die LNG-Lagertanks, 
sowie das LNG Auffangbecken. 

Die durchzuführenden Baumaßnahmen sind baugenehmigungspflichtig. Die Ausführungsunter-
lagen werden statisch und statisch-konstruktiv geprüft. Gleichzeitig wird die statisch-konstruk-
tive Bauüberwachung beauftragt. Es werden nur Bauprodukte eingesetzt, welche die Anforde-
rungen der Brandenburgischen Bauordnung erfüllen und gebrauchstauglich sind. Der Nachweise 
der Verwendbarkeit von Bauprodukten wird von den Unternehmern abgefordert. 

Die Tanks werden liegend gelagert und eine Aufstellhöhe von ca. 7 m über OKG haben. Der neu 
geplante Schornstein der Feuerungsanlage wird eine Höhe von 12 m haben. 

Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und 
Technikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) an-
gedacht. 

Die GRZ von bis zu 0,8 zulässig, diese wird im Rahmen des Vorhabens eingehalten. 

Die Auswirkungen des Baukörpers und Flächenverbrauchs sind als gering zu bewerten. 

Wasser / Abwasser 

Die Anlagenbereiche, die wassergefährdende Stoffe verwenden, stehen in Auffangwannen, die 
entsprechend der Anforderungen nach AwSV dimensioniert sind und gegebenenfalls austre-
tende Leckagen sicher zurückhalten können. Die Auffangwannen verfügen über Pumpensümpfe 
aus denen die wassergefährdenden Stoffe ggf. wieder dem Prozess zugeführt oder über Tankwa-
gen fachgerecht entsorgt werden können.  

Nähere Infos zur Handhabung wassergefährdender Stoffe sind im Kapitel 6.1.10. dargelegt. 

Da im Bereich der geplanten LNG-Anlage mit wassergefährdenden Stoffen nach den Vorschriften 
des WHG und der AwSV umgegangen wird und im Betrieb der Anlage ausreichend Vorsorge ge-
gen das Austreten wassergefährdender Stoffe getroffen, sowie eine ausreichende Rückhaltung 
von wassergefährdenden Stoffen bei Störfällen vorgehalten wird, ist das Risiko einer Bodenver-
schmutzung durch den Anlagenbetrieb sehr gering. Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten.  
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Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Es sind keine Auswirkungen von wassergefährdenden Stoffen im bestimmungsgemäßen Betrieb 
zu erwarten. Wassergefährdende Stoffe und Gefahrstoffe werden entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben gelagert und gehandhabt, so dass das Unfallrisiko weitestgehend ausgeschlossen 
wird. 

 

6.8.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden während der Errich-
tung 

Staub- und Luftschadstoffemissionen (Wechselwirkung) 

Während der Errichtung sind die wesentlichen Wirkfaktoren für das Schutzgut Fläche und Boden 
zum einen Staubemissionen, welche z. B. durch Staubaufwirbelungen, verursacht durch Baufahr-
zeuge oder andere typische Bauvorgänge, hervorgerufen werden, sowie Schadstoffemissionen 
von den Baufahrzeugen. Diese Belastungen werden durch Geschwindigkeitsbegrenzung und Be-
feuchtung der Flächen geringgehalten. Die Auswirkungen von Staub- und Schadstoffemissionen 
sind örtlich lokal und zeitlich begrenzt. Deshalb sind sie als gering zu bewerten. 

Flächenversiegelung/Grundwasser 

Während der Errichtungsphase werden potentiell auch unversiegelte Bodenflächen in Anspruch 
genommen. Die Flächen werden überwiegend anschließend anlagenbedingt versiegelt oder nach 
Abschluss der Arbeiten durch Grünflächen ersetzt.  

Das gesamte Baufeld der Station innerhalb und außerhalb der Einfriedung wird weitgehend dem 
jetzigen Gefälle angeglichen. Somit werden größere Auffüllungen oder Abgrabungen vermieden. 
Die Höhen werden an die bestehenden Flächen außerhalb der Einfriedung angeglichen. Stations-
straßen und befestigte Flächen werden teils als Pflaster-, teils als Asphaltflächen befahrbar für 
Schwerlastverkehr ausgeführt. Für die Fundamente der Gebäude werden Streifenfundamente 
und Flachgründungen aus Stahlbeton genutzt.  

Bei Baugrunduntersuchungen für die Vorhabenfläche wurde ein Grundwasserflurabstand von ca. 
10 m unter GOK ermittelt. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass während der Bauphase 
für die entsprechenden Tiefbauarbeiten keine Grundwasserhaltung erforderlich wird [38]. 

Bodenverdichtung 

Durch die Errichtung der Baukörper kommt es zur Zunahme der Bodendichte durch plastische 
Verformung des Bodens. Damit die Ausführungsplanung der Fundamente den hydrogeologi-
schen Ansprüchen entspricht, wurde im Rahmen der des Vorhabens Baugrunduntersuchungen 
durchgeführt [38]. 
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Im Ergebnis sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch Verdichtung ist als mäßig zu 
bewerten. 

Abfälle 

Bauliche Maßnahmen im Rahmen der Errichtung der Anlage, führen zum baubedingten Anfall 
von Abfällen. Anfallende Abfälle während der Errichtung werden gemäß KrWG einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zugeführt.  

 

6.8.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden bei Störung des be-
stimmungsgemäßen Betriebes 

Schadstoffemissionen bei Brand (Wechselwirkung) 

Die Auswirkungen durch bei Brand emittierte Luftschadstoffe auf den Boden sind entsprechend 
den im Kapitel 6.6.4 enthaltenen Aussagen als gering einzuschätzen. 

Die Relevanz von Brandereignissen lässt sich aufgrund einer Abschätzung der in den einzelnen 
Anlagenteilen vorliegenden brennbaren Stoffe bzw. Brandlasten ermitteln.  

Folgende organisatorische Brandschutzmaßnahmen zur Minimierung der Gefahr eines Brandes 
kommen zur Anwendung: 

• Gewährung eines ausreichend großen Abstands heißer Bauteile von Wänden und Wand-
verkleidungen, 

• Vermeidung von Brandlasten, die zum Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile 
führen können. 

• Zum Verhindern eines Übergreifens auf benachbarte Anlagen werden die erforderlichen 
Schutzabstände eingehalten 

• wiederkehrende Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen (Brandmeldeanlage) 
und nutzbarer Löschwassereinrichtungen. 

• Ausweisung von Rauchverboten und Verboten gegen Feuer und offenes Licht mit gut 
sichtbarer Beschilderung. 

Weitere durch den Betrieb eingehaltene Vorschriften und Regeln zum Brandschutz sind: 

• ASR A2.2 „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern". 
 

Auf den Flächen im Betriebsbereich werden keine brennbaren Stoffe gelagert und das Gelände 
wird regelmäßig frei von feuergefährdendem Bewuchs (Bäume, Sträucher u. ä.) gehalten. 

Für die Anlage wurde ein Bandschutzkonzept erstellt, welches alle anzuwendenden Regelwerke 
umfasst. Die Ausführung der Anlage erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes bzw. 
eines Brandschutznachweises erstellt [39,40].  
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Falls es in den neuen Lagertanks oder der Verflüssigungsanlage zu einer Überschreitung des Be-
triebsdrucks kommen sollte, wird überschüssiges Methan mittels eine Notablasses abgeleitet. 

Einsatz von Löschwasser bei Brand 

Löschwasser wird für das Hydrantensystem und für die Schaumlöschanlage am Flüssiggasauf-
fangbecken bereitgestellt. Aus dem Löschwasserbecken wird über Druckhaltungs- und Drucker-
höhungspumpen die Löschwasserringleitung bis zu den Hydranten versorgt. Über eine 2. Pum-
penanlage wird die Schaumlöschanlage beschickt (50 m³/h). 

Die Löschwasserversorgung erfolgt aus dem Regenrückhaltebecken. Es wird sichergestellt, dass 
stets ein Mindestfüllstand im Regenrückhaltebecken vorhanden ist, aus dem die Nachspeisung 
des unterirdisch angesiedelten Löschwasserbeckens aus Stahlbeton gesichert wird  

Das Löschwasserbecken ist für ein Volumen von 265 m³ vorgesehen. 

Austritt wassergefährdender Stoffe 

Wassergefährdende Stoffe werden in Lageranlagen und Behältern vorgehalten, die den Anforde-
rungen nach AwSV entsprechen. In den Bereichen, in denen wassergefährdende Stoffe gehand-
habt werden, wird der Boden mit einer Versiegelung versehen bzw. es existieren Auffangwannen 
oder im Falle von Tankanlage doppelwandige Böden, die das Eindringen der wassergefährdenden 
Stoffe verhindern. Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen haben daher keine Auswirkungen 
über das Betriebsgelände hinaus und auch nicht für den Boden. Die Auswirkungen durch den 
Austritt wassergefährdender Stoffe werden daher wirksam unterbunden. 

6.8.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden bei Einstellung des Be-
triebes 

Staub- und Luftschadstoffemissionen 

Während des Rückbaus der Anlage kommt es hauptsächlich zu Staubemissionen durch die Bau-
fahrzeuge und andere Baumaschinen und damit verbundene Abbrucharbeiten. Die Belastung 
wird durch Geschwindigkeitsbegrenzung und Befeuchtung der Flächen geringgehalten. Darüber 
hinaus wird davon ausgegangen, dass die Staubemissionen lokal anfallen und keine Auswirkun-
gen außerhalb des Baustellengeländes zu erwarten sind.  

Anfall von Abfällen 

Nach Einstellung des Betriebes erfolgt ein Rückbau der Anlage, in dessen Verlauf verstärkt Abfälle 
anfallen. Allerdings ist für fast alle Anlagenkomponenten eine Verwertbarkeit gegeben. Nach er-
folgter Betriebseinstellung werden zuerst alle restlichen Betriebs- und Hilfsstoffe ordnungsge-
mäß entfernt und gemäß den gültigen Vorschriften und der daraus resultierenden Abgabewege 
verwertet oder entsorgt. Die Auswirkungen sind daher als gering zu bewerten.  
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6.9 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

6.9.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Wasser / Abwasser 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• Flächenversiegelung / Grundwasser 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Einsatz von Löschwasser bei Brand 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Keine 

 

6.9.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser während des bestimmungsgemä-
ßen Betriebes 

Wasser / Abwasser 

Entsprechend Baugrunduntersuchungen ist der Boden insgesamt nur sehr schwach durchlässig. 
Grundwasser wurde bei Bohrungen nicht gefunden und liegt ca. 10 m unter OK Gelände [38].  

Eine Versickerung des zukünftig auf befestigten Flächen anfallenden Regenwassers ist nicht nach-
weisbar. Somit wird eine Einleitung in eine Vorflut erforderlich. Das nächste Gewässer (Fließgra-
ben Birkholz – Wasserkörper-Nr. 1334 – Planungseinheit Untere Spree 2 HAV_PE07, Gewässer II. 
Ordnung) befindet sich in ca. 860 m Entfernung zum Standort in westlicher Richtung nahe des 
Autobahndreiecks Barnim und durchquert die Autobahn. Zuständig für die Unterhaltung ist der 
Wasser- und Bodenverband Finowfließ. Die Einleitung von Oberflächenwasser bedarf der was-
serrechtlichen Genehmigung.  
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Zum Teil dienen mit Regenwasser beaufschlagte Freiflächen als Auffangflächen nach WHG und 
sind demzufolge zu entwässern. Nach AwSV §19 Anforderungen an die Entwässerung sind Ab-
läufe an diesen Flächen zulässig, wenn keine wassergefährdenden Stoffe im Niederschlagswasser 
enthalten sind. Eine Vorbehandlung derartiger Regenwässer, z.B. durch den Einsatz von Ölab-
scheidern, ist nicht geplant. Wassergefährdende Stoffe sollen mit dem Regenwasser zusammen 
allgemein zurückgehalten, aufgefangen und als Schmutzwasser entsorgt. Bauliche und organisa-
torische Maßnahmen werden in einem noch zu erstellenden Konzept für den Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen beschrieben. Damit werden die Anforderungen umgesetzt. Sollten trotz 
aller beschriebenen Maßnahmen aus Havariegründen wassergefährdende Stoffe in die Grund-
stückentwässerungsanlage gelangen, werden sämtliche Pumpen auf der Station außer Betrieb 
genommen, so dass ggf. anfallende wassergefährdende Stoffe innerhalb der Grundstücksentwäs-
serungsanlage auf dem Grundstück verbleiben. 

Auswirkungen durch Abwässer auf das Schutzgut Wasser können daher mit gering bewertet wer-
den. 

Baukörper / Flächenverbrauch 

Die Bauwerke für die geplante LNG-Anlage werden in dem am Anlagenstandort anstehenden Bo-
den verankert (Fundamente). Die bei Baugrunduntersuchungen für die Vorhabenfläche ermittel-
ten Grundwasserflurabstände liegen bei ca. 10 m unter GOK [38]. 

Der Einfluss der Flächenversiegelung ist im Rahmen des Vorhabens auf die Grundwasser-neubil-
dung unter dem Aspekt des verminderten Eintrages von Oberflächen-/Regenwasser zu bewer-
ten. Das Gelände der geplanten Anlage weist insgesamt eine Größe von ca. 36.898 m² auf. Im 
Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und Tech-
nikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) ange-
dacht. Die GRZ von bis zu 0,8 zulässig, diese wird im Rahmen des Vorhabens eingehalten. 

Nicht belastetes Niederschlagswasser, welches nicht wiederverwendet werden kann, soll auf 
dem Werksgelände versickert werden. Das versickerte Wasser im Boden trägt so zur Grundwas-
serneubildung bei.  

Insgesamt kann der Einfluss des Baukörpers auf den Grundwasserkörper bzw. das Schutzgut Was-
ser als gering bewertet werden.  

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Ein relevanter Schadstoffeintrag kann nur durch eine Störung und über das Medium Boden ver-
ursacht werden. Allerdings wird die Freisetzung wassergefährdender Stoffe in den Boden durch 
entsprechende bauliche und sicherheitstechnische Maßnahmen im Rahmen der technischen 
Machbarkeit und der gesetzlichen Vorgaben verhindert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher 
Störungen wird daher als sehr gering eingestuft. Die Bewertung der potenziellen Schadstoffemis-
sionen auf das Schutzgut Wasser kann daher mit gering bewerten werden. 

 



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 80 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

6.9.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser während der Errichtung 

Flächenversiegelung / Grundwasser 

Während der Errichtungsphase werden potentiell auch unversiegelte Bodenflächen in Anspruch 
genommen. Die Flächen werden überwiegend anschließend anlagenbedingt versiegelt oder nach 
Abschluss der Arbeiten durch Grünflächen ersetzt.  

Bei Baugrunduntersuchungen für die Vorhabenfläche wurde ein Grundwasserflurabstand von ca. 
10 m unter GOK ermittelt. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass während der Bauphase 
für die entsprechenden Tiefbauarbeiten keine Grundwasserhaltung erforderlich wird [38]. 

Erhebliche Auswirkungen durch die Errichtung der geplanten LNG-Anlage auf die Schutzgüter Ge-
wässer und Grundwasser sind daher nicht zu besorgen. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Die Auswirkungen durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auf das Schutzgut Wasser 
sind entsprechend den im Kapitel 6.8.4 enthaltenen Aussagen ebenfalls als gering einzuschätzen. 

 

6.9.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Störung des bestimmungsge-
mäßen Betriebes 

Einsatz von Löschwasser bei Brand 

Das Löschwasser wird aus dem Regenrückhaltebecken bezogen. 

Die Auswirkungen durch bei Brand emittierte Luftschadstoffe auf den Boden bzw. Wasserkörper 
sind entsprechend den im Kapitel 6.6.4 enthaltenen Aussagen als gering einzuschätzen. 

Austritt wassergefährdender Stoffe 

Ein relevanter Schadstoffeintrag kann nur durch eine Störung und über das Medium Boden ver-
ursacht werden. Allerdings wird die Freisetzung wassergefährdender Stoffe in den Boden durch 
entsprechende bauliche und sicherheitstechnische Maßnahmen im Rahmen der technischen 
Machbarkeit und der gesetzlichen Vorgaben verhindert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher 
Störungen wird daher als sehr gering eingestuft.  

Die Bewertung der potenziellen Schadstoffemissionen auf das Schutzgut Wasser kann daher mit 
gering bewerten werden. 

 

6.9.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Einstellung des Betriebes 

Das geplante Vorhaben hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Einstellung des 
Betriebes. 
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6.10 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima 

6.10.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• keine 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• keine 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• keine 

 

6.10.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima während des bestimmungsgemä-
ßen Betriebes 

Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb 

Das globale Klima kann insbesondere durch eine Verstärkung des Treibhauseffektes beeinflusst 
werden. Die kurzwellige Einstrahlung der Sonne wird größtenteils von der Erdoberfläche absor-
biert und schließlich als langwellige Strahlung wieder an die Umgebung abgegeben. Diese lang-
wellige Ausstrahlung erwärmt die uns umgebende Luft. Die sogenannten Treibhausgase (dazu 
gehören z. B. Kohlenstoffdioxid oder Methan) sind für kurzwellige Strahlung durchlässig, emittie-
ren jedoch die langwellige Ausstrahlung, was zu der zusätzlichen Erwärmung der Atmosphäre 
führt. Der Einfluss von Kohlenstoffdioxid bzgl. des anthropogenen Treibhauseffektes ist soweit 
erforscht, dass eine enge Korrelation zwischen dem Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur und der atmosphärischen Kohlenstoffdioxidkonzentration belegt werden konnte. 

Im Rahmen der Erdgas-Verflüssigung entstehen schwere Kohlenwasserstoffe (heavy hydrocar-
bon, auch HHC genannt). Gasförmige Kohlenwasserstoffe werden mittels einer Absorptionsko-
lonne und einer Stripperkolonne entfernt und zur Verbrennung einer Feuerungsanlage zuge-
führt. Die Feuerungsanlage wird mit den durch die Filterung und CO2-Abscheidung abgeschiede-
nen Gasstrom betrieben. Die Grenzwerte und Massenströme der Luftschadstoffemissionen der 
Feuerungsanlage können der Tabelle 6-1 entnommen werden. 
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Die Emissionen sind nicht geeignet, auf Grund der Geringfügigkeit, klimaschädliche Immissionen 
zu verursachen. 

Im Vergleich zu Flüssiggas oder Raffineriegas ist die Verbrennung von Erdgas relativ CO2-arm. Die 
bei der Verbrennung von LNG bzw. Erdgas entstehenden Luftschadstoffe sind CO2, CO, NOx und 
Ruß.  

Die geplante LNG-Anlage dient als reine Produktionsstätte. Zur Abnahme des Stoffes wird das 
LNG aus den Lagertanks mittels Trailer zu LNG-Tankstellen transportiert. 

Durch die regionale Bereitstellung von produziertem LNG werden lange Import-Strecken aus dem 
Norden Deutschlands vermieden, womit CO2-Emissionen auf Grund kürzerer Transportwege re-
duziert werden können. Dies ist als indirekte Auswirkung der geplanten LNG-Anlage zu betrach-
ten.  

Eine Vermeidung diffuser Luftschadstoffemissionen wird durch eine dauerhaft technisch dichte 
Bauweise und die Kapselung von Einzelaggregaten erreicht.  

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima durch Luftschadstoffe als gering zu 
bewerten. 

Baukörper / Flächenverbrauch  

Durch den Baukörper und den Flächenverbrauch kommt es kleinklimatisch zu einer Erwärmung 
des Standortes. Verursacht wird das durch die Aufheizung des Baukörpers, Versiegelung der Flä-
che und eine damit einhergehende verringerte nächtliche Abkühlung der Vorhabenfläche. Der 
bisherige Beitrag des Standortes zur Lufthygiene durch Staub- und Schadstoffbindung der Bäume 
und Pflanzen entfällt weitgehend.  

Da es sich bei der Vorhabenfläche größtenteils um Grünlandbrache handelt, kann der Beitrag zur 
Lufthygiene als gering betrachtet werden.  

6.11 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft 

6.11.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• keine 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Schadstoffemissionen bei Brand 
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Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Staub- und Luftschadstoffemissionen 

 

6.11.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft während des bestimmungsgemäßen 
Betriebes 

Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb 

Die LNG-Anlage wird als geschlossene Anlage konzipiert. Im bestimmungsgemäßen Betrieb wer-
den gemäß Nr. 5.2.6 TA Luft Emissionen weitestgehend vermieden bzw. vermindert. Potentielle 
Emissionen während der Befüll- und Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von Gasen 
werden über ein Gaspendelverfahren innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zurückge-
halten. Eine Abscheidung von Emissionen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist daher nicht 
erforderlich, da keine Emissionen entstehen.  

Im Rahmen der Erdgas-Verflüssigung entstehen schwere Kohlenwasserstoffe (heavy hydrocar-
bon, auch HHC genannt). Gasförmige Kohlenwasserstoffe werden mittels einer Absorptionsko-
lonne und einer Stripperkolonne entfernt und zur Verbrennung einer Feuerungsanlage zuge-
führt. Die Feuerungsanlage wird mit den durch die Filterung und CO2-Abscheidung abgeschiede-
nen Gasstrom betrieben. Die Grenzwerte und Massenströme der Luftschadstoffemissionen der 
Feuerungsanlage können der Tabelle 6-1 entnommen werden. 

Die Emissionen sind nicht geeignet, auf Grund der Geringfügigkeit, schädliche Immissionen zu 
verursachen. 

Die betriebsbedingten Auswirkungen der geplanten LNG-Anlage bzgl. der Emission von Luft-
schadstoffen sind somit vernachlässigbar. 

 

6.11.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft bei Störung des bestimmungsgemä-
ßen Betriebes 

Schadstoffemissionen bei Brand 

Die Bewertung der potentiellen Schadstoffimmissionen in Bezug auf das Schutzgut Luft ist auf-
grund der gleichen Wirkpfade wie beim Schutzgut Mensch in Kapitel 6.6.4 als gering zu bewerten. 

 

6.11.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft bei Einstellung des Betriebes 

Staub- und Luftschadstoffemissionen 

Die Bewertung der potentiellen Schadstoffimmissionen in Bezug auf das Schutzgut Luft ist auf-
grund der gleichen Wirkpfade wie beim Schutzgut Mensch in Kapitel 6.6.5 als gering zu bewerten. 
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6.12 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft 

6.12.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Schallemissionen aus Anlagenbetrieb 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• Schallemissionen  

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• keine 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Schallemissionen 

 

6.12.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft während des bestimmungs-
gemäßen Betriebes 

Schallemissionen aus Anlagenbetrieb 

Beeinträchtigungen durch Schallemissionen aus dem Anlagenbetrieb und aus anlagebedingtem 
Verkehrsaufkommen sind als gering zu bewerten, da gemäß der Schallimmissionsprognose ver-
deutlicht wurde, dass die durch den Betrieb der geänderten Anlage verursachten Beurteilungs-
pegel für den Tages- und Nachtzeitraum an allen Immissionsorten deutlich unter den zulässigen 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm liegen und die Anlage somit weiterhin alle schalltechnischen 
Anforderungen erfüllt [37]. 

Baukörper / Flächenverbrauch 

Die Bio-LNG-Anlage erfordert eine Vielzahl von Gebäuden und technischer Anlagen zur Vorbe-
handlung und Verflüssigung von Erdgas. Die Gebäude umfassen das Betriebsgebäude, Gebäu-de 
für die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, ein GDRMA-Gebäude, eine Feuerungs-
anlage mit Dampfkessel, jeweils zwei Gebäude mit der Verflüssigungseinheit und zur elektrischen 
Verteilung, sowie ein Transformator- und ein Turbinenhaus. Die technischen Anlagen umfassen 
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die Beladungsanlagen für LNG Tankfahrzeuge, die Gasaufbereitungseinheit, die LNG-Lagertanks, 
sowie das LNG Auffangbecken. 

Die durchzuführenden Baumaßnahmen sind baugenehmigungspflichtig. Die Ausführungsunter-
lagen werden statisch und statisch-konstruktiv geprüft. Gleichzeitig wird die statisch-konstruk-
tive Bauüberwachung beauftragt. Es werden nur Bauprodukte eingesetzt, welche die Anforde-
rungen der Brandenburgischen Bauordnung erfüllen und gebrauchstauglich sind. Der Nachweise 
der Verwendbarkeit von Bauprodukten wird von den Unternehmern abgefordert. 

Die Tanks werden liegend gelagert und eine Aufstellhöhe von ca. 7 m über OKG haben. Der neu 
geplante Schornstein der Feuerungsanlage wird eine Höhe von 12 m haben. 

Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und 
Technikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) an-
gedacht. 

Für einen Ausgleich der Eingriffe im Rahmen des Vorhabens, explizit die Teil- und Vollversiege-
lung, werden gemäß §15 Abs. 2 BNatSchG Kompensations- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt 
(siehe Kapitel 9).  

Die GRZ von bis zu 0,8 zulässig, diese wird im Rahmen des Vorhabens eingehalten. 

Der Großteil des Untersuchungsgebiets sind Grünflächen sowie vereinzelte Waldflächen, die 
auch zur Erholungsnutzung aufzuführen sind. Erholungsstätten befinden sich nicht im Untersu-
chungsgebiet (siehe Kapitel 5.4.6.4). 

Wie im Kapitel 5.4.6.2 dargelegt, ist das Untersuchungsgebiet eben und weist keine besonderen 
Tal- und Höhenlagen auf. 

Der Vorhabenstandort ist aus dem Westen und Südwesten auf Grund von Waldflächen und 
Baumreihen an der A10 nur schwer einsehbar. Unmittelbar nördlich und östlich der Anlage be-
finden sich auf beiden Seiten der Birkholzer Str. ebenfalls Baumreihen, welche eine natürliche 
Sichteinschränkung auf den Vorhabenstandort aus dem Norden und dem Osten bieten. Südöst-
lich der Anlage befinden sich ebenfalls Bäume als natürlicher Sichtschutz.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind im Untersuchungsgebiet folglich als gering 
zu bewerten. 

 

6.12.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft während der Errichtung 

Schallemissionen 

Schallemissionen werden in der Bauphase im Wesentlichen durch Baumaschinen und -geräte 
hervorgerufen. Diese müssen den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) sowie der 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung) entsprechen, um den Schallleistungspegel zu minimieren. Aufgrund der zeitlichen 
Begrenzung der Bauarbeiten ist von maßgeblichen Beeinträchtigungen durch Schallemissionen 
auf den Erholungsnutzen und damit auf die Landschaft nicht auszugehen. 
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6.12.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft bei Einstellung des Betriebes  

Schallemissionen 

Schallemissionen werden in der Abbruchphase im Wesentlichen durch Baumaschinen und -ge-
räte hervorgerufen. Diese müssen den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) sowie der 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung) entsprechen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Bauarbeiten ist von 
maßgeblichen Beeinträchtigungen durch Schallemissionen auf den Erholungsnutzen und damit 
auf die Landschaft nicht auszugehen. 

 

6.13 Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut kulturel-
les Erbe und sonstige Sachgüter 

6.13.1 Relevante Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

 

Wirkfaktoren während der Errichtung: 

• Erschütterungen 

 

Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes: 

• keine 

 

Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebes: 

• Erschütterungen 

 

6.13.2 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
während des bestimmungsgemäßen Betriebes 

Luftschadstoffemissionen aus Anlagenbetrieb 

Luftschadstoffe stellen potenziell ein Risiko zur Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 
dar. Im Zuge der lufttechnischen Stellungnahme wurde dargelegt, dass potentielle 
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Luftschadstoffemissionen die Bagatellmassenströme der TA Luft unterschreiten (siehe Tabelle 
6-1). Damit ist auszuschließen, dass von der Anlage relevante Luftschadstoffimmissionen verur-
sacht werden. Eine Schädigung von Kultur- und Sachgütern über diesen Immissionspfad ist aus-
zuschließen. 

Baukörper / Flächenverbrauch 

Mögliche Beeinträchtigungen durch den Baukörper auf Kultur- und sonstige Sachgüter können 
ausgeschlossen werden, da die nächstgelegenen Bauten außerhalb des Einflussbereichs des Bau-
körpers liegen (Siehe Kapitel 5.5.1). 

 

6.13.3 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
während der Errichtung 

Erschütterungen 

Während der Bauphase können temporär Erschütterungen auftreten, die in ihrer Wirkung auf 
den Nahbereich beschränkt sind. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Kultur- und sonstigen 
Sachgüter durch baubedingte Erschütterungen kann ausgeschlossen werden. 

6.13.4 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
bei Einstellung des Betriebes 

Erschütterungen 

Sofern bei Einstellung des Betriebes ein Abbau der Anlage vorgesehen ist, können temporär ge-
ringe Erschütterungen auftreten, die im Vergleich mit der Errichtung niedriger einzustufen sind. 
Eine Beeinträchtigung anliegender Gebäude in der Nachbarschaft und damit auch weiter von der 
Anlage entfernter Kultur- und sonstiger Sachgüter kann somit ausgeschlossen werden. 

 

6.14 Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Durch die geplante LNG-Anlage entstehen Emissionen von Luftschadstoffen in sehr geringer Kon-

zentration (siehe Tabelle 6-1). Somit können auch keine erheblichen Wechselwirkungen mit an-

deren Schutzgütern auftreten: Es kommt zu keiner Anreicherung von Schadstoffen im Boden und 

in Pflanzen, welche von Menschen und Tieren aufgenommen werden könnten.  

6.15 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen 

In der folgenden Tabelle 6-8 werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter auf der Grundlage der 
in Kapitel 6 untersuchten Auswirkungen der Anlage zusammenfassend dargestellt. 
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Tabelle 6-6: Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen 

Schutzgut Bewertung der 
Auswirkungen 

Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit  

• Auswirkungen durch Luftschadstoffimmissionen gering 

• Auswirkungen durch Schallimmissionen  gering 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes gering 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
 

• Auswirkungen durch Luftschadstoffimmissionen gering 

• Auswirkungen durch Schallimmissionen  gering 

• Auswirkungen durch Baukörper / Flächenverbrauch gering bis mäßig 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes gering 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

Fläche und Boden 
 

• Baukörper / Flächenverbrauch gering 

• Wasser / Abwasser gering 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gering 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes gering 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

Wasser 
 

• Wasser / Abwasser gering 

• Baukörper / Flächenverbrauch gering 

• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gering 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes gering 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes keine 

Klima 
 

• Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb (Treibhausgase) 

• Baukörper / Flächenverbrauch 

gering 

gering 
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Schutzgut Bewertung der 
Auswirkungen 

Luft 
 

• Auswirkungen durch Luftschadstoffimmissionen gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes gering 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

Landschaft 
 

• Schallemissionen aus Anlagenbetrieb gering 

• Baukörper / Flächenverbrauch gering 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes keine 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 

• Luftschadstoff aus Anlagenbetrieb gering 

• Baukörper / Flächenverbrauch gering 

• Auswirkungen während der Errichtung gering 

• Auswirkungen bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes keine 

• Auswirkungen bei Einstellung des Betriebes gering 

Wechselwirkungen  
 

gering 
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7 Grenzüberschreitende Auswirkungen des Vorhabens 

Die Grenze zur Bundeshauptstadt Berlin verläuft südwestlich der geplanten LNG-Anlage. Der 
Punkt der geringsten Entfernung beträgt ca. 4 km. Aufgrund der Lage des Vorhabens und der mit 
dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen sind grenzüberschreitenden Auswirkungen auszu-
schließen. 
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8 Merkmale des Vorhabens und seines Standorts, mit denen 
das Auftreten erheblicher nachteiliger 
Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert, 
ausgeglichen werden soll 

8.1 Maßnahmen zur Energieeinsparung 

Die Elektrische Grundlast der LNG-Anlage ist noch nicht final berechenbar. Unter Anderem sind 
jedoch zur Deckung des Energiebedarfs Photovoltaik-Module vorgesehen.  

 

8.2 Maßnahmen zur Emissionsminderung 

Die geplante LNG-Anlage ist als geschlossene Anlage konzipiert. Im bestimmungsgemäßen Be-
trieb werden gemäß Nr. 5.2.6 TA Luft Emissionen weitestgehend vermieden bzw. vermindert.  

Das LNG selbst wird ebenfalls in einem geschlossenen System gehandhabt. Potentielle Emissio-
nen während der Befüll- und Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von Gasen werden 
über ein Gaspendelverfahren innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zurückgehalten. 
Eine Abscheidung von Emissionen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist daher nicht erfor-
derlich, da keine Emissionen entstehen.  

Falls es in den Lagertanks oder der Verflüssigungsanlage zu einer Überschreitung des Betriebs-
drucks kommen sollte, wird überschüssiges Methan mittels eines Notablasses abgeleitet. 

Eine Vermeidung diffuser Emissionen wird insbesondere durch eine technisch dichte Bauweise 
und die Kapselung von Einzelaggregaten erreicht. 

An den in der Anlage eingesetzten Feuerungsanlagen (Dampfkessel über Brenngasbefeuerung) 
werden die Emissionen an Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Schwefeloxiden 
und Gesamtstaub in einem Turnus durch dafür zugelassene Unternehmen ermittelt. Die Zugäng-
lichkeit zu der Feuerungsanlage für eine repräsentative und einwandfreie Messungen wird durch 
bauliche Maßnahmen sichergestellt 

De vorgesehene Feuerungsanlage ist mit einem integrierten Abgaswärmetauscher zur Energie-
einsparung und CO2-Reduzierung durch Senkung der Abgastemperatur mittels Speisewasser aus-
gestattet. Im Abgaswärmetauscher wird aus den (heißeren) Kesselabgasen Wärme zurückgewon-
nen, indem (kühleres) Wasser durch die Wärmetauscherrohre strömt und die Abgastemperatur 
reduziert. Die dadurch gewonnene Energie führt zu einer Erhöhung des Kesselwirkungsgrades 
und somit zu einer Reduzierung des Brennstoffverbrauches und der emittierten Luftschadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxide oder Stickoxide. 
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8.3 Maßnahmen zur Minderung von Schallemissionen 

Schallerzeugende Objekte befinden sich hauptsächlich innerhalb der Produktionsgebäude. Die 
zu errichtenden Aggregate entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, so dass Schallemis-
sionen auf das technisch Unvermeidbare reduziert werden. Darüber hinaus sind die wesentlichen 
Komponenten eingehaust.  

Die nach TA Lärm geforderten Grenzwerte werden sowohl tags als auch nachts eingehalten. 

 

8.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Eindämmung von Bränden 

Für die Anlage wurde ein Brandschutzkonzept mit Angaben zum baulichen Brandschutz und An-
gaben zur Lage der technischen Brandschutzeinrichtungen sowie Bautechnischen Anforderungen 
an die Konstruktion der Trennwände, Decken, Treppen, Treppenräume, Wände, Dächer und den 
Aufzug sowie der Brandwände, die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, die brandschutztechni-
schen Feuerlöschanlagen und -geräte erstellt. Durch diese Maßnahmen wird eine Brandentste-
hung und -ausbreitung verhindert bzw. eingegrenzt. 

 

8.5 Maßnahmen zur Wassereinsparung / Abwasservermeidung 

Im Betrieb der geplanten LNG-Anlage entstehen keine prozessbedingten Abwässer. Unbelastete 
Kondensate aus Anlagenteilen werden in das Regenwassersystem eingeleitet (z.B. Kühltechnik 
der Energiegebäude) oder versickern flächig. Mit Schadstoffen belastete Kondensate werden ört-
lich über technische dichte Leitungen in einen geeigneten doppelwandigen Kondensatsammel-
behälter abgeleitet (z.B. Gaskondensate aus Gasturbinen, Gasaufbereitungsanlagen, Kaltausblä-
ser). Aus diesen Sammelbehältern werden die Kondensate über stationäre oder mobile Auffang-
wannen nach Bedarf abgepumpt und entsorgt. Stationäre Auffangwannen sind an das Entwässe-
rungssystem angeschlossen. Vor einem Umschlagevorgang werden die Flächen mit einem Schie-
ber vom Regenwassersystem getrennt. Der Pumpvorgang ist bei einsetzendem Regen abzubre-
chen.  
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9 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurde eine ausführliche Darstellung von 
Maßnahmen vorgenommen, die das Entstehen von Wirkfaktoren mindern oder unterbinden. 

Die wesentlichen von der Vorhabenträgerin getroffenen technischen Maßnahmen zum Aus-
schluss / zur Verminderung der Auswirkungen auf die Schutzgüter sind 

• Maßnahmen zur Energieeinsparung, 

• Maßnahmen zur Emissionsminderung, 

• Maßnahmen zur Minderung von Schallemissionen, 

• Maßnahmen zur Vermeidung und Eindämmung von Bränden und 

• Maßnahmen zur Wassereinsparung / Abwasservermeidung. 

 

Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG sind Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft umzusetzen.  

Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung von ca. 10.780 m² (Dach-, Verkehrs-, und 
Technikfläche), sowie eine Teilversiegelung von ca. 1.800 m² (gepflasterte Verkehrsflächen) zu 
kompensieren.  

Die Kompensationsmaßnahmen umfassen: 

• Umwandlung von Acker in Extensivgrünland und 

• eine Kompensationsfläche von ca. 23.360 m². 

Als Kompensation wird die Umwandlung von Acker in Extensivgrünland durch die Flächenagentur 
Brandenburg im Naturraum „Barnim und Lebus“ gesichert. 

Die gesamte Fläche von ca. 23.360 m² wird durch die Flächenagentur Brandenburg im Flächen-
pool Eggersdorf ausgeglichen [41]. 
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10 Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit des Vorhabens für 
die Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen 

Die Konstruktion, Fertigung und der Betrieb der maschinentechnischen Anlagen und Einrichtun-
gen der Anlage erfolgt nach dem in Deutschland gültigen technischen Regelwerk. Bei der Ausle-
gung der Anlagenteile werden bzgl. der betriebs- und störungsbedingt auftretenden Belastungen 
die geltenden Regelwerke beachtet. 

Die Ausführungen der baulichen Anlagen und Einrichtungen erfolgen nach den Vorschriften der 
BauO Brandenburg und den Vorschriften der ArbStättV sowie den dazugehörigen Normen und 
Richtlinien. Die Berechnung der Fundamente und die Statiken aller zur geplanten LNG-Anlage 
gehörenden Bauwerke werden nach den Regeln der Technik durchgeführt und der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde zur Überprüfung vorgelegt. 

Entsprechend den Vorgaben nach §§ 4 BImSchG sind Folgende technischen Maßnahmen für die 
geplante LNG-Anlage angedacht: 

 

• Explosionsschutz, 

• Brandschutz, 

• Lageranlagen gemäß den Anforderungen der AwSV, 

• Not-Aus-System, 

• technische Maßnahmen gegen unzulässigen Überdruck, 

• Schutzmaßnahmen gegen Unterdruck, 

• Prozessleittechnik-Schutzeinrichtungen und 

• Notstromversorgung für das Prozessleitsystem. 

 

Bei einem Ausfall der Regelluft oder des Stroms fahren alle Armaturen in Sicherheitsstellung. 

Weitergehende Angaben bezüglich der Ausführung von Einrichtungen zur Begrenzung der Frei-
setzung von wassergefährdenden Stoffen bzw. dem baulichen Brandschutz, den bautechnischen 
Anforderungen und zur Lage der technischen Brandschutzeinrichtungen sind den entsprechen-
den Antragskapiteln zu entnehmen. 

Alle Anlagenteile werden so gestaltet, dass diese den chemischen und mechanischen Beanspru-
chungen beim bestimmungsgemäßen Betrieb und vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebs-
störungen entsprechen. 

Die geplante Anlage wird mit einer Mess-, Steuer- und Regeltechnik nach den geltenden deut-
schen und europäischen Regelwerken sowie den Empfehlungen des VDEW ausgeführt. Die Pro-
zessleittechnik-Schutzeinrichtungen zur funktionalen Sicherheit werden klassifiziert nach aktuel-
len Normen von VDI/VDE und nach den Vorschriften der anzuwendenden DIN-Normen realisiert. 

Vor der Inbetriebnahme der geplanten LNG-Anlage werden Gefährdungsbeurteilungen nach den 
maßgeblichen Regelwerken (z. B. ArbSchG und GefStoffV) erstellt. 
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Zusätzlich wird ein Explosionsschutzdokument unter Berücksichtigung der Anlagenbestandteil 
verfasst. Die darin beschriebenen erforderlichen Maßnahmen werden in Betriebsanweisungen 
umgesetzt. 

Für die geplante LNG-Anlage findet eine sicherheitstechnische Betrachtung inkl. der Erstellung 
eines Sicherheitsberichts statt. 

Aufgrund der gehandhabten gefährlichen Stoffe unterliegt die geplante Anlage dem Geltungsbe-
reich der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (12. BIm-
SchV) - Betriebsbereich der oberen Klasse. Die Vorgaben der Störfall-Verordnung werden ent-
sprechend umgesetzt.  

Gemäß Sicherheitsbericht wurden Folgende Sicherheits-Relevante-Anlagenteile (SRA) innerhalb 
der LNG-Anlage Blumberg aufgrund ihres Stoffinhaltes ermittelt:  

• LNG-Tanks  

• Abgangsleitung zu Ontras  

• Abgangsleitung zu NBB 

• Leitung zwischen GDRMA zur LNG Verflüssigung 

• Eingangsleitung zu GDRMA 

• LNG Leitung zu Tanks 

• Nonan Lagerung 
 

Aus diesen Anlagenteilen können brennbare und explosionsfähige Stoffe in flüssiger oder gasför-
miger Form austreten, welche die Gesundheit von Beschäftigten sowie die Umwelt nachteilig 
beeinflussen können. 

Ebenfalls erwähnt der Sicherheitsbericht eine Vielzahl von Einrichtungen zur Begrenzung der 
Auswirkungen von Störfällen, wie bspw.: 

• Austretendes flüssiges LNG aus den Tanks, oder der Abfüllstation wird in Auffangkanälen 
gesammelt und in das westlich angeordnete Auffangbecken geleitet. Das Becken wird mit 
Heizung, Wasserentfernung und einem Schaumlöschsystem ausgestattet, um verschie-
dene Situationen gemäß EN 1473 zu bewältigen. 

• Anfahrschutz an sicherheitsrelevanten Anlagenteilen in innerbetrieblichen Verkehrsbe-
reichen 

Im Ergebnis der Störfallbetrachtung des Sicherheitsberichts wird gemäß den Abstandskriterien 
des KAS 18 ein angemessener Sicherheitsabstand von 180 m festgelegt [39].  

Durch die Erfüllung der Betreiberpflichten nach der 12. BImSchV kommt die Antragstellerin ihrer 
Verpflichtung zu einem sicheren Anlagenbetrieb nach. 
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11 Beschreibung der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 
und besonders geschützte Arten 

Es ist zu prüfen, ob die geplante Änderung der Anlage nach § 34 BNatSchG möglicherweise ge-
eignet ist, Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete aus-
zuüben. Daher ist in einem ersten Schritt eine Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit notwendig, um 
mögliche Beeinträchtigungen der nächstgelegenen FFH- und SPA-Gebiete abschätzen zu können. 
Dabei werden die folgenden Gebiete betrachtet: 

 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 2,3 km östlich 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 4,2 km nördlich 

− DE 3347-301, Börnicke (FFH Gebiet), ca. 4,7 km nördlich 

− DE 3447-301, Falkenberger Rieselfelder (FFH-Gebiet), ca. 4 km südwestlich 

− DE 3347-303, Schloßpark Buch (FFH-Gebiet), ca. 6,5 km nordwestlich 

− DE 3348-301, Weesower Luch (FFH-Gebiet), ca. 7,6 km nordöstlich  

− DE 3448-301, Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ (FFH Gebiet), ca. 8 km 
südöstlich 

 

Im Folgenden werden die oben genannten FFH-Gebiete kurz charakterisiert, die möglichen Wirk-
faktoren beschrieben und die Auswirkung durch das geplante Vorhaben dargestellt.  

Da das Untersuchungsgebiet nur 1 km im Radius beträgt, wird auf eine Charakterisierung der 
FFH-Gebiete in >5 km Entfernung verzichtet. 

 

11.1 Charakterisierung FFH-Gebiete 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine FFH-Gebiete. Zum besseren Überblick werden die 
nächstgelegenen obenstehenden FFH-Gebiete untenstehend beschrieben. 

Die Daten zur Beschreibung der FFH-Gebiete entstammen den Standarddatenbögen. 

 

11.1.1 FFH-Gebiet 3347-301 Börnicke 

Das FFH-Gebiet DE 3347-301 ist naturräumlich zur Barnimplatte und der Lebusplatte zuzuordnen 
und hat eine Größe von 513,01 ha. Das Gebiet ist geprägt von teilweise intensiv genutzter Agrar-
landschaft. Ebenfalls gibt es eine Vielzahl an Feldsöllen, Kleinseen und Feuchtgebieten. Das Ge-
biet ist eine der aktuellen Verbreitungsschwerpunkte auf der Grundmoränenplatte des Barnim.  
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Die Entfernung vom Anlagenstandort ist ca. 2,3 km in östlicher Richtung, 4,2 km in nördlicher 
Richtung und 4,7 km in nördlicher Richtung. 

In den folgenden Tabellen sind die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie und Ar-
tenliste nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL dargestellt. 

Tabelle 11-1: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, FFH-Gebiet 3347-301 Börnicke 

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets 

Code Name 
Fläche 

(ha) 
PF NP Daten-Qual. 

A|B|C|D A|B|C 

Repräsentati-
vität 

Relative 
Fläche 

Erhal-
tung 

Gesamtbeurtei-
lung 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magnopo-
tamions oder Hydrocharitions 

4,6 
  M C C C C 

Tabelle 11-2: Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL, FFH-Gebiet 3347-301 Börnicke 

Art1 Population im Gebiet Beurteilung des Gebiets 

Grupp
e 

Code Wissenschaft-
liche Bezeich-

nung 

S NP 
Typ Größe 

Ein-
heit 

Kat. 
Daten-
qual. 

A|B|C|D A|B|C 

 Min. Max  C|R|V|P  Popula-
tion 

Erhaltung Isolierung 
Gesamtbeur-

teilung 

A 1188 

Rotbauch-
unke (Bom-
bina bom-
bina) 

  p 0 0 i P D- C C- C- C 

A 1166 
Kammmolch 
(Triturus 
cristatus) 

  p 0 0 i P D C B C C 

 

11.1.2 FFH-Gebiet 3347-301 Falkenberger Rieselfelder 

Das FFH-Gebiet DE 3347-301 „Falkenberger Rieselfelder“ gehört zum Bundesland Berlin und ist 
naturräumlich der Barnimplatte zuzuordnen. Die Größe der Fläche beträgt 88,07 ha. Das Gebiet 
ist geprägt von ehemaligen Rieselfeldern mit teilweise erhaltenen Becken, angrenzenden Land-
wirtschaftsflächen mit Feldsoll, periodisch trockenfallenden Kleingewässern, sowie fragmentari-
schen Röhricht- und Zweizahngesellschaften.  

 

                                                      

 
1 Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien 

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte ja eintragen 

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein „x“ einzutragen (fakultativ). 

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte „sesshaft“ angeben). 

Einheiten: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und des Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) 

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden – Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität „DD“ keine Daten eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben 
zur Populationsgröße 

Datenqualität: G = „gut“ (z.B. auf der Grundl. von Erheb.); M = „mäßig“ (z.B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = „schlecht“ (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten  
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Die Entfernung vom Anlagenstandort ist ca. 4 km in südwestlicher Richtung. 

In den folgenden Tabellen sind die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie und Ar-
tenliste nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL dargestellt. 

Tabelle 11-3: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, FFH-Gebiet 3347-301 Falken-
berger Rieselfelder 

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets 

Code Name 
Fläche 

(ha) 
PF NP Daten-Qual. 

A|B|C|D A|B|C 

Repräsentati-
vität 

Relative 
Fläche 

Erhal-
tung 

Gesamtbeurtei-
lung 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magnopo-
tamions oder Hydrocharitions 

0,63 
  G C B B C 

6510 Extensive Mähwiesen der plana-
ren bis submontanen Stufe (Arr-
henatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis) 

18,5 

  G B A B B 

Tabelle 11-4: Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL, FFH-Gebiet 3347-301 Falkenber-
ger Rieselfelder 

Art2 Population im Gebiet Beurteilung des Gebiets 

Grupp
e 

Code Wissenschaft-
liche Bezeich-

nung 

S NP 
Typ Größe 

Ein-
heit 

Kat. 
Daten-
qual. 

A|B|C|D A|B|C 

 Min. Max  C|R|V|P  Popula-
tion 

Erhaltung Isolierung 
Gesamtbeur-

teilung 

B A247 
Feldlerche 
(Alauda ar-
vensis) 

  p 11 11 p  G C B C B 

A 1188 

Rotbauch-
unke (Bom-
bina bom-
bina) 

  p 2 17 i  G C B C B 

B A726 

Flussregen-
pfeifer (Cha-
radrius du-
bius) 

  r 2 2 p  G B C C B 

B A639 
Kranich 
(Grus grus) 

  r 1 1 p  G C C C C 

                                                      

 
2 Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien 

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte ja eintragen 

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein „x“ einzutragen (fakultativ). 

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte „sesshaft“ angeben). 

Einheiten: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und des Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) 

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden – Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität „DD“ keine Daten eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben 
zur Populationsgröße 

Datenqualität: G = „gut“ (z.B. auf der Grundl. von Erheb.); M = „mäßig“ (z.B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = „schlecht“ (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten  
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Art2 Population im Gebiet Beurteilung des Gebiets 

Grupp
e 

Code Wissenschaft-
liche Bezeich-

nung 

S NP 
Typ Größe 

Ein-
heit 

Kat. 
Daten-
qual. 

A|B|C|D A|B|C 

 Min. Max  C|R|V|P  Popula-
tion 

Erhaltung Isolierung 
Gesamtbeur-

teilung 

B A338 
Neuntöter 
(Lanius col-
lurio) 

  r 8 8 p  G C B C B 

B A290 
Feldschwirl 
(Locustella 
naevia) 

  r 15 15 p  G C B C B 

B A383 
Grauammer 
(Miliaria 
calandra) 

  r 12 12 p  G C A C A 

B A073 
Schwarzmi-
lan (Milvus 
migrans) 

  r 1 1 p  G C B C B 

B A260 

Schafstelze 
(Motacilla 
flava [p.p.; 
M. flava]) 

  r 3 3 p  G B C C C 

B A275 
Braunkehl-
chen (Saxi-
cola rubetra) 

  r 3 3 p  G C B C B 

A 1166 
Kammmolch 
(Triturus 
cristatus) 

  p 1 44 i  G B B C B 

 

11.2 Wirkfaktoren 

Mögliche Wirkfaktoren eines Vorhabens können z. B. Emissionen, Flächenverbrauch, Stofffrei-
setzung, Eingriffe in den Wasserhaushalt, Einleitungen, optische Veränderungen usw. sein. 

Schallemissionen 

Schallimmissionen können vertreibende Wirkung auf lärmempfindliche Arten haben. Als lärm-
empfindlich sind u. a. Vögel einzustufen. Schallemissionen können durch den Bau der Anlagen, 
anlagenbedingten Verkehr sowie durch den eigentlichen Betrieb der Anlage entstehen. Dabei ist 
anlagenbedingter Verkehr laut TA Lärm ausschließlich auf dem Betriebsgrundstück zu betrach-
ten.  

Da die nächstgelegenen FFH- und SPA-Gebiete außerhalb des Untersuchungsradius liegen und 
das Vorkommen lärmempfindlicher Tierarten nahe der Autobahn eher unwahrscheinlich ist, ist 
selbst bei ganztägigem Anlagenbetrieb nicht mit einer Störung oder Vergrämung durch direkte 
Schalleinwirkung zu rechnen. 

Der Wirkfaktor muss daher für die Prüfung der Erheblichkeit nicht weiter betrachtet werden. 
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Geruchsemissionen  

Die Lebensraumtypen und Tierarten der Natura 2000-Gebiete sind nicht als geruchsempfindlich 
zu bewerten. Zudem gehen von der geplanten LNG-Anlage nahezu keine Geruchsemissionen aus, 
so dass erhebliche Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

Inanspruchnahme von Flächen/bauliche Veränderungen 

Es werden keine Flächen in den FFH-Gebieten in Anspruch genommen und damit auch keine Res-
sourcen dieser Gebiete beansprucht oder Oberflächenveränderungen vorgenommen. 

Eine direkte Barriere-Wirkung kann ausgeschlossen werden. Eine indirekte Barriere-Wirkung für 
Insekten durch starke Lichtverschmutzung kann nicht ausgeschlossen werden und wird im Ab-
schnitt Lichtemissionen betrachtet. 

Es kommt auch nicht zu einer zerschneidenden Wirkung oder einer Barriere-Wirkung inner-halb 
eines FFH-Gebietes. Diese möglichen Wirkfaktoren sind daher nicht weiter relevant. 

Stofffreisetzungen und Einleitungen 

Da die Anlage nicht direkt in einem Natura 2000-Gebiet liegt, kann eine direkte Verunreinigung 
des Bodens durch freigesetzte Schadstoffe aus dem Anlagenbetrieb ausgeschlossen werden. 

Es erfolgen auch keine Einleitungen von Niederschlags- oder Abwasser in die Gewässer der FFH-
Gebiete durch das geplante Vorhaben. Das Niederschlagswasser wird am Standort dezentral ver-
sickert. Es ergeben sich dadurch keine Beeinflussungen der Grundwasserdynamik des FFH-Ge-
biets Börnicke. Ein zusätzlicher Stickstoffeintrag durch den Betrieb der Anlage ist nicht zu erwar-
ten.  

Optische Veränderungen und Erschütterungen 

Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete durch Erschütterungen während der Bauphase sind auf-
grund der großen Entfernung nicht zu erwarten. 

Optische Veränderungen sind durch die geplante Anlage auf Grund der Beschaffenheit der Bau-
körper und der großen Entfernung zwischen den Natura 2000-Gebieten und dem Anlagenstand-
ort nicht sichtbar. 

Lichtemissionen 

Eine Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete kann v. a. durch nächtliche Baustellen- sowie An-
lagenbeleuchtung hervorgerufen werden, die sich insbesondere auf Insekten der Schutzgebiete 
auswirken könnten.  

Auf Grund der Entfernung zu den FFH-Gebieten sowie der vorhandenen, sowie geplanten insek-
tenfreundliche Beleuchtung kann die Auswirkung der Lichtemission als nicht relevant eingestuft 
werden. 

Luftschadstoffemissionen 

Quelle möglicher Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete bzw. des SPA-Gebietes können die gefass-
ten Emissionen von Luftschadstoffen sein. 
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Die LNG-Anlage wird als geschlossene Anlage konzipiert. Im bestimmungsgemäßen Betrieb wer-
den gemäß Nr. 5.2.6 TA Luft Emissionen weitestgehend vermieden bzw. vermindert. Potentielle 
Emissionen während der Befüll- und Entleerungsvorgänge durch die Verdrängung von Gasen 
werden über ein Gaspendelverfahren innerhalb der am Umschlag beteiligten Behälter zurückge-
halten. Eine Abscheidung von Emissionen in die Umwelt, z.B. über Aktivkohlefilter, ist daher nicht 
erforderlich, da keine Emissionen entstehen.  

Im Zuge der lufttechnischen Stellungnahme wurde dargelegt, dass potentielle Luftschadstof-
femissionen die Bagatellmassenströme der TA Luft unterschreiten (siehe Tabelle 6-1). 

Die Auswirkungen der geplanten LNG-Anlage bzgl. der Emission von Luftschadstoffen sind so-mit 
auf Grund der Geringfügigkeit und der großen Entfernung zu Natura-2000-Gebieten vernachläs-
sigbar. 

 

11.3 Ableitung der Beurteilungswerte und der Irrelevanzwerte für die 
FFH-Gebiete 

Die Emissionen der Anlage sind nicht geeignet schädliche Immissionen bzw. Stickstoffdepositio-
nen in den Natura-Gebieten zu verursachen. 

Da weiterhin die FFH- und SPA-Gebiete außerhalb des Untersuchungsgebiets liegen, ist die Im-
missionszusatzbelastung für Stickstoffoxide ebenfalls als irrelevant einzustufen. Folglich sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die betrachteten FFH-Gebiete zu erwarten. 

 

11.4 Kumulative Wirkungen mit anderen Projekten 

Gemäß § 34 Absatz 1 BNatSchG und Art. 6 Absatz 3 der FFH-Richtlinie sind Projekte nicht nur 
isoliert hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu 
betrachten, sondern es ist auch zu prüfen, ob es in der Summe aus der Vorbelastung durch an-
dere Pläne und Projekte und der projektbezogenen Zusatzbelastung nicht doch zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete durch Stoffeinträge kommen kann. Ist dies der Fall, 
sind die potentiellen Auswirkungen der Projekte kumulativ zu betrachten. 

In Kapitel 11.3 wurde nachgewiesen, dass die potentiellen Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens als irrelevant einzustufen sind. Eine Auswirkung – auch bei kumulativer Betrachtung – des 
Vorhabens ist damit auszuschließen. 

 

11.5 Zusammenfassung Auswirkungen Natura 2000-Gebiete 

Innerhalb des in Anlehnung an die TA Luft festgesetzten Untersuchungsgebietes befindet sich 
kein Natura 2000-Gebiet. Für die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete, die außerhalb des 
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Untersuchungsgebietes liegen, wurde im Rahmen dieser Unterlage untersucht, ob Anhalts-
punkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-Gebiete im Umfeld der Anlage bestehen. 

Auf Basis des Standarddatenbogens der Natura 2000-Gebiete und unter Anwendung der TA Luft 
wurden für die Stoffeinträge spezifische Beurteilungswerte und Irrelevanzschwellen bzw. Ab-
schneidekriterien bewertet. 

Die Zusatzbelastung der geplanten LNG-Anlage ist als irrelevant im Sinne der TA Luft einzustufen. 
Somit ist die geplante Errichtung und der Betrieb der Anlage in Bezug auf die Natura 2000-Ge-
biete ebenfalls nicht immissionsrelevant. 

Es ist daher festzustellen, dass keine Anhaltspunkte für erhebliche Beeinträchtigungen der Na-
tura-2000-Gebiete vorliegen und daher aus Sicht des Gutachters kein vertiefender Prüfungsbe-
darf im Rahmen einer Untersuchung der FFH-Verträglichkeit besteht. 
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12 Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken bei der 
Zusammenstellung der Unterlagen 

Gemäß § 4e Abs. (4) 9. BImSchV müssen Unterlagen, die der Träger des Vorhabens der Geneh-
migungsbehörde vorzulegen hat, „Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung 
der Angaben aufgetreten sind, z. B. technische Lücken oder fehlende Kenntnisse und Prüfmetho-
den“ enthalten. Hinsichtlich der Aufdeckung und Benennung der Schwierigkeiten und Kenntnis-
lücken sollten bei Schließung der Lücken keine wesentlichen Änderungen in der Bewertung zu 
erwarten sein. 

Es traten keine relevanten Schwierigkeiten und Kenntnislücken bei der Zusammenstellung der 
Unterlagen auf. Sofern Eingangsdaten nicht mit hinreichender Sicherheit genau bestimmbar wa-
ren, wurden worst-case-Betrachtungen durchgeführt, die eine sichere Abschätzung von Beein-
trächtigungen gewährleisten. 
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13 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

Die BALANCE Envitec Bio-LNG GmbH & Co. KG plant die Errichtung einer Bio-Erdgas-Verflüssi-
gungsanlage, auch „LNG-Anlage“ genannt. Dies umfasst alle notwendigen Geräte zur Vorbehand-
lung und Verflüssigung von Erdgas aus dem Netz sowie die Zwischenlagerung von Bio-LNG und 
die Ausspeisung an Tankfahrzeuge. 

Zur Entnahme und Bereitstellung des Gases wird durch den Netzbetreiber ONTRAS Gastransport 
GmbH ein Gasnetzanschluss errichtet. Zwei Netzkopplungspunkte, einerseits ins ONTRAS- und 
andererseits ins NBB-Netz (Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg), werden errichtet sowie ein 
Gasübergabepunkt zur LNG-Anlage.  

In der LNG-Anlage soll vorrangig aufbereitetes Bio-Erdgas, auch von Biogasanlagen aus der Re-
gion Brandenburg, aus der ONTRAS-Ferngasleitung bilanziell entnommen und in mehreren Pro-
zessschritten so abgekühlt und entspannt werden, dass der Aggregatzustand von der gasförmi-
gen in die flüssige Phase übergeht. Somit handelt es sich dann um Bio-LNG (englisch: liquefied 
natural gas - Flüssigerdgas). 

Die Errichtung von Anlagen zur Lagerung, Be- und Entladung von LNG (brennbaren Gasen) ab 
einem Fassungsvermögen von drei Tonnen ist nach BlmSchG genehmigungspflichtig (Anlage 1 
Nr. 9.1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV oder BlmSchV IV)). 
Maßgeblich für die Bestimmung des Fassungsvermögens sind alle Anlagenteile, die zum Betrieb 
notwendig sind und Nebeneinrichtungen, die in einem räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang stehen und für das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen von Bedeutung sein können 
(§ 1 Abs. 2 BlmSchV IV).  

Somit ergibt sich nach Anlage 1 der 4. BImSchV, Nr. 9.1.1.1 ein förmliches 
Genehmigungsverfahren, da die Anlage mit einem Fassungsvermögen ab 30 Tonnen oder mehr 
eingeordnet  wird. Die Einordnung der LNG-Anlage gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV [42] ist nach-
stehend aufgeführt: 

• Nr. 9.1.1.1 G „Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei einer Tem-
peratur von 293,15 Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollständig gas-
förmig vorliegen und dabei einen Explosionsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), in 
Behältern oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z.B. als Treibmittel oder 
Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die von 
Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehältnisse mit 
einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fas-
sungsvermögen von 30 Tonnen oder mehr.“ 

Gemäß Anlage 1 UVPG [43] ergibt sich für die LNG-Anlage die Einstufung in Nr. 9.1.1.2 (A) und 
damit die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG: 
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• Nr. 9.1.1.2 A „Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Stoffen oder Ge-
mischen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen absoluten Dampfdruck von 
mindestens 101,3 Kilopascal und einen Explosionsbereich mit Luft haben (brennbare 
Gase), in Behältern oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z. B. als Treib-
mittel oder Brenngas enthalten, dient, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, 
die von Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehält-
nisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 cm³ handelt, mit einem Fas-
sungsvermögen von 30 t bis weniger als 200 000 t.“  

Durch die geplante LNG-Anlage werden die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach §6 
UVPG zur Durchführung einer UVP nicht erreicht bzw. überschritten. Der Antragssteller hat sich 
dazu entschieden, gemäß § 7 (3) UVPG auf die Vorprüfung zu verzichten und für das Vorhaben 
direkt die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu beantragt. Der entsprechende 
UVP-Bericht gemäß §7 Abs. 3 UVPG wird hiermit vorgelegt. Damit geht der Vorteil einher, dass 
eine tiefere Auseinandersetzung mit den Schutzgütern, sowie den anlagenbezogenen Umwelt-
auswirkungen im Vergleich zu einer allgemeinen Vorprüfung stattfindet. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist als unselbständiger Teil des geplanten Genehmigungs-
verfahrens durchzuführen. 

Eine Besprechung über Art und Umfang der vorzulegenden Unterlagen sowie Gegenstand, Um-
fang und Methoden der Umweltverträglichkeitsprüfung (Scoping-Termin) gem. § 2 Abs. 2 und § 
2a Abs. 1 der 9. BImSchV hat nicht stattgefunden. 

 

13.1 Methodisches Vorgehen 

Ziel der UVP ist die Beurteilung des geplanten Vorhabens hinsichtlich seiner umweltrelevanten 
Auswirkungen am geplanten Standort der Anlage unter Zugrundelegung der umweltgesetzlichen 
Zulassungsvoraussetzungen. 

Inhalt und Umfang der Unterlagen, in denen die Umweltverträglichkeit des Vorhabens zu be-
schreiben ist (UVP-Bericht), werden im UVPG § 16 festgelegt. Diese sind 

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur 
Ausgestaltung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens, 

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens, 

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert o-
der ausgeglichen werden soll, 

4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachtei-
liger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen, 

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens, 
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6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, und die Angabe der 
wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen Umwelt-
auswirkungen sowie 

7. eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts. 

Der UVP-Bericht muss den gegenwärtigen Wissensstand und gegenwärtige Prüfmethoden be-
rücksichtigen. Er muss die Angaben enthalten, die der Vorhabenträger mit zumutbarem Aufwand 
ermitteln kann. Die Angaben müssen ausreichend sein, um der zuständigen Behörde eine be-
gründete Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens zu ermöglichen und Dritten die 
Beurteilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens betroffen sein können. 

Die UVP bezieht sich auf die für das Genehmigungsverfahren entscheidungserheblichen Umwelt-
auswirkungen. Es sind deshalb nur die Umweltauswirkungen zu erfassen, die – bezogen auf den 
Einzelfall – für das Genehmigungsverfahren erheblich und umweltrelevant bzw. für die Zulas-
sungsentscheidung rechtlich geboten sind. Aussagen, die für die Zulassungsentscheidung uner-
heblich sind, sind somit nicht Gegenstand der Ermittlung und Beschreibung. 

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden sowohl für die Errichtung als auch für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb und die Stilllegung der Anlage untersucht. Damit sollen der zu-
ständigen Genehmigungsbehörde die erforderlichen Informationen für das verwaltungsbehörd-
liche Prüfverfahren, die UVP, bereitgestellt werden. 

Die Bewertungsmethodik ist übersichtlich in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 13-1: Bewertungsmethodik der UVP 

 

13.2 Vorhabenanalyse 

13.2.1 Beschreibung des Standortes 

Der Standort der geplanten LNG-Anlage befindet sich auf dem Flurstück 213 (hist. 8), Flur 16 so-
wie die GDRMA auf dem angrenzenden Flurstücken 209 (hist. 116) und Flurstück 211 (hist. 136), 
auf Flur 16 in der Gemarkung Blumberg. Die geplante Anlage befindet sich direkt an der L312, die 
Zufahrt liegt an der Birkholzer Straße in Ahrensfelde. Die Grundstücke (Flurstücke 209, 211, 213) 
der geplanten Anlage haben eine gemeinsame Grenze mit den Flurstücken 1, 117, 210 und 214.  

Auf dem benachbarten östlichen Flurstück 117 einschließlich der benachbarten Flurstücke 11/1, 
13/1 befindet sich der Netzknotenpunkt Blumberg der NBB (Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG). vorgenannte Flächen sind teilweise mit Gebäuden und technischen Anlagen der 
NBB sowie ONTRAS Transport GmbH bebaut. 

Das Flurstück 1 ist das Straßengrundstück der L312 "Birkholzer Straße". Die Flurstücke 210 und 
214 sind landwirtschaftliche Nutzflächen.       

Der Anlagenstandort liegt nördlich der Bundesautobahn A10, dem Berliner Autobahnring, mit 
einer direkten Anbindung zu der Autobahn A11 in Richtung polnischer Grenze und der 
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Bundesstraße B 158 nach Berlin sowie Angermünde. Somit ist der Standort begünstigt durch eine 
gute Erreichbarkeit mit überregionalen Verkehrsanbindungen. 

Die Fläche des Untersuchungsgebietes liegt fast vollständig innerhalb der Gemeinde Ahrensfelde, 
ca. 10% des nordwestlichen Untersuchungsgebiets befindet sich in Bernau bei Berlin. 

Der Ortsteil Blumberg gilt als Entwicklungsgebiet. Ein Entwicklungsziel in der langfristigen Pla-
nung war die Sicherung und Entwicklung von Industrie und mittelständischer Wirtschaft entlang 
der Autobahn (Ca. 1,2 km südlich des Vorhabenstandortes) [3]. 

Für die Vorhabenfläche liegt ein, seit dem 11.03.2014 rechtskräftiger, Flächennutzungsplan (FNP) 
der Gemeinde Ahrensfelde vor, jedoch kein Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan weist die 
Vorhabenfläche teilweise als Zweckbestimmung: Gas / Gasreglerstation und teilweise als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche aus. Umschlossen wird der geplante Anlagenstandort gemäß FNP 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Eine Darstellung des Standortes und der näheren Umgebung kann der folgenden Abbildung ent-
nommen werden.  

 

Abbildung 13-2:  Luftbild des Standortes und der näheren Umgebung (©Google Satellite) 

Es befinden sich mehrere Ferngasleitungen mit unterschiedlichem Drücken in Blumberg welche 
in unmittelbarer Nähe zu den oben genannten Flurstücken liegen.  
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13.2.2 Beschreibung der Anlage 

Die folgende Verfahrensbeschreibung stellt eine Beschreibung über das Zusammenwirken und 
die Prozessschritte der einzelnen Betriebseinheiten dar. 

BE 01 – Gasaufbereitung  

Die Gasaufbereitung besteht aus mehreren Untereinheiten: Entfernung von schweren Kohlen-
wasserstoffen (HHC), Entfernung von saurem Gas, Gastrocknung und eine Schutzeinrichtung zur 
Entfernung von Quecksilber. Die Schutzeinrichtung dient jedoch lediglich als Polizeifilter, da das 
Gas gemäß Regelwerk DVGW G 260 technisch frei von Quecksilber ist 

 

BE 02 – Erdgasverflüssigung 

Die Verflüssigung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird das zugeführte Erdgas aus der Gasauf-
bereitung gegen einen Kaskadenkältekreislauf vorgekühlt (Gasaustrittstemperatur -50 °C). Im 
zweiten Schritt verflüssigt die Turbo-Brayton-Verflüssigungseinheit das vorgekühlte Erdgas ge-
gen ein tiefgekühltes Helium/Stickstoff-Gemisch. 

 

BE 03 – LNG-Lagerung 

Das LNG wird in zehn identischen vakuumisolierten Tanks gelagert. Der Auslegungsdruck beträgt 
8 barg und die Auslegungstemperatur des Innenbehälters -196 °C / 50 °C. Die Tanks T501A, B, C, 
D und E bilden ein System A (gespeist von der Verflüssigung Z 311 A) und die Tanks T501F, G, H, 
I und J bilden ein zweites System B (gespeist von der Verflüssigung Z 311 B). 

 

BE 04 – LNG-Beladung 

Es werden vier Tankwagen-Verladesysteme bereitgestellt, die jeweils aus einer LNG-Tankwagen-
Verladepumpe und einer LNG-Tankwagen-Verladestation bestehen. Alle vier Ladebuchten kön-
nen gleichzeitig genutzt werden. 

Jede LNG-Tankgruppe: System A (T501A, B, C, D, E) sowie System B (T501F, G, H, I, J) verfügt über 
zwei dezidierte Ladesysteme. die LNG-Pumpen P 601A/B bedienen die LNG-Tanks T501A, B, C, D 
und E (System A) und die LNG-Pumpen P 601C/D bedienen die LNG-Tanks T501F, G, H, I und J 
(System B). 

 

BE 05 – Nebenanlagen 

Die Anlagenkomponenten unter BE 05 bilden die Hilfskreisläufe ab. Es sind zwei unabhängige 
Kühlwassersysteme (Gasaufbereitung/Verflüssigung) vorgesehen. Mit Ausnahme des Kühlwas-
sererhitzers, der in den Gasaufbereitungskreislauf eingebunden wird, sind sie identisch aufge-
baut. 
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Die Feuerungsanlage Z 701 erzeugt Dampf für den Hochtemperaturheizbedarf der Gasaufberei-
tungseinheit. 

Der Überschussdampfkondensator ist dazu vorgesehen, um Wärme-Überschüsse aus dem Sys-
tem mittels Kondensation zu reduzieren, da es nicht möglich ist, die Durchflussrate der Brenn-
stoffzufuhr in der Feuerungsanlage zu drosseln.  

Durch den Kaltausbläser können im Notfall kontrolliert Gasströme gefahrlos in die Atmosphäre 
ausgeblasen werden. Der Kaltausbläser hat aktuell eine Höhe von ca. 15 m. 

Die Expansionsturbine wird zur Druckreduktion von Erdgas H eingesetzt.  

 

BE 06 – Sonstige Einrichtungen 

Unter sonstige Einrichtungen fallen Gebäude, Räume und Anlagen, welche im räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang stehen. 

 

13.2.3 Übersicht über geprüfte Alternativen 

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG hat der Vorhabensträger eine Übersicht über die von ihm geprüftem 
Verfahrensalternativen unter Nennung der wichtigsten Auswahlgründe mitzuteilen. Grundsätz-
lich ist eine Darstellung von anderweitigen Lösungsmöglichkeiten nur dann erforderlich, wenn 
der Vorhabensträger Alternativen erwogen hat und nicht schon dann, wenn aus objektiver Sicht 
ein Anlass zur Prüfung besteht. 

Der Flächennutzungsplan weist die Vorhabenfläche teilweise als Zweckbestimmung: Gas / Gas-
reglerstation und teilweise als landwirtschaftlich genutzte Fläche aus. Darüber hinaus ist der 
Standort in Blumberg ist für den geplanten Prozess günstig gelegen, da mehrere Ferngasleitun-
gen mit unterschiedlichen Drücken in unmittelbarer Nähe zu den angedachten Flurstücken lie-
gen. Dadurch können einerseits die anliegenden Betriebsdrücke optimal genutzt und anderer-
seits CO2-Minderungen in nachgelagerten Netzen erzielt werden, da diese den Effekt der ohnehin 
anfallenden Abkühlung bislang durch eine zusätzliche Vorwärmung kompensieren müssen. Es 
wurden keine weiteren Alternativen geprüft.  

 

13.3 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile (Zustandsana-
lyse) 

Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile erfolgte durch eine Zustandsanalyse, in der 
die Ausprägungen der Schutzgüter nach § 2 UVPG im Untersuchungsgebiet mit den vorhandenen 
Empfindlichkeiten und Vorbelastungen ermittelt, dargestellt und bewertet wurden. Die Empfind-
lichkeit, d. h. die Reaktionsmöglichkeit eines Schutzgutes gegenüber einem zu erwartenden Ein-
griff, wurde anhand von drei Bewertungsstufen vorgenommen, die in nachfolgender Tabelle 13-1 
dargestellt sind. 
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Tabelle 13-1: Bewertung der Empfindlichkeit eines Schutzgutes in der Zustandsanalyse 

Empfindlichkeit Erläuterung zur Bewertung 

hoch • Die Empfindlichkeit wird als „hoch” eingeschätzt, wenn schon bei einem klei-
nen Eingriff erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten sind. 

• Grenz- oder Richtwerte werden erreicht oder überschritten (hohe Vorbelas-
tung). 

• Hohe Schutzwürdigkeit, z. B. explizite Schutzgebietsausweisungen. 

mäßig • Die Empfindlichkeit für Belastungen durch einen potenziellen Eingriff wird als 
„mäßig” eingeschätzt. 

• Gewisse Vorbelastungen sind feststellbar, sie erreichen jedoch keine Grenz- 
oder Richtwerte. 

• Gewisse Schutzwürdigkeit feststellbar (z. B. „unberührte Natur”, aber ohne 
Schutzstatus). 

gering • Die Empfindlichkeit für Belastungen durch einen potenziellen Eingriff wird als 
„gering” eingeschätzt. 

• Geringe Schutzwürdigkeit, z. B. kein Schutzstatus und/oder bereits erfolgte 
Eingriffe aufgrund anderer Projekte. 

• Grenz- und Richtwerte werden deutlich unterschritten (geringe Vorbelas-
tung). 

 

13.3.1 Zustandsanalyse Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Gesund-
heit 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Mensch, insbesondere menschlicher Gesundheit  

• Hinsichtlich Abstand zu 
Wohnbebauungen 

gering − Nächstgelegene Wohnbebauung > 450 
m Entfernung 

• Hinsichtlich Abstand zu emp-
findlichen Nutzungen 

gering − Nächste empfindliche Nutzung in > 
1.550 m 

• Hinsichtlich Erholungsnutzen 
und -gebiete  

gering − Vorhabenstandort ist primär landwirt-
schaftlich geprägt 

− Keine Erholungsgebiete im Untersu-
chungsgebiet 

• Hinsichtlich gewerblicher 
Nutzungen  

gering − Vorhabenstandort ist primär landwirt-
schaftlich geprägt 

• Hinsichtlich Vorbelastung 
durch Verkehrssituation 

gering bis mäßig − bestehende Verkehrsbelastungen sind 
nahe dem Standort relativ hoch auf-
grund der Nähe zur A10 (ca. 360 m Ent-
fernung) 

• Hinsichtlich Luftschadstoffe  gering − Alle Beurteilungswerte an Luftmesssta-
tionen werden eingehalten 
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Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Mensch, insbesondere menschlicher Gesundheit  

• Hinsichtlich Vorbelastung 
durch Geruch 

gering − Es sind keine Geruchsvorbelastungen 
im Umfeld der Anlage bekannt 

• Hinsichtlich der Vorbelastung 
durch Lärm 

mäßig − Mäßige Lärmbelastung durch die Nähe 
zur A10 (ca. 360 m Entfernung) 

13.3.2 Zustandsanalyse Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

• Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt 

gering bis mäßig − Der Vorhabenstandort und seine nä-
here Umgebung sind teilweise landwirt-
schaftlich und teilweise von Wald- und 
Grünland geprägt. Die biologische Viel-
falt kann als gering bis mäßig angesehen 
werden 

• Geschützte Bereiche gering − Im Untersuchungsgebiet befinden sich 
keine Natura 2000-Gebiete, Natur-
schutzgebiete oder Landschaftsschutz-
gebiete. Es konnten keine National-
parks, Naturparks und Biosphärenreser-
vate eruiert werden 

− Das nächstgelegene Schutzgebiet (FFH-
Gebiet) befindet sich ca. 2,3 km vom 
Vorhabenstandort entfernt 

Wasserschutzgebiete 

• Lage von Wasserschutzgebieten 

 

gering 
 

− Es befinden sich keine WSG innerhalb 
des Untersuchungsgebietes, jedoch in 
einer Entfernung von > 3 km 

13.3.3 Zustandsanalyse Schutzgut Boden / Fläche 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Boden   

• Hinsichtlich Schadstoffrückhalte-
vermögen/Pufferungsvermögen 

gering − Der Boden im Untersuchungsgebiet be-
sitzt ein geringes Pufferungsvermögen 

• Wasserdurchlässigkeit gering bis mäßig − Wasserdurchlässigkeit ist gering bis mä-
ßig aufgrund der Bodenverhältnisse 

• Hinsichtlich Schadstoffbelastung gering − keine Altlasten im näheren Umfeld 

• Ertragsfunktion mittel bis hoch − Lehmiger Sand als Bodenart am Standort 
mit Bodenzahlen von 30 - 50 
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13.3.4 Zustandsanalyse Schutzgut Wasser 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Wasser   

Oberflächenwasser   

• Hinsichtlich Gewässergüte der 
Stillgewässer und Fließgewässer 

 

gering − Fließgewässer sind überwiegend in 
einem guten ökologischen und che-
mischen Zustand 

• Überschwemmungsgebiete gering  − Standort liegt außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten 

Grundwasser   

• Grundwasserqualität  gering − Grundwasser ist in einem mengen-
mäßig und chemisch guten Zustand 

• Grundwasserneubildung gering − Am Vorhabenstandort überwiegend 
gute Grundwasserneubildungsrate 

• Grundwasserempfindlichkeit gering − Grundwasser ist in einem mengen-
mäßig und chemisch guten Zustand 

• • Grundwassernutzung  hoch  − Trinkwassernutzung 

 

13.3.5 Zustandsanalyse Schutzgut Luft 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Luft   

• Luftqualität  gering − Alle Beurteilungswerte an Luftmessstati-
onen werden eingehalten 

 



(Bio) Erdgasverflüssigungsanlage Blumberg 
UVP-Bericht 

 

 

 

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 114 von 126 

18.07.2023 

                            Revision 4 
© GfBU-Consult 2023 - ohne Zustimmung des Verfassers ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt 

13.3.6 Zustandsanalyse Schutzgut Klima 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Klima   

• Lokalklima  mäßig − Der Vorhabenstandort und nähere Um-
gebung stellt klimatischen Belastungs-
raum dar, ist jedoch eingebettet in Wald-
/Landwirtschaftsflächen 

• Klimatische Ausgleichsfunktion mäßig – hoch − Am Standort befinden sich keine Kaltluf-
tentstehungsgebiete, jedoch sind großflä-
chig Wald- und Landwirtschaftsflächen 
im Untersuchungsgebiet vorhanden 

• Klima global und regional gering − Räumliche Ausdehnung des zu betrach-
tenden Gebietes hat keinen Einfluss auf 
das regionale und globale Klima 

13.3.7 Zustandsanalyse Schutzgut Landschaft 

Schutzgut  Bewertung der Empfind-
lichkeit 

Erläuterung 

Landschaft   

• Hinsichtlich des ästhetischen Eigen-
werts der Landschaft 

gering bis mäßig − Die Vielfalt der Landschaft ist als gering 
bis mäßig einzuschätzen 

− Die Naturnähe und Eigenart der Land-
schaft ist als gering bis mäßig einzu-
schätzen 

• Hinsichtlich visueller Empfindlich-
keit 

gering bis mäßig − Eingeschränkte Sichtbeziehungen zum 
Vorhabenstandort 

− Naheliegende Autobahn vorhanden 

• Hinsichtlich Schutzwürdigkeit gering − Im Untersuchungsgebiet existieren 
Schutzobjekte/-gebiete, die sich jedoch 
nicht in der näheren Umgebung des 
Standorts befinden 

• Hinsichtlich Erholungsnutzen   gering bis mäßig − Untersuchungsgebiet ist geprägt durch 
landwirtschaftliches Areal, Grünflächen, 
sowie Waldflächen 
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13.3.8 Zustandsanalyse Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Schutzgut Bewertung der 
Empfindlichkeit 

Erläuterung 

Kultur- und sonstige Sachgüter   

• Am Standort gering − In der näheren Umgebung befinden sich 
keine Denkmäler. 

 

13.4 Beschreibung der Wirkfaktoren 

13.4.1 Wirkfaktoren während des bestimmungsgemäßen Betriebs 
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Luftschadstoffe aus Anlagenbetrieb X X   X X  X 

Schallemissionen aus Anlagenbetrieb X X     X  

Geruchsemissionen         

Baukörper / Flächenverbrauch  X X X X  X X 

Abfälle         

Wasser / Abwasser   X X     

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen X  X X     

 

13.4.2 Wirkfaktoren während der Errichtung 
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Staub- und Luftschadstoffemissionen X X X      

Schallemissionen  X X     X  

Erschütterungen X X      X 

Flächenversiegelung / Grundwasser  X X X     
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Wirkfaktor 
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Bodenverdichtung   X      

Abfälle   X      

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen    X     

 

13.4.3 Wirkfaktoren bei Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 

Wirkfaktor 
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Schadstoffemissionen bei Brand X X X   X   

Einsatz von Löschwasser bei Brand   X X     

Explosionen X        

Austritt wassergefährdender Stoffe X X X X     

 

13.4.4 Wirkfaktoren bei Einstellung des Betriebs 

Wirkfaktor 
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Staub- und Luftschadstoffemissionen X X X   X   

Erschütterungen X X      X 

Schallemissionen X X     X  

Anfall von Abfällen   X      

 

13.5 Wirkungsanalyse 

Die Beschreibung der zusätzlichen Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen durch das ge-
plante Vorhaben erfolgte im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung durch eine 
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Wirkungsanalyse unter Einarbeitung von Fachgutachten. Es wurden die einzelnen Auswirkungen 
in den verschiedenen Betriebsphasen ausführlich hergeleitet, beschrieben und unter Berücksich-
tigung der Empfindlichkeiten der Schutzgüter bewertet. Die Ergebnisse der Bewertung sind nach-
folgend tabellarisch zusammengefasst. Wirkungszusammenhänge wurden dabei bereits berück-
sichtigt. Die der gutachterlichen Bewertung zu Grunde gelegte, fünfstufige Bewertungsskala ist 
in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

Tabelle 13-2: Skala zur Bewertung der Umweltauswirkungen in der Wirkungsanalyse 

Bewertung der Auswirkun-
gen 

Erläuterung 

Umweltentlastung Durch das Vorhaben ist eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation zu 
erwarten. 

keine  Es sind keine zusätzlichen Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwar-
ten/festzustellen (Status quo). 

gering Zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen sind durch das Vorhaben zu erwarten/fest-
zustellen, bei denen aber eine Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten wird. 

mäßig 
Erhebliche zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben sind festzu-
stellen, die jedoch durch entsprechende Maßnahmen potenziell ausgeglichen oder 
ersetzt werden können. 

hoch Erhebliche zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen durch das Vorhaben sind fest-
stellbar, die potenziell nicht ausgeglichen oder ersetzt werden können. 

13.5.1 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit 

Schutzgut Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit  

• Auswirkungen durch Luftschad-
stoffimmissionen 

gering − Luftschadstoffemissionen unterschrei-
ten Bagatellmassenströme der TA Luft 

• Auswirkungen durch Schallimmissi-
onen  

gering − Immissionsorte sind außerhalb des Ein-
wirkbereiches der Anlage 

• Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

gering − Schutzmaßnahmen gegen Freisetzung 
von wassergefährdenden Stoffen wer-
den getroffen 

• Auswirkungen während der  
Errichtung 

gering − Richtwerte der AVV Baulärm werden 
eingehalten, die Auswirkungen sind 
zeitlich begrenzt und besitzen eine ge-
ringe Reichweite (im unmittelbaren 
Baustellenbereich) 

− geringe Luftschadstoff- und Staubemis-
sionen im Nahbereich (zeitlich be-
grenzt) 
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Schutzgut Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen  
Betriebes 

gering − Maßgebliche Beeinträchtigungen durch 
Brandereignisse bzw. Explosion sind 
aufgrund der greifenden Maßnahmen 
nicht zu erwarten 

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − geringe Luftschadstoff- und Staubemis-
sionen nur im Nahbereich (zeitlich be-
grenzt) 

 

13.5.2 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Pflanzen, Tiere 

und biologische Vielfalt 

  

• Auswirkungen durch Luftschad-
stoffimmissionen 

gering − Luftschadstoffemissionen unterschrei-
ten Bagatellmassenströme der TA Luft 

• Auswirkungen durch Schallimmissi-
onen  

gering − schalltechnischen Anforderungen der 
TA-Lärm werden gemäß aktueller Schal-
limmissionsprognose erfüllt 

• Auswirkungen durch Baukörper / 
Flächenverbrauch 

gering bis mäßig − gering- bis mäßige Auswirkungen durch 
die Zerschneidungs- und Trennwirkung 

• Auswirkungen während der Errich-
tung 

gering − Richtwerte der AVV Baulärm werden 
eingehalten, die Auswirkungen sind zeit-
lich begrenzt und besitzen eine geringe 
Reichweite (im unmittelbaren Baustel-
lenbereich) 

− geringe Luftschadstoff- und Staubemis-
sionen im Nahbereich (zeitlich begrenzt) 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen Betriebes 

gering − Maßgebliche Beeinträchtigungen durch 
Brandereignisse bzw. Explosion sind auf-
grund der greifenden Maßnahmen nicht 
zu erwarten 

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Schallemissionen / Staubemissionen tre-
ten nur temporär auf 
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13.5.3 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Flä-
che und Boden 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Boden   

• Luftschadstoffeintrag gering − Luftschadstoffemissionen unterschreiten 
Bagatellmassenströme der TA Luft 

• Auswirkungen durch Baukörper / 
Flächenverbrauch 

mäßig − mäßige Auswirkungen durch die Teil- und 
Vollversiegelung 

• Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

gering − Schutzmaßnahmen gegen Freisetzung von 
wassergefährdenden Stoffen werden ge-
troffen 

• Auswirkungen während der  
Errichtung 

mäßig − mäßige Auswirkungen durch die Teil- und 
Vollversiegelung 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen Betriebes 

gering − Maßgebliche Beeinträchtigungen durch 
Brandereignisse bzw. Explosion sind auf-
grund der greifenden Maßnahmen nicht 
zu erwarten 

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Staubemissionen sind vergleichbar mit 
denen der Errichtung. Abfälle des Rück-
baus werden ordnungsgemäß entsorgt 

 

13.5.4 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Wasser   

• Wasser / Abwasser gering − Entnahme aus dem öffentlichen Netz 

− Entsorgung Sanitärabwasser über Sam-
melgrube 

− Direkte Einleitung Regenwasser in Vor-
fluter (bedarf wasserrechtlicher Geneh-
migung) 

− Niederschlagsentwässerung über Dach-
rinnen und Entwässerungsschächte in 
bestehendes Entwässerungssystem 

• Auswirkungen durch Baukörper / 
Flächenverbrauch 

gering − Grundwasserflurabstand von ca. 10 m u. 
GOK 

− geringe Auswirkungen durch die Teil- 
und Vollversiegelung 

• Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

gering − Verhinderung einer Freisetzung durch 
bauliche und sicherheitstechnische Maß-
nahmen 
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Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Wasser   

• Auswirkungen während der Errich-
tung 

gering − Temporäre Wasserhaltungsmaßnahmen 
möglich 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen Betriebes 

gering − Versiegelung des Anlagengrundstücks 
und Rückhaltung des Löschwassers 

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Staubemissionen sind vergleichbar mit 
denen der Errichtung. Abfälle des Rück-
baus werden ordnungsgemäß entsorgt 

 

13.5.5 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut 
Klima 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Klima   

• Luftschadstoffe aus Anlagenbe-
trieb 

gering − Effizienter Einsatz von fossilen Brennstof-
fen 

• Auswirkungen während der Er-
richtungen 

gering − Es ergeben sich kaum Veränderungen 
des Standortklimas. Veränderungen des 
lokalen oder globalen Klimas sind nicht 
zu erwarten 

 

13.5.6 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

Luft   

• Auswirkungen durch Luftschad-
stoffimmissionen 

gering − Luftschadstoffemissionen unterschreiten 
Bagatellmassenströme der TA Luft 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen  
Betriebes 

gering − Maßgebliche Beeinträchtigungen durch 
Brandereignisse bzw. Explosion sind auf-
grund der greifenden Maßnahmen nicht 
zu erwarten. 

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Auswirkungen sind zeitlich begrenzt und 
besitzen eine geringe Reichweite. 
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13.5.7 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft 

Schutzgut  Bewertung der  
Auswirkungen  

Erläuterung 

Landschaft   

• Schallemissionen aus Anlagenbe-
trieb 

gering − Immissionsrichtwerte werden eingehal-
ten. 

• Baukörper / Flächenverbrauch gering − Anlage eher schwer einsehbar 

− Nur geringe visuelle Veränderungen des 
Landschaftsbildes. 

• Auswirkungen während der  
Errichtung 

gering − Nur geringe Veränderung der Land-
schaft am Planstandort. 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen  
Betriebes 

keine  

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Auswirkungen sind zeitlich begrenzt und 
besitzen eine geringe Reichweite (im un-
mittelbaren Baustellenbereich) 

 

13.5.8 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut kul-
turelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Schutzgut  Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterung 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

• Luftschadstoff aus Anlagenbetrieb gering − Luftschadstoffemissionen unterschrei-
ten Bagatellmassenströme der TA Luft 

• Auswirkungen während der Errich-
tung 

gering − Auswirkungen sind zeitlich begrenzt 
und besitzen eine geringe Reichweite 
(im unmittelbaren Baustellenbereich) 

• Auswirkungen bei Störungen des 
bestimmungsgemäßen Betriebes 

keine  

• Auswirkungen bei Einstellung des 
Betriebes 

gering − Auswirkungen sind zeitlich begrenzt 
und besitzen eine geringe Reichweite 
(im unmittelbaren Baustellenbereich) 
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13.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum Ausgleich 
von Beeinträchtigungen 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurde eine Darstellung von Minderungs-
maßnahmen vorgenommen, die das Entstehen von Wirkfaktoren mindern bzw. unterbinden. 

Die Möglichkeiten zur Verringerung der Auswirkungen werden u. a. durch die Verwendung der 
besten verfügbaren Techniken gewährleistet. 

 

13.7 Abschätzung verbleibender wesentlicher Auswirkungen auf die 
Umwelt 

Die Bewertung der einzelnen Schutzgüter zeigt, dass am Standort und in der näheren Umgebung 
insgesamt überwiegend geringe Auswirkungen durch den bestimmungsgemäßen Betrieb auf die 
Schutzgüter zu erwarten sind.  

Da das Untersuchungsgebiet so gewählt wurde, dass maximale Auswirkungen innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes liegen, können relevante Auswirkungen außerhalb des Untersuchungsge-
bietes durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden. Bei den Wechsel- und Folgewirkun-
gen und den möglichen Betriebsstörungen ist gleichfalls nur von geringen Umweltauswirkungen 
auszugehen. 

Insgesamt kann die Errichtung der geplanten LNG-Anlage auf Grund der technischen Konzeption 
der Anlage als umweltverträglich i.S.d. UVPG bewertet werden. 

 

13.8 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-
gaben 

Relevante Schwierigkeiten und Kenntnislücken traten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
nicht auf. Sofern Eingangsdaten nicht mit hinreichender Sicherheit genau bestimmbar waren, 
wurden worst-case-Betrachtungen durchgeführt, die eine sichere Abschätzung von Beeinträch-
tigungen gewährleisten. 
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